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Sitzung vom 1. Februar 1879. 

Herr Maurer trug vor: 

" Die arm e n n des alt n 0 r weg i s c he n Re c h t e s. U 

Die ä I te r e lE m t e r ver fa 8 s u n g No r weg e n s ist 
insoweit eine ungemein einfache, als es nur sehr wenige 
lEmter sind, welche uns für die ältere Zeit genannt werden. 
Neben den lögmenn, welche wenigstens seit dem 12. Jahr-
hundert mit einigermassen deutlichen Umrissen gezeichnet 
hervortreten, sind es nur die lendirmenn, die sislumenn 
und die arm e n n, dann, was die Städte betrifft, deren 
gjaldkeri, welche als weltliche Bezirksbeamte in Betracht 
kommen. Aber zu einem klaren Einblick in die Zustände 
des öffentlichen Dienstes zu gelangen ist trotz dieser schein-
baren Einfachheit dennoch sehr schwer. Die Rechtsquellen 
sowohl als die Geschicht.squellen besprechen nirgends die 
Stellung und die Zuständigkeit der einzelnen lEmter eigens 
und eingehend; sie setzen dieselbe vielmehr stets als bekannt 
voraus, sodass sie uns immer nur einzelne, gelegentliche An-
deutungen an die Hand geben, aus welchen wir uns ein 
Gesammtbild erst zusammenzusetzen haben. Die Zuständig-
keit der verschiedenen Beamten wird ferner nicht selten als 
eine alternative bezeichnet, sodass je nach Umständen eiDe 
und dieselbe Amtshandlung bald von dem einen, bald von 
dem andern Beamten vorgenommen werden konnte, wobei 
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dann erst noch zu bestimmen bleibt, von welchen Vo.raus-

t d S El'n<1reifen des einen oder andern unter lhnen 
se zungen a 0 . ' 

b d
· t h' Ueberdiess werden VIelfach BezeIchnungen e mg ersc len. 

von allgemeinerer Bedeutung in den Quellen gebraucht, be-
züglich deren dann erst. festzustellen kommt., welche Classe von 
Beamten in jedem einzelnen Falle unter d:nselben zu ｶ･ｾＭ
stehen sei, und es kann sogar der Zweifel SIch regen, ob dIe ;s.: 

Ausdrücke lendr ｭ｡ｾｲＬ＠ ｳｩｳｬｵｭ｡ｾｲＬ＠ ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ nicht etwa selbst 
allgemeinerer Art sind, und somit je nach ｕｭｳｴ￤ｮ､ｾｮ＠ für 
Beamte sebr verschiedenet· Art verwendet werden konnen. 
Ich will nun, nachdem ich bei anderer Gelegenheit ｢･ｲ･ｩｾｳ＠
die norwegischen lögmenn behandelt habe 1), für beute dIe 
arm e n n 0 der V ö g te zum Gegenstande meiner Betrach-
tung machen, in der Hoffnung, einer späteren Darstellung 
der gesammten lEmterverfassung Altnorwegens damit den 
Weg zu ebnen. Ich bemerke aber dabei, dass ich meine 
Untersuchung auf die Zeit der Provincialrechte beschränken, 
und dass ich bei derselben wesentlich die Rechtsquellen zu 
Grunde legen werde, weil bezüglich der Geschichtsquellen 
<1utentheils zweifelhaft. bleiben muss, wie weit deren Angaben 
o 
auch wirklich für diejenige Zeit richtig sind, von welcher 
dieselben sprechen, oder wieweit solche etwa auf einem un-
bewussten Zurücktragen der Zustände der Entstehungszeit 
der einzelnen Quelle in eine ungleich ältere Vorzeit beruhen. 
Auch versteht sich von selbst, dass das gewählte Thema 
insoferne nicht ganz erschöpfend behandelt werden kann, 
als die Erörterung der Stellung der lendirmenn sowohl als 
der syslumenn, .welche bier ausgeschlossen ist, seiner Be-
sprechung vielfach erst den erforderlichen Hintergrund geben 
könnte. Nach dieser Seite hin gilt es eben für die gesammte 

1) .Das Alter des Gesetzsprecberamtes in Norwegen", in der Fest· 
gabe zum Doctor-Jubiläum des Hrn. Hofratbes und Professors Dr. Ludw. 

• \.rndts, S. 1-69 (1875). 
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Untersuchung einen festen Ausgangspunkt zu gewinnen; ist 
dieser erst gesichert, so wird durch weitere Arbeiten leicht 
auf der einmal gelegten Grundlage weitergebaut. werden 
können, während für den ersten Anlauf grössere Beschrän-
kung sich empfiehlt. 

Das Wo r t arm a ｾ＠ r, um zunächst von diesem aus-
zugehen, erweist sich als eine Zusammensetzung, deren erste 
Hälfte nicht ganz sicher zu deuten ist. Man hat bezüglich 
derselben eine zweifache Ableitung vOl'geschlagen, indem 
man entweder an ar r = minister, nuntius, oder aber an 
ar :-- annona anknüpfen, und somit ersteren Falls in dem ar-
manne einen Dienstmann, letztern Falls dagegen einen Ge-
treideverwalter erkennen wollte. 1) Die letztere Deutung liesse 
sich ja mit der Beschaffenheit des Amtes, wie wir sie kennen 
lernen werden, allenfalls wohl in Einklang bringen; sie scheint 

mir indessen sprachlich nicht haltbar. "Ar" bezeichnet näm-
lich keineswegs das Getreide als solches, sondern zunächst 

. das Jahr, dann insbesondere das gute, fruchtbare Jahr, und 
weiterhin auch die Fruchtbarkeit eines Jahres selbst, sammt 
der durch Rie bedingten W ohlhäbigkeit. Von hier aus kann 
dann allerdings dem Worte auch die Bedeutung "Getreide" 
zuwachsen, soferne eben der Segen eines Jahres sich vorzugs-
weise im reichlichen Wachsthume, und in der dadurch be-
dingten Billigkeit des Kornes zu äussern pflegt und in diesem 
Sinne kann z. B. die J6msvikfnga saga sagen: "letu ｨｬ｡ｾ｡＠
mörg skip af korne ok annarre grezku, ok flytja sva ar f 
Danmörk" 2), wo der gelehrte Propst Arngrfmr J6nsson über-
setzt: "maxima autem frumenti copia Thyrae reginae consilio 
in Daniam q votannis asportata est." S) Aber auch bei solchem 

1) vgl. z. B. M unch, det norske Folks Historie, J, 1, S. 573, Anm. 1; 
R. K ey s er, Norges Stats-og Retsforfatning i Middelalderen, S. 206; G u it-
brandr Vigfusson, s. v. armaitr. 

2) cap. 3, S, 8 (FMS., XI). 
3) cap. 3, S. 7 (ed. A. Gjessing) . 
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Gebrauche bezeichnet das Wort eben doch nicht das Ge-
treide als solches, sondern nur das Getreide in seinen Be-
ziehungen zur Fruchtbarkeit und Billigkeit des Jahres, so-
dass, Ｂ｡ｲｭ｡ｾｲＢ＠ von hier aus höchstens der Titel eines Beamten 
werden könnte, welchem wie den römischen rediles oder 
prrefecti annonre eine cura annonae, d. h. Sorge für gehörige 

Getreidezufuhr und mässige Kornpreise übertragen geweseu 
wäre, nicht aber eines Beamten, welchem die Verwaltung 
der Güter seines Herrn, und damit freilich auch seiner Korn-
speicher oblag. Um so weniger bedenklich erscheint dagegen 
die erstere Ableitung. Den Ausdruck "a1'1''' geben unsere 
sämmtlichen neueren Lexikographen ii.bereinstimmend durch: 
famulus, minister, mit der Nebenbedeutung: nuntius, legatus, 
wider, und es kann keinem Zweifel unterliegen, dass er in 
dieser Bedeutung sehr alt ist. Er gehört vorzugsweise nur 
der poetischen Sprache an. In zwei Eddaliedern z. B. werden 
"arar" als von Königen ausgesandte Boten erwähnt, 1) und 

/ 

im Ynglingatal wird derselbe Mann als "Asu arr(l bezeichnet, 

welcher im Prosatext "skosveinn Asu drottningar" heisst. 2
) 

In der Hervarar saga braucht eine Strophe des K. Humli 
den Ausdruck für eines Königs Boten; S) eine Strophe des 
Jlorbjörn disarskald wendet die Worte "Y ggs ｭ･ｾ＠ arum" 

/ / 

auf die Asen als OMns Diener an; ') in der Vellekla Einar 
skalaglam's werden Hakon jarl's Dienstleute als seine arar be-
zeichnet,5) und in einem Liede des Hallfre5r vandrai5askald 

/ 

heisst ein Diener K. Olaf Tryggvason 's dessen arr; 6) an einer 
anderen Stelle bezeichnet derselbe Dichter die Dienstleute 

1) Helgakv. Hundingsbana, J, 21; Oddrunargratr, 25. 
2) Yuglinga. s., cap. 53, S. 40. 

3) cap. 14, S. 284 (ed. S. Bugge). 
4) Skaldskaparm., cap. 4, S. 256. 

5) H ei m s k r. 61 afs s. Tr y g gvaso na r, cap. 16, S. 136. 
6) ebenda, cap. 120, S. 216. 
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desselben Königs als rerir,!) und ebenso nennt, nach eiuer 
Variante wenigstens, ein Lied Hallarstein 's die Krieger K. 
Sveins von Dänemark. 2

) Sighvatr skald bezeichnet einmal 
des heil. Olafs Dienstleu te als konungs arar,3) und braucht 
ein andermal rerir in der Bedeutung von Krieger; ') Einarr 
Skulason braucht in seinem Geisli das W· ort arr wiederholt 
im Sinne von Mann,6) und sehr häufig wird dasselbe in 
dichterischen Umschreibungen in gleichem Sinne gebraucht" 
wie z. B. m01'5-arr von Sighvat skald,6) unviggs arr, d. h. 
des Schiffes Mann, von Einarr skalaglam, 7) hjalm-arar bei 
Arnorr ｪ｡ｲｬ｡ｾｫ｡ｬ､Ｌ＠ 8) fura fleygi-arar, d. h Pfeile entsendende 
Männer, in einer Strophe des 1?orarinn svarti,9) und änlich 
arar flein I>eyrs, d. h. die Männer des Pfeilsturmes bei Einarr 
Gilsson,10) u. dgl. m. Auch die kirchliche Dichtung hat 
sich 1as Wort in eigenthümlicher Weise angeeignet. In 

der Olafsdrapa Tryggvasonar, welche die BergsbOk enthält 
und dem ｈ｡ｬｬｦｲ･ｾｲ＠ vandrre5askald zuschreibt, welche jedoch 
nach Gu5brand Vigfusson "späteren Ursprungs und nicht 
von Hallfre5" ist,l1) wird der Ausdruck gu5s arr für den 
Diener des ｣ｨｲｩｳｴｬｾ｣ｨ･ｮ＠ Gottes gebraucht, gleichviel i.'tbrigens, 

ob dabei an K. Olaf selbst, oder an einen seiner Kleriker 
gedacht werden wollte,12) und in der Placidus drapa, welche 

1) F M8. III, cap. 256, S. 6. 
2) ebenda, H, cap. 250, S. 312. 

3) H ei m skr. !d a gn us s. gö it a, cap. 9, S. 521. 

4) ebenda, Ölafs s. ens helga, cap. 238, S. 490. 

5) Str. 23 und 40 (ed. Cederschiöld). 

6) Heimskr. 6lafs s. ens helga, cap. 50, S. 255. 
7) Jömsvikinga s., cap. 45. S. 144. 
8) FM S. VI, cap. 78, S. 318. 
9) Eyrbyggja, cap. 22, S. 35. 

10) Selkollu-visur, 17; in Arngrims Guitmundar bps s., 
cap. 43, S. 86. 

11) vgl. Fornsögur S. XIII. 
12) Str. 9. (ed. Sveinbjörn Egilsson). 
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eher dem Schlusse des 12. als dem Anfange des 13. Jahr-
hunderts angehören dürfte, wird einmal arr engla stiris 
im Sinne von Knecht Gottes gebraucht, während freilich ein 
andermal ausgeschickte Boten menschlicher Herren ebenfalls 
a1s rerir "bezeichnet werden 1); umgekehrt braucht Abt Am-
grünr in seiner Gn6mundar drapa den Ausdruck "arar fjanda" 
für die Boten des Teufels. 2) Ungleich seltener nur wird das 
Wort in prosaischen \V erken gebraucht, und zwar in diesen, 
soviel ich sehe, immer nur in dem durch die Kirche fest-
geste1lten Sinne. Einerseits nämlich findet sich die Bezeich-
nung als rerir' und höfu6rerir bereits in der alten islän-
dischen Uebersetzung der Homilien P. Gregors des Grossen 
für die Engel und Erzengel gebraucht,') und die hier ge-
gebenen Auseinandersetzungen zeigen, dass diese eben nnr 
insoferne mit jenem Namen belegt werden wollten, als sie 
als Boten Gottes verwendet wurden, sodass also nur das 
griechische ｡ｲｲｴｬＬｏｾ＠ durch das Wort übersetzt werden wollte; 
andererseits aber ist bereits in den jüngeren Bearbeitungen 

der Olafs saga Tryggvasonar von dem Oberteufel "rne5 sinum 
arum ok erendrekum" die Rede, ') nnd in der Magnuss sa:,ra 
berfretta, sowie einer ihr verwandten Quelle werden "fjindinn 
ok hans arar" genannt,5) und wenn zwar der erstere Gebrauch 
des Wortes für eine ungleich frühere Zeit bezeugt ist, so 
hat sich dasselbe dafür nur in dem letzteren Sinne in dem 
jüngeren Sprachgebrauche Islands erha1ten. Auf den von 
den hervorragendsten Autoritäten angenommenen Zusammen-

1) Str. 25 und 35 (ed. Sveinbjörn EgilsBon). 
2) Str. 28, in den Biskupa sögur H, S. 193. 

3) ｾｯｲｶ｡ｬ､ｵｲ＠ Bjarnaraon, Leifar fornra kristinna frma-a iBlenz-
ha, S. 60-64, auch in daa Homilienbuch der Stockholmer Membrane 
ur. 15 in 4. übergegangen, S. 40 und 88 (ed. Wisenl. 

4) FM S., 11, cap. 196, S. 137; F I b k., I, cap, 304, S. 3i5. 
5) FMS., VII, cap.19, S. 37; Gunnlauge Jons bps s cap H, 

S.223. ., . 

l'rlaurer: Die drmenn des altnorwegischen Rechtes. 55 

hang des Wortes mit dem gothischen airus, womit Wulfila 
ebenfalls ayyeAog übersetzt, altsächsisch eru, angelsächsisch 
ar und alrende, altuordisch ereudi, u. s. w. weise ich nur 
im Vorübt'rgehen hin j 1) anch dieser Zusammenhang führt 
auf die Grundbedeutung: Diener, Bote, zurück, indem er 
zugleich das hohe Alter des Wortes in dieser seiner Grund-
bedeutung feststellt. Für die Zusammensetzung "armaörH 

ergibt sich aber durch diese etymologische Erörterung ledig-
lich ein negatives Resultat, der Satz nämlich, dass das Wort 
nur das Dienstverhältniss der betreffenden Person als solches 
bezeichnet, ohne dessen besonderen Charakter irgendwie an-
zudeuten; höchstens könnte man allenfalls eine beiläufige 
Hindeutung auf deren Verwendung zu Botendiensten in dem 
Worte ausgesprochen finden, wenn man überhaupt auf diese, 
nicht überall hervortretende, besondere Färbung des Aus-
druckes Werth legen zu sollen glaubt. 

Mit diesem Ergebnisse stimmt aber die andere Thatsache 
recht wohl überein, dass in den Quellen mehrfach auch an-
dere, ebenso wenig bestimmte Ausdrücke gebraucht werden, 
theils um die armenn selbst zu bezeichnen, theils um, 
über dieselben hin ausgreifend , sie doch wenigstens neben 
anderen Beamten mit zu umfassen. Auf diese soll hier noch 
ein Blick geworfen werden, wobei jedoch vorzugsweise der 
Sprachgebrauch der Rechtsquelleu ins Auge gefasst werden 
soll, als von welchen man noch am Ersten einige Genauig-
keit des Ausdrucks erwarten darf. 

In den GJlL. werden einmal "Jleir yfirs6knarmenn, 
er Jlar eigu syslur balM af konungs hendi ok biskups" ge-
nannt. 2

) Die gleichzeitige Beziehung des Ausdruckes auf 
Beamte des Königs und des Bischofs zeigt, dass unter dem-

1) vgl. z. B. Jak. Grimm, Deutsche Grammatik, I, S. 458 (ed. 3); 
Lo r. Di e fen b ao h, Vergleichendes Wörterbuch der gothiscben Sprache, 
1, S. 24-25; Grein, Sprachschatz, I, S. 34 u. 70, u. dgl. m. 

2) ｇｾｌＮ＠ § 30. 
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lb entweder nur die armenn als die einzigen Beamten 
se en . .... D' t d 

t h . d welche ganz gleichmassIg 1m lens e es zu vers e en sm , 
Königs und der Bischöfe vorkommen, oder dass das W. ort 
wenigstens dieselben mitumfassen muss, wenn es auch. vlel-

I . ht zuO'leich auch noch ganz andere Beamte neben Jenen 
elC 0 • h S· t h 

in sich begreift, also in ziemlich untechmsc ･ｾ＠ lDne seen 
Die VergleichunO' anderer SteHen dürfte das Letztere 

mag. 0 G L . d .. l' h 
wahrscheinlicher machen. In denselben ｾＮ＠ WIr ｾ｡ｭ＠ lC 

einmal einem Vogte "yfirs6kn i ｾｶｩ＠ fylki" ｺｵｧ･ｳｾｨｔｬ･｢･ｮＬ＠ ｬｾ＠
ein andermal aber von einem Ｂｬ･ｮｾｲ＠ ｭ｡ｾｲ＠ ･ｾ｡＠ ｡ｲｭ｡ｾｲＬ＠ sa 
er attung hefir at yfirs6kn", gesprochen,2) während in den 

FrpL. einmal der Ausdruck: Ｂ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ ok yfirs6knarmenn
H 

gebraucht wird; ') es kann also mit dem ｗｏｬＧｾ･＠ ･｢･ｮｳｾＮｷｯｨｬ＠
der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ als solcher bezeichnet werden, WIe der hohere 
Beamte zugleich mit dem armanne, oder wieder der höhere 
Beamte im Gegensatze zu diesem. In der That ist denn 
anch der Gebrauch des Wortes in .den isländischen Rechts-
quellen sowohl als in den Geschichtsquellen ein ganz .ebenso 
schwankender. Im älteren Christenrechte Islands WIrd als 
yfirs6kn einmal die Gewalt des Bischofs über seine Diöcese 
bezeichnet, ') während in einem Erlasse, welchen Erzbischof 

Eirikr im Jahre 1190 an die Insel richtete, nmgekehrt 
die weltlichen Häuptlinge im Gegensatze zu den Klerikern 
als yfirs6knarmenn bezeichnet werden. 5) In geschicht-
lichen Werken aber wird einmal erzählt, wie K. Haraldr 
harfagri dem Hrollaugr das Naumdcelafylki "at yfirs6lm ll 

gab, als er ihn zu seinem Jarle machte,6) oder wie ｾｯｲＺｦｩｮｮｲ＠

1) ebenda, § 271. 
2) ebenda, § 301. 
3) FrH., V, § 13. 
4) Kg sb k., § 4, S. 18; K ri stin r et tr hi n n ga m li, cap. 13, S.60. 
5) Diplom. island., I, nr. 72 S. 291: M er J>at aftekit, at hinn 

sami ｭ｡ｾｲ＠ se ｹｦｩｲｳＶｫｮ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ ok ｫ･ｮｮｩｭ｡ｾｲＬ＠ ok firir l>vi ｢ｪＶｾｵｭ＠ ver 
biskupum at vigja. eigi {lli menn er ｧｯｾｯｲｩｴ＠ hafa. 

6) F 1 b k, I, cap. 462, S. 572. 
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in früher Jugend von seinem mütterlichen Grossvater, dem 

Schottenkönige Mrelkolm, "jarlsnafn ok Katanes til yfir-
/ 

s6knar" erhielV), dann wie Finnr Arnason vom Dänenkönig 
/ 

Sveinn Ulfsson "jarld6m ok Halland til yfirsoknar" zugetheilt 
bekam. 2) Etwas lEnliches mag auch gemeint sein, wenn 
von den Eirikssöhnen berichtet wird, wie sie zuerst grosse 
"veizlur H in Dänemark erhielten, und wie dann später 
Hakon jarl dem Dünenkönige anräth, einem von ihnen, dem 
Haraldr grafeldr, "land ok len ｾ｡ｴ＠ sem {leir ｨｦｾｵ＠ fyrr her 
i Danmörk," neuerdings anzutragen, worauf dann dieser 

ihm sofort wirklich "veizlur sva sem ｾ･ｩｲ＠ ｢ｲｦｦｩｾｲ＠ ｨｦｾｵ＠ fyrr 
ｨ｡ｦｾ｡ｲ＠ i Danmörk" anbietet, während das Volk in Norwegen 
von der in Dänemark herrschenden Fruchtbarkeit für sich 
das Beste hofft, lIef Haraldrkonungr fengi {lar len ok yfir-
s6kn;" S) die Gewalt eines Jarles, oder doch eine dieser än-
liehe muss wohl durch die gebrauchten Ausdrücke bezeichnet 
werden. Acderwärts wird aber auch wieder berichtet, dass 

K. Baraldr barfagri seinem Sohne ｇｵｾｲｾｲ＠ "y:firs6kn {lar 
sem kallat er Raumariki, at verja land fyrir vfkingum Döl1um 

/ 

ok Gautum" verliehen habe, während Olafr ｇ･ｩｲｳｴ｡ｾ｡｡ｬｦｲ＠

Ｂｨ｡ｦｾｩ＠ y:firs6kn a Vestfold," welcher doch den Königstitel 
führte '); umgekehrt dagegen heisst es auch wider von einem 

Manne Namens Björn, dass er "armel1ning ok sfslu a ofan-
ｶ･ｲｾｲｩ＠ ｈ･ｩｾｭｲｫＢ＠ erhalten, und zugleich "y:firs6kn i Eystri-
dali" gehabt habe,5) worunter doch nur die Gewalt eines 
armanns oder eines änlichen Unterbeamten verstanden werden 
kann. In den Geschichtsquellen sowohl als in den Rechts-

1) eben da, H, cap. 339, S. 404; Orkneyinga s., S. 28. 
2) Heimskr. Haralds s. ｨ｡ｲｾｲ｡ｾ｡Ｌ＠ cap. 55, S. 587. 

3) Heimskr. Hlikonar s. ｧＶｾ｡Ｌ＠ cap. 10,5.89, dann Olafs 
s. Tryggvasonar, cap. 10, S. 132, und cap_ 11, S. 133. 

4) Flbk., I, cap. 464, S. 576; vgl. U, cap. I, S.3, cap.5, S.6, 
u. dgl. m. 

/ 

5) Heimskr. Olafs s. helga, cap. 173, S. 432. 
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u. dgl. m. 

/ 

5) Heimskr. Olafs s. helga, cap. 173, S. 432. 
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b 
. h t demnach der Ausdruck yfirsokn lediglich 

quellen ezelC ne . 
. R . lt als solche und kann derselbe somIt 

dIe eglerungsgewa '." . 
b t f"r die Gewalt emes KOlllgs oder Jarles, 

ganz e ensogu u .' ".. 1 
Landherrn, Bischofs oder Goden. als für dIe emes komgh.c len 

oder bischöflichen Vogtes gebraucht werden. - In emem 
" reh unbestimmten Sinne wird ferner auch wohl der Aus-
an I D' 1'!:hL "ff d 
druck k 0 nun g sm e n n gebraucht. le Ur' ero nen . em 
Herrn eines Unfreien, welcher wegen der ａｵｳｳ･ｴｺｾｮｧ＠ semes 
Kindes geprügelt werden soll,· die Wahl, ob er dless selbst 

besorgen lassen, oder ob er den Sklaven zum Vollz.uge der 
Strafe den konunO'smenn überliefern wolle 1) ; dIe FrI>L 
aber verwenden d:S vVort als gemeinsame Bezeichnung für 
alle königlichen Beamten, sei es nun gegenüber den Be-
amten des Erzbischofes2) oder gegenüber den Bauern S). Hier 
wie dort sind demnach die lendirmenn, syslumenn und ar-
menn des Königs unter dem Ausdrucke ganz gleichmässig 

inbegriffen; anderwärts aber wird derselbe sogar ｮｾ｣ｨ＠ in 
viel weiterem Sinne gebraucht. Der Königsspiegel bezelChnet 
z. B. als konungsmenn die gesammte Hofdienerschaft des 

Königs4), daneben aber auch die "er greta skulu landstjornar 
undir konungiH

, also die königlichen Beamten 5); in der 
Eigla bezeichnet das Wort gelegentlich den königlichen 

Gefolgsmann 6), während andere Male dahingestellt blei.ben 
muss, ob dasselbe nicht noch über den Kreis der Gefolgs-
leute hinaus auch noch alle anderen Untergebenen des 
Königs mit umfasse 7); in der Schlacht bei StiklastaMr gilt 

1) GH. § 22. 
2) FrH. IlI, § 24. 
3) ebenda XIV, § 8. 
4) KODungssk., § 26, S. 58; § 27, S. 59. 
5) eb enda, § 36, S. 77. 

6) Eigla, cap. 5, S. 8. 
7) e be nd a, cap. 14, S. 26; cap. 44, S. 86. 
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der Ruf: "frarn. fram, kristmenn, krossmenn, konungs-
mennH 1), so dass also hier der letztere Ausdruck die sämmt-
lichen unter des Königs Fahnen kämpfenden Krieger, und 
keineswegs bloss dessen Dienstleute bezeichnen muss, u. 
dgl. m. - Widerurn kommt der Ausdruck um b 0 ｾ＠ s m a ｾ＠ l' 

in Betracht, welcher indessen zu verschiedenen Zeiten in 
etwas verschiedener Weise gebraucht wird. In den Pro-

vinci.alrechten wird derselbe zunächst für Bevollmächtigte 
von Privatleuten gebraucht, also z. B. für den.ienigen, wel-
cher mit dem Empfang von Geld oder Geldeswerth für einen 
Anderen beauftragt ist,2) oder für denjenigen, welchem ein 
Grundeigenthümer seine Vertretung in Bezug auf alle dem 
Grundeigenthume anklebenden Rechte nnd Pflichten über-

tragen hat; S) auch wird die Vollmacht zur gerichtlichen 
Vertretung eines Andern als ｵｭ｢ｯｾ＠ bezeichnet, 4) und für 
die Ertheilung einer Vollmacht das Zeitwort ｢ｪｯｾ｡＠ um ver-
wendet. 5) Dagegen wird nur einmal in der Einleitung, welche 

K. Hakon gamli den FrI>L. vorangestellt hat, von ｵｭ｢ｯｾｳﾭ
menn konungs in einer Weise gesprochen, welche zeigt, 
dass darunter die syslumenn sowohl als die armenn des 
Königs verstanden werden wollen; 6) in dem Texte dieses 
Rechtsbuches dagegen ist nur einmal von einem ｵｭ｢ｯｾｳﾭ

manne die Rede, welchen der königliche Vogt für sich 
selber bestellt, wenn er gleichzeitig zu einem örvarJlinge 
und zu einem vapnaJlinge sich einzufinden hätte,7) und be-

1) Heimskr. 6lafs 8. belga, cap. 216, S. 473, und cap.238, 
S.489. 

2) ｇｾｌＮＬ＠ § 32; ｆｲｾｌ＠ .• V, § 9 u. 46. 
3) ｆｲｾｌＮＬ＠ H, § 23; Xl, § 15; XIV, § 1-5; Bjark R. nr, § 144. 
4) FrJ>L., X, § 29; BjarkR. III, § 160. 
5) ｇｾｌＮＬ＠ § 47, 277, 286, 287; ｆｲｾｌＮ＠ XI, § 7. 
6) ｆｲｾｌＢ＠ Einleitung, § 12. 
7) F r)L., X, § 3. 
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b 
. h t demnach der Ausdruck yfirsokn lediglich 

quellen ezelC ne . 
. R . lt als solche und kann derselbe somIt 

dIe eglerungsgewa '." . 
b t f"r die Gewalt emes KOlllgs oder Jarles, 

ganz e ensogu u .' ".. 1 
Landherrn, Bischofs oder Goden. als für dIe emes komgh.c len 

oder bischöflichen Vogtes gebraucht werden. - In emem 
" reh unbestimmten Sinne wird ferner auch wohl der Aus-
an I D' 1'!:hL "ff d 
druck k 0 nun g sm e n n gebraucht. le Ur' ero nen . em 
Herrn eines Unfreien, welcher wegen der ａｵｳｳ･ｴｺｾｮｧ＠ semes 
Kindes geprügelt werden soll,· die Wahl, ob er dless selbst 

besorgen lassen, oder ob er den Sklaven zum Vollz.uge der 
Strafe den konunO'smenn überliefern wolle 1) ; dIe FrI>L 
aber verwenden d:S vVort als gemeinsame Bezeichnung für 
alle königlichen Beamten, sei es nun gegenüber den Be-
amten des Erzbischofes2) oder gegenüber den Bauern S). Hier 
wie dort sind demnach die lendirmenn, syslumenn und ar-
menn des Königs unter dem Ausdrucke ganz gleichmässig 

inbegriffen; anderwärts aber wird derselbe sogar ｮｾ｣ｨ＠ in 
viel weiterem Sinne gebraucht. Der Königsspiegel bezelChnet 
z. B. als konungsmenn die gesammte Hofdienerschaft des 

Königs4), daneben aber auch die "er greta skulu landstjornar 
undir konungiH

, also die königlichen Beamten 5); in der 
Eigla bezeichnet das Wort gelegentlich den königlichen 

Gefolgsmann 6), während andere Male dahingestellt blei.ben 
muss, ob dasselbe nicht noch über den Kreis der Gefolgs-
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Königs mit umfasse 7); in der Schlacht bei StiklastaMr gilt 

1) GH. § 22. 
2) FrH. IlI, § 24. 
3) ebenda XIV, § 8. 
4) KODungssk., § 26, S. 58; § 27, S. 59. 
5) eb enda, § 36, S. 77. 

6) Eigla, cap. 5, S. 8. 
7) e be nd a, cap. 14, S. 26; cap. 44, S. 86. 
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dgl. m. - Widerurn kommt der Ausdruck um b 0 ｾ＠ s m a ｾ＠ l' 
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vinci.alrechten wird derselbe zunächst für Bevollmächtigte 
von Privatleuten gebraucht, also z. B. für den.ienigen, wel-
cher mit dem Empfang von Geld oder Geldeswerth für einen 
Anderen beauftragt ist,2) oder für denjenigen, welchem ein 
Grundeigenthümer seine Vertretung in Bezug auf alle dem 
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S.489. 

2) ｇｾｌＮＬ＠ § 32; ｆｲｾｌ＠ .• V, § 9 u. 46. 
3) ｆｲｾｌＮＬ＠ H, § 23; Xl, § 15; XIV, § 1-5; Bjark R. nr, § 144. 
4) FrJ>L., X, § 29; BjarkR. III, § 160. 
5) ｇｾｌＮＬ＠ § 47, 277, 286, 287; ｆｲｾｌＮ＠ XI, § 7. 
6) ｆｲｾｌＢ＠ Einleitung, § 12. 
7) F r)L., X, § 3. 



60 Sitzutlg der philos.-philol. Classe vom 1. Februar 1879. 

. h t dAsdruck' hier somit nur den Bevollmächtigten zelC ne er u .. . 
., ganz wie er sonst den BevollmachtIgten eIDes armanns, 

irgend eines Privatmannes zu bezeichnen pflegt. In den 

späteren Rechtsquellen stellt sich dagegen der Gebrauch 
des Wortes etwas ｾｮ､･ｲｳＮ＠ In den Landslög z. B. kommen 

li
'a'chst auch wider ｵｄＱ｢ｯｾｳｭ･ｮｮ＠ von Privatleuten oft genug 

zu . B 11 
in Betracht, möge es sich nun dabei um emen evo-
mächtigten zum Geldempfange , I) oder zum Zahlen von 
Geld, 2) oder zur Vertretung vor Gericht, S) oder zur Ver-

waltung von Grundeigenthum') handeln, und au.c,h der ａｵｾﾭ
druck ｵｭ｢ｯｾ＠ für die Privatvollmacht, 5) oder ｢ｊｯｾ｡＠ um fur 
deren Ertheilung 6) .- wird hier wie in den älteren Quellen 

gebraucht. Ebenso wird als ｵｭ｢ｯｾｳｭ｡ｾｾ＠ auch ｩｾ＠ den 
Landslög hin und wider der BevollmächtIgte bezeIchnet, 
welchen ein Beamter zur Vorname von Functionen aufstellt, 
welche vorzunehmen er selber verhindert ist j 7) daneben 
aber wird nunmehr von ｵｭ｢ｯｾｳｭ･ｮｮ＠ des Königs sehr häufig 
gesprochen, uud zwar in einer Weise, welche deutlich zeigt, 
dass unter dieser Bezeichnung die armenn der älteren 

Quellen, welche nunmehr nur noch ungleich seltener ge-
nannt werden, wenn nicbt allein, so doch wenigstens mit 
zu verstehen sind. Ohne mich auf die genauere Prüfung 

dieses späteren Sprachgebrauches hier einlassen zu wollen, 
bemerke ich nur, dass an mehreren Stellen der Landslög, 
an welchen einzelne Hss. den ar mann nennen, andere dafür 

1) Jlingfb. § 8; Mannh. § 29; Kaupab. § 2. 
2) Kaupab. § 3 u. 20. 
3) JI! n g rb. § 9, wo indessen eher an eine volle Vermögens ver-

waltung zu denken sein möchte, u. § 11 j La n da br b. § 13. 
4) Landabrb. § 15 u.17; Landsleigub. § 1, 19,26,47 u.55. 
5) Landabrb. § 17; Landsleigub. § 26; Kaupab. § 8. 
6) Kaupab. § 8 u. 14. 
7) ｾＡｮｧｦ｢Ｎ＠ § 1, Mannh. § 8. 
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den ｵｭ｢ｯｾｳｭ｡ｮｮ＠ konungs erwähnen,!) während an ungleich 
mehreren anderen jenes Gesetzbuch den ｵｭ｢ｯｾｳｭ｡ｮｮ＠ nennt, 
wo die seinen Bestimmungen zu Grunde liegenden älteren 

Quellen vom al'manne gesprochen hatten. Im älteren isländi-
schen Rechte scheint das Wort nicht gebräuchlich gewesen 

zu sein, und dessen isolirte Verwendung für eine Privat-
vollmacht in der ｓｴ｡ｾ｡ｲｨＶｬｳ｢ＶｫＲＩ＠ aus norwegischem Einflusse 

erklärt werden zu müssen j in den neueren Rechtsquellen 

der Insel, von der ｊ｡ｲｮｳｩｾ｡＠ und dem Christenrechte B. Arni's 

ab, findet es sich natürlich ganz ebenso gebraucht wie im 

späteren norwegischen Rechte. In den Geschichtsqllellen 
aber wird bald die privatrechtliche Vollmacht als um ｢ｯｾ＠
bezeichnet, S) bald die vom Könige übertragene Gewalt über 

gewisse Bezirke, wie sie etwa Landherrn an vertraut war,4) und 

als ｵｭ｢ｯｾｳｭ｡ｾｲ＠ mag darum bald der Bevollmächtigte einer 
Parthei im Processe, 5) bald der Bedienstete eines Klosters,6) 
bald auch der königliche Beamte bezeichnet werden, dessen 
Beruf es ist, Rechtssachen des letzteren zu verfolgen j 1) nur 
in diesem letzteren Sinne gehört der Ausdruck hieher, aber 
zu dieser engeren technischen Verwendung scheint derselbe 
auch nach den Geschichtsquellen erst in ziemlich später 

Zeit gelangt zu sein. - Ungleich häufiger wird dagegen in 
den älteren Rechtsqnellen von er in d r e ka r ko nun gs, 

1) ｾｩｮｧｦ｢Ｎ＠ § 2, 8.13, Anm.16, u. S.14, Anm. 5; Landslei gub. 
§ 11, S. 111, Anm. 26. 

2) Landabrb., cap. 63, S. 374; in Kgsbk., § 215, 8.130. 
fehlen die entsprechenden Worte. 

3) Eigla, cap. 79, 8.191; 8var fdmla, ca!'. 25, S. 184; H:i.k-
onar s. gamla, cup. 196, S. 458. 

4) Eigla, cap.5, S. 8; Heim!kr. 6lafs s. helga, cap. 116 

S. 341. 
5) H:i.konar s. gamla, cap. 6,8.243. 
6) FMS. III, cap. 283, S. 61. 
7) ebenda, VI, cap. 19, S. 33. 
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oder ｡ｵｾｨ＠ von e ri nd r e kar bis k ups ｧ･ｳｰｲｯ｣ｾ･ｮＬ＠ also 

B ten des Königs oder des Bischofs, und dIeser Al1s-von 0 • .' • 

druck scheint in der That schon frühzeItIg ellle ｧ･ｷｉｳｳｾ＠

technische Geltung erlangt zu haben. Das Wort ･ｲ･ｾ､ｉ＠

( . d' .. ' dI' eyrendi) wird in den Rechtsquellen selbst 1m enn I, OrIn , ' . 
Sinne von Geschäft gebraucht, jedoch immer nur mIt ､ｾｲ＠
Modalitret dass dabei eine auswärtige Besorgung, und somIt 
eine Bewe'gung von Ort zu Ort im Spiele ist; in diesem 
Sinne wird z. B. dem Richter ein vorübergehendes Verlassen 
des Gerichtes während der Sitzung unter der Voraussetzung 

gestattet, dass er ein ｮ｡ｵｾｳｹｮｪ｡＠ erindi ': d: h. noth wendi?es 
Geschäft zu verrichten hat,l) oder demJemgen, welcher sICh 
unter verdächtigen Umständen von einem Gelage entfernen 
will, ein "segja til eren dis" , d. h. Angeben des Grundes 
seiner Entfernung zugemuthet. 2

) In den geschichtlichen 
Quellen ist dieser Gebrauch des Wortes ein ungemein 
häufiger, und selbst die Zusammensetzung ｮ｡ｵｾｳｹｮｪ｡＠ erindi 
lässt sich in ihnen in ganz änlichem Sinne wie dem soeben 
angeführten nachweisen; 3) erendreki aber bezeichnet von 
hier aus denjenigen, welchem die Verrichtung auswärtiger 
Geschäfte, das Ueberbringen von Botschaften, u. dgI. obliegt. 
Ich habe oben bereits erwähnt, dass zwischen den Wörtern 
erendi und arr ein etymologischer Zusammenhang zu be-
stehen scheint, und auch schon eine Stelle nachgewiesen, 
an welcher von "arar ok erindrekarH des Teufels gesprochen 
wird; ich darf dem nunmehr beifügen, dass nicht nur auch 
anderwärts für die Boten des bösen Feindes die Bezeichnung 
erindrekar nicht eben selten verwendet wird, sondern dass 
auch auf dem Rechtsgebiete zwischen dem ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ und dem 
erindreki, sei es nuu des Königs oder des Bischofes der 

1) GpL. § 37. 
2) eb'enda, § 157. 
3) vgI. z. B. Konungssk. § 63, S. 155. 
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engste Zusammenhang besteht. In der ersteren Beziehung 
weise ich darauf hin, dass in den Landslög des K. Magnus 
lagabootir einmal die Worte "meÖ fjandanum ok hans erend-
rekomH gebraucht werden,l) und zwar an einer Stelle, a.n 
welcher das revidirte Christenrecht des GulaI>fnges desselben 
Königs und dessen ｊ｡ｲｮｳｦｾ｡＠ lesen Ｂｭ･ｾ＠ diöflum f helvfti ok 
hans englum;" 2) ein ganz gleicher Gebrauch des Wortes 
zeigt sich ferner in Quellen kirchlichen Ursprunges wie z. B. 

der Barlaams ok Josaphats saga, S) während in ihnen anderer-
seits auch die Bezeichnung erindreki ｧｵｾｳ＠ für hervorragende 
Diener Gottes gebraucht wird. 4) In der zweiten Bezieh-
ung dagegen ist das Verhalten der verschiedenen Rechts-
quellen ein verschiedenes, und scheint es sich zu verlohnen, 
dieser Verschiedenheit nachzugehen. In den Landslög finde 
ich die Bezeichnung erendreki überhaupt nicht als Amts-

titel gebraucht, und in den FrpL. nur an einer einzigen 
Stelle, an welcher zweimal hinter einander der "armaÖr eÖa 
erendreki konungs" als im Namen des Königs vor Gericht 
auftretend genannt wird,5) ohne dass sich mit Bestimmtheit 
erkennen liesse, ob beide Bezeichnungen unterschieden, oder 
ob' sie tautologisch gebraucht werden wollen. Ziemlich 
häufig wird dagegen der erendreki in den GI>L. genannt, 
und zwar in. einer Weise, welche es nothwendig macht, 
zwischen den verschiedenen Redactionen dieses Rechtsbuches 
zu unterscheiden, und überdiess die späteren Bearbeitungen 
seines Textes in dem revidirten Christenrechte für das Gula-
I>fng, und in dem sogenannten Christenrechte K. Sverrirs 

1) Kristindb., § 1, S. 23. 
2) neuerer GpKrR., § 1, S. 307; ｊ｡ｲｮｳｩｾ｡Ｌ＠ Kristindb., 

§ 1, § 12. 
3) cap. 58, S. 52; cap. 158, S. 157, mit Anm. 2. 
4) Clemens s., cap.5, S. 131 (Po stola sögur, edd. Unger); 

S tj 6 r n, cap. 274, S. 524. 
5) FrpL., XIV, § 7. 
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3) vgI. z. B. Konungssk. § 63, S. 155. 
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5) FrpL., XIV, § 7. 
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zur Vergleichung mit heranzuziehen. Nach einer Stelle, 

welche ausschliesslich der Olaf'schen Recension des Rechts-

buches eigen ist, sind an den' erendreki kOllllugS gewisse 

Geldstrafen zn entrichten, welche wegen NichterfUllung be-

stimmter Leistungen an den Bischof und dessen Beamten 

fällig werden, 1) und eine ganz änliche Vorschrift kehrt noch 

an einer weiteren Stelle wider, welche unbezeichnet ist, 

und darum wohl beiden Redactionen gleichmässig angehören 

mag; 2) in das revidirte Christenrecht des Gulal>inges sind 

beide Stellen nicht ilbergegangen, wohl aber in das Christen-

recht K. Sverrirs, jedoch in dieses nur mit einer interes-

santen Ver"änderung. 8) An der zuerst erwähnten Stelle 

nämlich wird in dieser Compilation ausnamslos der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠

biskups anstatt des erendreki k01l11ugs genannt; an der 

zweiten Stelle dagegen wird zunächst für die 'Vorte: ,,1>3. 

sekjask I>eir at 3. aurum hverr I>eirra ｶｩｾ＠ erendreka kon-

ungs", ebenfalls gesetzt: ,,1>3. sekjaz I>eir aurum 3. ｶｩｾ＠ ar-

mann hvarr I>eirra biskupi," sodann aber freilich fUr die 

Worte: ,,1>3. sekizt hann at aurum 12. viÖ erendreka kou-

ungs" gelesen: ,,1>3. sekiz hann at aurum 12. ｶｩｾ＠ armann 

konungs". Es hat demnach der Compilator nicht nur den 

bischöflichen Beamten an die Stelle des königlichen gesetzt, 

sondern auch die Bezeichnung ＳＮｲｭ｡ｾｲ＠ für die Bezeichnung 

erendreki eingestellt, und wenn derselbe zwar bei dieser 

seiner Correctur keineswegs vollkommen consequent verfuhr, 

so hat er sich doch in dieser Beziehung keiner grösseren 

Inconsequenz schuldig gemacht, als welche er sich auch be-

1) G I> L., § 9; in Fra g m. C. ist die Stelle defect, die fraglicbe 
Bezeicbnung aber docb einmal erhalten. 

2) GI> L., § 33; in Fragm. C nicht erhalten. • 

3) Sverris KrR.,· § 8 u. 91; vgl. meine: Studien über das 
sogenannte Cbristellrecbt König Sverrirs, S. 67 u. 69-70, in der: Fest-
gabe zum Doctor-Jubilamm des Herrn Professors Dr.Leonhard von Spenge!. 
(1877.) 
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züglich 80 mancher anderer Umgestaltungen seiner Vorlagen 

erlaubte. 'Veiterhin soll nach den GI>L. dem erendreki kon-

lings auch die Busse zufallen, welche Jemand durch wider-

rechtliche Verweigerung des ｫｶｾｵｶｩｴｮｩＬ＠ oder auch durch 

den Verlust einer Streitsache arn lögl>inge verwirkt, welche 

an einem unteren Gericht verwettet worden war! 1) sowie 

auch die Busse, welche derjenige verwirkt, der widerrecht. 

lieh sich weigert die d6mfesta vorzunemen; t) der Inhalt 

beider Stellen lässt dabei vermuthen, dass dieselben doch 

wohl schon der älteren Redaction des Rechtsbuches anO'e-
I:> 

hört haben mögen, wenn sich auch ein völlig sicherer Be-

weis für diese Vermuthung nicht erbringen lässt, da beide 

in dem die reine ältere Redaction enthaltenden Fragmente C. S) 
nicht überliefert sind, und überdiess, weil nicht kirchen-

rechtlichen Inhalts, auch nicht in die K. Sverrirs Namen 

tragende Compilation aufgenommen wurden. Aber auch 

von erendrekar biskups wird in den GI>L. sehr hänfig ge. 

sprochen, ') während von ihnen in den FrI>L. schlechter-

dings nicht die Rede ist, und zwar wird von den 8. hieher 

gehörigen Stellen eine ausdrücklich als der ｏｬｾｦＧｳ｣ｨ･ｮ＠ Re-

daction angehörig, und in der Magnus'schen durch einen 

ganz anderen Text ersetzt bezeichnet, fl) während 3 andere 

in Fragm. C. erhalten sind, also sicherlich ebenfal1s bereits 

jener älteren Redaction angehörten; 6) die 4 übrigen Stellen 

dagegen werden zwar, ausdrücklich oder stillschweigend, auf 

die beiden genannten Könige ganz gleichmässig zurückge-

führt, aber auch diese Bezeichnung kann eben doch nur 

1) G I>L. § 266. 
2) ebenda, § 268. 

3) vgl. meine Abhandlung: über die Entstehungszeit der ältereD 
Gulal>ingslög, S. 142. 

4) GI> L., § 9, 11, 20, 22, 24, 28, 30, 33. 
5) § 9, e ben da; in Fragm. C. nicht enthalten. 
6) § 11, 20 u. 22, ebenda. 

[1879. I. Philos.-philol.-hist. Cl. I.J 1) 
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dahin verstanden werden, dass die· ｢･ｴｲ･ｦｦｾｮ､･ｮ＠ Bestimm-
.. d t aus der älteren Redachon des Rechts-

ungen unveran er . . 

b h 
. die neuere herübergenommen wurden. DabeI1st 

uc es III . h b" . 
beachtenswerth, dass an mebreren der bler er ge. ongen 
Stellen, und darunter an einer, welcbe ｡ｵｳ､ｾ￼｣ｫｨ｣｢Ｎ＠ der 

Olaf'scben Redaction zugewiesen wird, und an ｾｬｄ･Ｚ＠ zweIten, 
welcbe auch in einem Bruchstück einer selbststandlgen C?m-

ilation aus beiden Redactionen erb alten ist, I) die BezeJch-

ｾｵｮｧ･ｮ＠ biskups arllla5r und erendreki mit einander wecbseln j 

beachtenswerth ferner, dass nicht nur an den Stellen, welche 
. aus unserem Rechtsbuche in die Revision des Christenrechtes 

des Gulal'inges, welche K. Magnus lagabretir veranst.alt:te, 
übergegangen sind, stets der arma5r für den erendr:kl blsk-

ups eingestellt sich findet, 2) sondern dass das ＿ｬ･ｬｃｾ＿＠ der 
Regel nach auch von dem ｃｨｲｩｳｴ･ｮｲ･｣ｨｾ･＠ K. ｓｶ･ｾｮｲ＠ s zu 
sagen ist, S) wogegen allerdings ausnamSWelse an ZWel St:llen 
die Bezeicbnung des bischöflichen Vogtes als erendrekI auS 
nen Gl'L. in diese letztere Compilation herübergenoillmen 
wurde.4) Aus allen diesen Thatsachen möchte man den 
Schluss ziehen, dass nur die ältere Zeit die Bezeichnungen 
arma5r und erendreki rur die Vögte des Königs und des 
Bischofs abwechselnd gebraucht habe, während die spätere 
Zeit den letzteren Titel völlig habe fallen lassen; indessen 

darf dabei doch nicht übersehen werdeu, dass auch schon 
die BpL und die EpL. ausschliesslich von armenn sprechen, 

1) § 9, 20, 22, 30,33, ebendaj vgl. Fragm. C. zu § 9 und 

Fragm. E. zu § 30. 
2) vgl. neuerer G}KrR. § 12 u. 31 mit GpL. § 11 u.24. 

, 3) vg1. Sverris KrR. § 8, 12,32,77,78,90 mit GpL. § 9, 
11, 20, 22, 28 j aus GI> L. § 24 ist die hieher gehörige Stelle in Sv e rr is 
Kr R. § 58 überhaupt nicht übergegangen. 

4) vgl. Sverris KrR. § 80 u. 91, mit GpL. § 31 u.33. Ich 
habe übrigens auf den Punk t bereits in me i n e n Studien zum Christen-
rechte K. Sverris, S. 67 aufmerksam gemacht. 
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und niemalen den Ausdruck erendreki als gleichbedeutend 
gebrauchen. 5) .Man wird diesem Verhalten der beiden Rechts-
bücher gegenüber, welche doch zu den ältesten vorhandenen 
zählen, kaum daran denken cl ürfen, jenen ·Wechsel im 

Sprachgebrauche mit einer Veränderung im königlichen und 

bischöflichen Dienste ij:I Verbindung zu bringen, und allen-
falls die Vermuthung zu wagen, dass es in der älteren Zeit 
dem Könige sowohl als den Bischöfen überlassen geblieben 
sei, ihre Bevollmächtigten bleibend oder vorübergehend be-

liebig zu wählen, und dass sich später erst der Gebrauch 
festgestellt habe, zu gerichtlichen und administrativen Func-
tionen gerade· die armenn zu verwenden, während diese vor-
dem auf einen anderen Beruf, wie etwa die VerwaltunO'· der o 

Güter ihres Herrn beschränkt gewesen wären. Dagegen 
wird man sich daran erinnern dürfen, dass das Wort er end-

reki vermöge des etymologischen Zusammenhanges sowohl 
als der Art" seines Gebrauches mit arr, arrna5r vollkommen 

identisch genommen werden kann j ohne auf irgend eine be-
stimmte Art von Verrichtungen hinzudeuten, können beide 

Ausdrücke ganz gleichmässig Jeden bezeichnen, der eines 
Anderen Geschäfte verrichtet oder Botschaften überbringt, 

und es ist demnach recht wohl denkbar, dass von Anfang 
an heide Bezeichnungen als völlig gleichbedeutende gebraucht 
worden wären, und erst hinterher der eine den anderen, in 
verschiedenen Gegenden zu verschiedener Zeit; aus dem Ge-

brauche verdrängt bätte. Mag sein, dass die sich ein-
bürgernde Verwendung des Ausdruckes arr für den Engel 

5) Dass in BI>L. II, § 6 einmal von einem sis1umatr biskups die 
Rede ist, halte ich für gänzlich bedeutnngslos. Die Parallelstellen I, 
§ 15 u. III, § 6 setzen dafür übereinstimmend armatr, und auch in H, 
§ 6. selbst wird bei einer zweiten Erwähnung des Bediensteten der letz-
tere Titel gebraucht, so dass der erstere nur auf einem Schreibverstosse 

zu beruhen scheint. 
5* 
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. 't d für den Sendling des Teufels andrer-
Gottes emersel s un .. .... 
.'t den Gebrauch dieser Bezeichnung fur komghche und 

Sel s h . r d d 
bischöfliche Diener unpassend ersc emen less, un. ass 
man von hier aus zunächst neben einander bald dl.e Zu-

t g a'rma-i:r bald das synonyme erendrekl sub-sammense .zun U , 

stitnirte, bis allmälig die erstere ｂ･ｺｾｩ｣ｨｮｵｮｧ＠ im Gebrauche 

die Oberhand erlangte. 
Nach diesen einleitenden Bemerkungen mag nun znr 

Erörterung der Stellung übergegangen werden, welche 

den armenn im altnorwegischen Rechte an-

gewiesen war. In den geschichtlichen Quellen Ｎｷ･ｲ､ｾｮ＠
solche schon sehr frühzeitig erwähnt., aber allerdmgs III 

einer Weise, welche über die Beschaffenheit der ihnen über-

tragenen Verrichtungen keinen erschöpfend:n ａｾｦｳ｣ｨｬｵｳｳ＠
giebt. Schon zur Zeit des Königs Haraldr harfagn werden 

uns armenn als Verwalter vom Könige eingezogener ') oder 

sonst besessener Güter genannt,2) und wird auch wohl be-

richtet, dass sie für des Königs Unterhalt während der .Zeit 

zu sorgen hatten, während deren er auf den von ihnen ver" 

walteten Höfen seinen Aufenthalt nam. Damit mag es zu-

sammenhängen, dass auch auf Island einmal von dem ar-
manne eines der ersten Einwanderer gesprochen werden 

kann, 8) des Geirmundr heljarskinn nämlich, eines Klein-
königs aus ｈｲｾ｡ｬ｡ｮ､＠ oder Rogaland, welcher insoweit offen-

bar ｮｯｲｷ･ｧｩｳｾｨ･＠ Zustände nach Island übertragen hatte; 

auch in diesem Falle erscheint der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ als Verwalter 

der Güter seines Herrn, wogegen an der einzigen weiteren 

Stelle, an welcher auf Island ein ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ genannt wird,4) 

1) Eyrbyggja, cap. 2, S. 4; Grettla, cap. 7, S. 10. 
2) Eigla, cap. 19, S. 35. 
3) La n d nama, 11, cap. 20: S. 124; in der S t u rlu n ga, J. 

cap. 2, S. 4 fehlt freilich die Bezeichnung. 
4) Kristni 8., cap. 2, S. 5. 

./ 
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das Wort einen Schutzgeist bezeichnet, also in einem abO'e-o 
leiteten Sinne gebraucht wird, der für unsere Zwecke ohne 

Bedeutung ist. Wenig später, nämlich während der Re-

gierung des K. Hakon ｧｯｾｩＬ＠ ist wider von "armenn konungs" 

die Rede, welche im Interesse des Königs die Güter eines 

Mannes eingezogen hatten; 1) von K. Olaf::; Tryggvason aber 

wird erzählt, dass er unmittelbar vor seinem letzten Auszuge 

nach dem Wendenlande Ｂｳｫｩｰ｡ｾｩ＠ mönnum um öll I>rrenda-
lög i sfslur ok armenningar." 2) vVidel'um etwas später 

wird uns ein ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ des heil. Olafs, I>oraldi mit Namen . , 
genannt, welcher den Königshof zu Haugr im Veradale in 

der Landschaft Drontheim bewirthscbaftete; S) der König 

berief ihn einmal zu sich, um von ihm Nachrichten ein-

zuziehen über die Haltung des Christenthumes in seiner 

Gegend, und der Mann leistete dem Rufe FolO'e obwohl er .0' 
wusste, dass er dabei sein Leben auf das Spiel setzte. Ein 

｡ｮ､Ｎｾｲｭ｡ｬ＠ versetzt der König den Inhaber einer armennil1g 

zu Ogvaldsnes nach einer weiter nördlich auf der Insel Folk-
" rin gelegenen; 4) K. Olaf selbst spricht einmal von den 

,.armenn, er bu var ｶ｡ｲｾｶ･ｩｴ｡＠ ok veizlur skulu gera i mo ti 

mer ok ｬｩｾｩ＠ minu," 5) und unter eben diesem Könige begab 

sich ein Vorfall, welcher die Stellung dieser Bediensteten 

zu seiner Zeit in ein ganz besonders helles Licht zu setzen 

1) Eigla, cap. 65, S. 153. 
. " 2) Helmskr. Olafs s. Tryggvasonar, cap. 103, S. 204; 

vgl. FM S. II, cap 233 u 237, S. 253 u. 275. 
" 3) Heimskr. Olafss. helga, cap. 115, S. 339-40. 

4) F 1 b k., II, cay. 144, S. 193. 

5) Heimskr. OIa.fs s. helga, cap. 122, S. 350; vgl. Olafss. 
Tryggvasonar, cap.272, 8.39, in den FMS. II!. Auch der oben 
S. 57 bereits genannte Björn hält dem Könige eine veizla, während 
er ｡ｮ､･ｲ･ｲｾ･ｩｴｳ＠ auch als Kläger in Strafsachen 30m Dinge auftritt. 

/ 

H ei m s k r. 0 h f s s. hel g a, cap. 173-4, S. 432--4 • 
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geeignet ist. Zu Ögvaldsnes auf der ｉｮＮｾ･ｬ＠ ｋｾｭｴ＠ in Roga-
land la<>' ein grosser Königshof, und nb er dIesen war da-
mals ＨｴＱｾ＠ 1022) ｾＶｲｩｲ＠ selr als Ｂ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ konuugs

H 
gesetzt,1) 

Der Mann war so geringer Herkunft, dass er sogar als 

,,'flrrolborinn i aHar rottir" bezeichnet werden konnte,2) aber 
tüchtig und in Gescbäftssachen sebr brauchbar, ein gut.er 

Redner, aber auch ehrgeizig und prachtliebend, streitsüchtig 

und in seinen Worten wenig masshaltend. Da geschah es 
einmal, dass der König wegen eines Misjahres die Ausfuhr 
von Korn, Malz und Mehl aus der südlichen Reichshälfte 

nach der nördlichen verboten hatte, und dass ein vornemer 

jnnger Mann aus Halogaland, Asbjörn Sigur6arson, süd-
wärts fuhr, um trotz dieses Verbotes seinen Bedarf an Korn 

einzukanfen. Von 'fl6rir auf das erlassene Verbot aufmerk-
sam gemacbt, und zum Umkehren aufgefordert, wendet der 
junge Mann sich an den machtigen Erling Skjalgsson, den 
Bruder seiner Mutter, und dieser wagt zwar nicht ihm 
selber Korn abzugeben, lässt ibm jedoch solches durch seine 
Sklaven verkaufen, die, wie er sophistisch meint, nicht im 
Rechtsverbande der freien Leute standen, und darum an 
deren Landrecht nicht gebunden waren. Inzwischen hatte 

aber Jl6rir in Voraussicht dessen, was geschehen wii.rde, 
-< 

Mannschaft aufgeboten, und als Asbjörn anf seiner Heim-
/ 

reise wider bei Ogvaldsnes anlegte, nam er ihm unter vielen 
spöttischen Reden nicht nur sein Korn und Malz, sondern 
auch ein gutes Segel . ab, welches er auf seinem Schiffe 
hatte. Erbittert über den erlittenen Schimpf und den Hohn, 

welchen er vielfach darüber zu erdulden hatte, machte As-
björn sich im ｦｯｬｧ･ｾ､･ｮ＠ Jahre auf, um an 'fl6rir Rache zn 
nemen j er erschlug ihn, während der Mann an des Königs 

1) Heimskr. 6lafs s. helga, cap. 123, S. 352. 
2) ebenda, cap. 122, S.351; vgl. di\l Worte: "fyrir konlIngs 

Jlroolum," e ben da, cap. 123, S. 354. .. 

:lJIaurer: Die annenn des altnorwegz:schen Redttes. 71 

Tafel anfwartete, welcher gerade zu Ögvaldsnes sein Oster-
fest feierte. Das war eine schwere Unthat, da nicht nur 
ein Bediensteter des Königs getödtet, sondern auch der 

Osterfrieden gebrochen, die Heiligkeit des königlichen W ohn-

bauses verletzt, und sogar des Köuigs eigene Person nicht 

geacbtet worden war j auf der That ergriffen, sollte darum 

Asbjörn sofort hingerichtet werden, und von irgend welcher 

Sühne wollte der schwer gekränkte Herrscher Nichts hören. 
Indessen wussten gute Freunde doch durch mancherlei Aus-
flüchte einen Aufschub der Hinrichtung zu bewirken, und 
die damit gewonnene Zeit wurde benützt, um den Erlfng 

Skjalgsson von der Lage seines Neffen zu benachrichtigen j 
mit einem rasch gesammelten Heere ｾｩ･ｨｴ＠ dieser eben noch 
rechtzeitig heran, und zwingt den König mi t Waffengewalt 

/ 

zum Abschlusse eines Vergleiches, durch welchen Asbjörn 

sich verpflichtete, die "armenningH 'fl6rirs, und damit die 

Verwaltung des Hofes zu Ögvaldsnes zu übernemen. Das 
entsprach einem älteren Rechtssatze, vermöge dessen Jeder, 

der einen Dienstmann des Königs erschlagen würde, auf 
Verlangen des Königs den Dienst des Erschlagenen zu über-

/ 

nemen schuldig warj den vornemen Verwandten Asbjörns 
aber schien es eine unerträgliche Schmach, dass dieser durch 

die U ebername des Dienstes "kollllngs 'flrroll ok jafningi 
bins versta manns 'fl6ris sels" werden sollte, und so liess 

/ 

Asbjörn den Vergleich unerfüllt, was ihm freilich hinter-
her sein Leben kostete. 1) Auch noch VOll K. Magnus ｧＶｾｩ＠

wird erzählt, dass er "skipa6i alt i herö5nm mönnum i 

armenningar ok syslur lL 2) und unter K. ｓｩｧｵｲｾ＠ J6rsalafari 

wird ein arma5r genannt als Verwalter eines Königshofes 
in Jroderen jS) um die Mitte aber des 12. Jahrhunderts wird 

. / 

1) Helmskr. Olafs 8. helga, cap. 123--128, S. 351-62. 
2) Heimskr. Magnus8 s. gooa, cap. 3, S. 517. 
3) ebenda, Siguroars. Jorsalafara, cap. 31, S. 689. 
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/ 
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. / 

1) Helmskr. Olafs 8. helga, cap. 123--128, S. 351-62. 
2) Heimskr. Magnus8 s. gooa, cap. 3, S. 517. 
3) ebenda, Siguroars. Jorsalafara, cap. 31, S. 689. 
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el'ner a'rmennlngl' aufKatanes in Schottland gesprochen, 
von " . ,. 
welche die Jarle der Orklleys einem gewIssen GIlla-Odran 

anvertraut hatten. I) Beachtenswerther noch als dieses Vor-

kommen von armenn im Dienste dieser Jarle ist, dass 

solche gelegentlich auch in Dänemark genannt werden, und 

zwar einmal unter K. Sveinn Ulfsson, also um die Mitte 

des 11. Jahrhunderts,2) dann aber nochmals unter K. Knut 

dem Heiligen, also am Ende desselben Jahrhunderts; S) beide 

Male erscheinen dieselben über königliche Güter gesetzt, 

und an der ersteren Stelle wird einem solchen sogar der 

Besitz eines Ifm zugesprochen. Der dänischen Rechtssprache 

ist das Wort fremd; dagegen finden wir in den dänischen 

Quellen den "konungs brytiOl in ganz derselben Stellung, 

welche in Norwegen dem armanne konungs zugewiesen 1st,') 

und es hat demnach augenscheinlich in den angeführten is-

ländischen Geschichtswerken der norwegische Amtstitel sich 

an die Stelle des dänischen eingedrängt. 
Das Bild, welches die Geschichtsquellen von der Stel-

lung der armenn geben, ist hiernach folgendes. Dieselben 

sind vom Könige über bestimmte Höfe gesetzt, welche sit) 

in dessen Auftrag zu verwalten Ｈｶ｡ｲｾｶ･ｩｴ｡Ｉ＠ haben. Ohne 
feste Residenz im Lande, nimmt der König abwechselnd 

auf diesen Höfen seinen Aufenthalt, und 'die armenn sind 

es, welche ihm und seinen Begleitern fiir diese Zeit die 

Gastung zu besorgen (gera veizlur) haben; sie haben auch 

wohl, um dieser Obliegenheit genügen zu können, den Ein-

kauf der nöthigen Vorräthe zu besorgen 5) und andererseits 

1) Orkneyinga S., S. 382; Flbk., II, cap. 43\), S. 508. 
2) Fms., VI, cap. 72, S. 299-301 (im Auitunar f!. vestfiritska). 
3) KnitHnga 8., cap.49, S. 261. . 

4) so aber auch Heimskringla, Ohfs s. Tryggvasonar, 
rap. 36, S. 151. 

5) Eigla, cap. 19, S. 35. 
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die Aufwartung bei Tisch zu übernemen, oder doch zu 

überwachen. Insoweit erschienen sie also in der That als 

Gutsverwalter; aber doch sehen wir sie auch wider Güter 

einziehen, welche der König als ihm heimgefallen betrach-

tete, 1) oder, wie Self!orir that. ein vom KöniO'e erlassenes o 
Ausfuhrverbot widerspenstigen Ul1terthanen gegen über zu 

gewaltsamer Ausführung bringen, so dass also jene erstere 

Function das Bereich ihrer Competenz keineswegs erschöpfte. 

Fraglich erscheint ferner, ob wirklich, wie Munch annimmt, 2) 
die armenn regelmässig unfreien Standes, Freigelassene, oder 

doch höchstens aus den geringsten Kreisen hervorgegangen 

gewesen seien. Allerdings bezeichnet Erlfngr ｓｫｪ｡ｬｧｳｾｯｮ＠ den 

Self!ol'ir als f!rrolborinn f allar rottir, und ein anderer Ver-
/ 

wandter Asbjörl1s die Uebername der armennfng durch 

diesen als eine Ernidrigung desselben zu einem konungs 

f!rrell; aber doch ist sehr die Frage, oh derartige Aussprüche 

irgend wie buchstäblich zu nemen sind. Geirmundr heljar-

skinn erklärt, lieber auswandern als "konungs f!rrell L1 werden 

zu wollen, S) und als Grfmr hersir die Erbschaft des Björn 

Hrolfsson im Namen des Königs einziehen will, erklärt 

Öndottr kraka, dieselbe lieber dem Sohne Björn's als den 

"konungs f!rrolarH gönnen zu wollen; 4) ebenso erklärt auch 

Björn, des Ketill flatnefr Sohn, lieber das Land verlassen 

zu wollen, als dass er sich von den "f!rrelar Raralds kon-
ungs" todtschlagen liesse. 5) In allen diesen und änlichen 

Fällen wird Niemand daran denken, den Ausdruck auf 

wirkliche Unfreiheit beziehen zu wollen; er bezeichnet viel-

mehr im Munde vornemer, auf ihre volle Selbstherrlichkeit 

1) Eigla, cap. 65, S. 153. 
2) Det norske Folks Historie, I, 1, S. !i73. 
3) Grettla, cap. 3, S. 3. 
4) eben d a, cap. 6, S. 9. 
5) Laxdrela, cap. 2, S. 4. 

ｾＢ＠
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und an der ersteren Stelle wird einem solchen sogar der 
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ist das Wort fremd; dagegen finden wir in den dänischen 
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1) Orkneyinga S., S. 382; Flbk., II, cap. 43\), S. 508. 
2) Fms., VI, cap. 72, S. 299-301 (im Auitunar f!. vestfiritska). 
3) KnitHnga 8., cap.49, S. 261. . 

4) so aber auch Heimskringla, Ohfs s. Tryggvasonar, 
rap. 36, S. 151. 

5) Eigla, cap. 19, S. 35. 
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die Aufwartung bei Tisch zu übernemen, oder doch zu 

überwachen. Insoweit erschienen sie also in der That als 

Gutsverwalter; aber doch sehen wir sie auch wider Güter 

einziehen, welche der König als ihm heimgefallen betrach-

tete, 1) oder, wie Self!orir that. ein vom KöniO'e erlassenes o 
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/ 
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1) Eigla, cap. 65, S. 153. 
2) Det norske Folks Historie, I, 1, S. !i73. 
3) Grettla, cap. 3, S. 3. 
4) eben d a, cap. 6, S. 9. 
5) Laxdrela, cap. 2, S. 4. 
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stolzer Männer die Bediensteten des Königs als solche, selbst 
die vornemeren , wie etwa die hersar nicht ausgeschlossen, 

und es liegt kein Grund vor, die obigen Aussprüche ｩｩＮ｢ｾｲ＠
ｓ･ｬｾＶｲｩｲ＠ ernster zu nemen. An einer Stelle, an welcher 
der Geschichtschreiber selber spricht, wird dieser zwar als 
"ma5r rettsmarr", d. h. als ein Mann geringer Herkunft, 
aber ganz und gar nicht als unfrei bezeichnet, und so wird 
man aus dem, was über ihn berichtet wird, nur eine Be-

stätigung der Angabe des Königsspiegels entnemen können, 

dass oft Leute, die um ihres geringen Vermögells oder ihrer 
geringen Herkunft willen in ihrer Heimath Nichts galten, 
im Königsdienste zu Macht und Ansehen gelangten, 1) keines-
wegs aber darauf schliessen dürfen, dass die armenn über-

haupt regelmässig geringen Standes, oder dass sie vollends 

zumeist unfreier Geburt gewesen seien. 
Ein ungleich lebendigeres Bild der von . den armenn 

eingenommenen Stellung als die Geschichtsquellen geben 
unS die Rechtsquellen ; bezüglich ihrer empfiehlt es sich 
aber, nicbt nur die königlichen Vögte VOll den bischöflichen 
getrennt zu behandeln, sondern auch zwischen der amtlichen 
Competenz beider und ibrer sonstigen Stellung im Rechte 
zu unterscheiden. Was zunächst die 0 bl i e gen he i t e n 
der arm enn k 0 nun g s betrifft, so werden in den Rechts-
büchern diejenigen am Ausfübrlichsten besprochen, welche 
sich auf die Strafrechtspflege beziehen. Es sind aber zu-
nächst alle Strafgelder, welche dem Könige gegenüber ver-
wirkt werden, an sie zu entrichten, und sie haben denn 
auch die Klagestellung zu besorgen, soweit solche auf ge-
richtlichem Wege einzutreiben sind. In den Fr!> L. wird 
ganz allgemein die Regel ausgesprochen, dass, wo immer 
Jemand eine Geldstrafe an den König verwirke (gerir til 
vitis ｶｩｾ＠ konung), jeder ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ seinen fylkismann einzu-

1) K on ungs sk. § 26, S. 58-59. 

Maurer: Die drmenn des altnorwegischen Rechtes. 75 

klagen habe,1) und wenn K. Hakon gamli darüber zu klagen 
hat, dass die Lässigkeit der Leute im Tragen des Ladungs-
stabes verhindere, dass die Rechtssachen der Leute gehörig 

erledigt werden, und dass die armenn den Strafsachen ge-
hörig nachgehen, ') so weist auch diess auf dieselbe Ein-
richtung hin.. Wiederum wird bestimmt, dass, wo immer 
eine-, Ladung aUi'igeht, der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ am ersten Dinge seine 

Untersuchung anstellen, und Hingstens bis zum dritten 
Ding.e seine Klage durchgeführt haben soll, und dass der 
｡ｲｭ｡ｾｲ＠ andererseits auch für die gehörige Vertheilung der 
Pflicht, den Ladungsstab zu tragen, unter die Bauern zu 
sorgen hat. S) Eine Reihe einzelner Vorschriften, reiht sich 

diesen allgemeineren Satzungen an, und wollen diei'ie natür-
lich nur beispielsweise gemeint sein. Nach den GflL. hat 
wegen einer Schlägerei, welche während eines Trinkgelages 
stattgefunden haben soll, entweder des Königs arma5r oder 
der lendr ｭ｡ｾｲ＠ die Klage zu erheben; 4) der armaÖr stellt 

ferner die Klage wegen widerrechtlicher Unterstützung eines 
geächteten Mannes, 5) er klagt auf die Busse, welcbe dem 
Könige wegen Nichterfüllung der Heerespflicbt gebührt 
Ｈｬ･ｩｾ｡ｮｧｲｳ＠ viti) , 6) sowie auf die Busse, welche wegen Ver-

weigerung des ｫｶｾｵｶｩｴｮｩ＠ oder wegen Unterliegens im ver-
wetteten Gerichte, 7) dann wegeu verweigerter d6mfesta zu 

entrichten ist ,8) endlich wird er auch bezüglich det:ienigen 

Bussen als bezugs berechtigt bezeichnet, welche der weltlichen 
Gewalt wegen Nichterfüllung der Verpflichtungen gegen den 

1) Frl>L., X. § 33. 
2) e ben da, Ein 1 e i tun g, § 21. 
3) e ben da, II, § 23. 
4) G!>L. § 187. 
5) e ben da, § 202. 
6) ebenda, § 298. 
7) ebenda, § 266. 
8) ebenda, § 268. 
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Bischof und dessen Vogt anfallen, 1) welche Bussen freilich 

nach späterem Recht an den Bischof selbst übergegangen, 

und darum auch von dessen Vogt erhoben worden zu sein 

scheinen. ') An den 3 zuletzt angeführten Stellen wird 

allerdings von dem erendreki, nicht von dem ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ k01l11ngs 

gesprochen; indessen kann nach den obigen Ausführungen 

nicht wohl bezweifelt werden, dass beide Bezeichnungen als 

vollkommen identische zu betrachten sind. In allen diesen 

und änlichen Fällen, in welchen ein Bussbezug dem Vogte 

des Königs zugewiesen wird, ist es selbstverständlich der 

König selbst, in dessen Namen unu auf dessen Rechnung 

er den Betrag einzieht; es galt darum als eine strafbare 

Verletzung des königlichen Rechtes (drepa ｮｩｾｲ＠ k01l11ngs 
retti), wenn bei einer Körperverletzung 3) oder bei einem 

Diebstale 4) der Beschädigte sich insgeheim mit dem Schul-

digen abfand, und es erwächst in solchen Fällen dem Vogte 

des Königs ein weiteres Klagerecht gegen beide Theile. 

Wegen des ranbaugs ferner, welcher dem Könige bei dem 

Verfahren mit krafa5) oder mit ｫｶ｡ｾ｡＠ 6) anfallen kann, wenn 

sich der Beklagte seinen civilrechtlichen und processualen 

Verbindlichkeiten zu entziehen sucht, wird der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ kon-

ungs auch bei der gewaltsamen Executiou (atför) beige-
zogen, und er verliert den Ansprnch auf drn ranbaug, wenn 

er seine Mitwirkung bei dieser verweigert,7) was auch wohl 

umgekehrt so ausgedrückt wird, dass derselbe durch seine 

Mitwirkung bei der Zwangsvollstreckung den Anspruch auf 

1) GJlL. § 9 u. 33. 

2) Sverris KrR. § 8 u. 91; vgl. meine Studien über dieses 
Christenrecht, S. 69-70. 

3) GJlL. § 214. 
4) ebenda, § 256. 
5) ebenda, § 35. 
6) ebenda, § 37. 
7) ebenda, § 35. 
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den ranbaug erwerbe. 1) Handelt es sich um die Mchtung 

eines Mannes, so hat des Königs Vogt für die Liquidation 

des Vermögens des Geächteten zu sorgen, indem er eine 

fimtarstefna anberaumt, an welcaer dessen Gläubiger sich 

zu melden, und ihr Guthaben in Empfang zu nemen haben, 
ehe der Vogt im Namen des Königs zugreift, 2) wie ja für 

alle Fälle die Regel gilt, dass des Königs Anspruch dem 

der Privatleute weichen muss, wesshalb z. B. der Strafan-

spruch des Vogtes gegen eine skuldarkona erst zum Zuge 

kommt, wenn zuvor deren Schuld getilgt ist, 3) und bei 

Körperverletzungen erst der Beschädigte mit allen seinen 

Ansprii.chen befriedigt werden muss, ehe der Vogt sein Ge-
wette beziehen darf. 4) Selbstverständlich wird übrigens des 

Königs Vogt auch mit Strafen bedroht fii.r den Fall, dass 

er bei der ihm obliegenden Zwangsvollstreckung nicht ord-

ｮｵｮｧｾｭ￤ｳｳｩｧ＠ vorgeht. So wird zunächst der Fall vorge-

sehen, da er "tekr bU b6anda upp utaH ･ｾ｡＠ udcemt," 5) d. h. 

da er einem Bauern ohne vorgängigen Urtheilsspruch und 

obne gehörige Inventarisirung seine Habe wegnimmt, oder 

da.er "telr bu manns, ･ｾ｡＠ tekr upp i ｳｴｾｵｭ＠ ｾｲｵｭ＠ en i 
ｾ･ｩｭ＠ Jlrimr, er til Jless ero ｴ｡ｬｾｩｲＬＢ＠ 6) d, h. da er, nämlich 
obne vorgängigen U rtheilsspruch, zur Wegname von Sachen 

scbreitet, obne dass doch einer der drei Ausnamsfälle vor-

liegt, in welchen die Friedlosigkeit anticipirt werden durfte. 7) 
Für beide Fälle wird zunächst die Strafe bestimmt, welche 

den schuldigen Vogt treffen soll; ausserdem wird aber auch 

1) ebenda, § 77. Vgl. übrigens von Amin, Das altnorwegische 
Vollstreckungsverfahren, zumal S. 256-62. 

2) G Jl L. § 162. 
3) ebenda, § 71. 
4) ebenda, § 189 u. 200. 
5) ebenda, § 141-42. 
6) ebenda, § 213. 
7) vgl. über diese Fälle ebends., S. 160. 
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7) vgl. über diese Fälle ebends., S. 160. 
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noch die weitere Regel aufgestellt, dass für den Fall, da 

der Verbrecher in den Wald entkommt, und von dort aus 

sich erbietet zu Urtheil und Recht zu stehen, demselben 

sein Vermögen insoweit verbleiben sol)e, als es "utalt ok 

utekit" ist, wogegen der Vogt Alles soll behalten dilrfen, 

was er "talt ok tekit" hat, ehe jenes Erbieten zu Recht 

erfolgte. l ) Ganz änliche Bestimmungen kommen aber auch 

im Rechte von Drontheim zu Tage. Will z. B. eine Weibs-

person den Vater ihres unehelichen Kindes nicht nennen, 

und gilt in Folge dessen der Kindsvater als unfrei, so ist 

es der ｡ｲｭ｡ｾｲＬ＠ welcher nach den ｆｲｾｌＮ＠ die dem Könige g&-

bührende Geldstrafe eintreibt. 2) Hat Jemand in einer Sache, 

welche auf ｵｴｬ･ｧｾ＠ geht, einen Eid zu schwören sich ver-

pflichtet, so muss der ｡ｲｭ｡ｾｬＧ＠ von dem 'rermille in Kennt-

niss gesetzt werden, an welchem der Eid abgeleistet werden 

soll, und er hat für den Fall nicht gehörigen Abschwörens 

desselben wegen des Eidfalles zu klagen, soferne der in 
erster Linie hiezu berufene Processgegner diess nicht inner-

halb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist thut. S) Kommt 

eine Civilsache, nachdem die dreimalige ｫｶ｡ｾ｡＠ erfolglos ge-
blieben war, vor das Ding, und erfolgt auch darauf hin 

noch keine Zahlung, so geht die Zwangsvollstreckung so-

fort, änlich wie nach den ｇｾｌＮＬ＠ auf den doppelten Betrag 

der Schuld, und zwar erhält von diesem Betracre zunächst o 
der Kläger seine Schuldsumme, sodann aber der Vocrt eine 

o 
Zahlung von 9 aurar, während der etwaige Ueberschuss der 

Bauerschaft zufällt. ') Von. dem Gute eines geächteten 

Mannes wird ferner in änlicher Weise zunächst der Betrag 

der Busse zu Gunsten des Beschädigten weggenommen, so-

1) ebend a, § 189. 
2) ｆｲｾｌＮ＠ II, § 1. 
B) ebenda, IV, § 8. 
4) ebenda, X, § 17. 
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dann aber der U eberrest dem Vogte überantwortet, und 

wenn der Schuldige sich wider in den Frieden einkaufen 

will, so bat er nicht nur dem beschädigten Privatmanne, 

sondern auch dem Vogte sicb zur Zablung einer Busse zu 

erbieten. l
) Im Falle der Begebung eines Mordes bat der ar-

ｭ｡ｾｲ＠ die Klage anzustellen, wenn der zunächst berufene 

Privatmann sie nicht erhebt, nnd er hat diesem letzteren 

nötbigenfalls eine Prreclusivfrist für die Klagestellung anzu-

beraumen; doch hat des Königs Vogt ebensogut wie jeder 

Privatkläger seine Klage durch ein ｨ･ｩｭｩｬｩｳｫｶｩｾ｡ｲｶｩｴｮｩＬ＠

d. h. Verdachtszeugniss zu unterstützen, wenn er den An-

geklagten zu einem Reinigungseide treiben will. 2) Ebenso 

soll Niemand, weder des Königs Vogt noch ein anderer 

Mann, gegen .Jemanden den Vorwurf der Sodomie erheben, 

es sei denn, dass derselbe durch ein Verdacbtszeugniss unter-

stützt werde; 9) dieselbe Vorschrift gilt ferner nach dem 

Stadtrechte auch in Bezug auf die Bescbuldigung wegen 
Hochverraths, ') und nach den defecten Worten eines Mem-

branfragmentes, und der allerdings etwas umgestalteten 

Fassung der ｊ｡ｲｮｳｩｾ｡Ｌ＠ endlich auch den im Inhaltsverzeich-

nisse der FrI>L. erbaltenen Capitelüberschriften zu schliessen 5) 

ist auch diese Bestimmung aus diesem letzteren Rechtsbucbe 

geflossen, dessen Text an der bier massgebenden Stelle 

defect ist. Auch nach den FrI>L. hat überdiess des Königs 

Vogt für die Auseinandersetzung des Vermögens zu sorgen, 

welches ein geächteter Mann besitzt. 6) Er hat den sämmt-

1) ebenda, IV, § 22. 
2) ebenda, IV, § 24. 
3) e ben da, V, § 22; die hier defecte Stelle ist aus Fra g m. II, 

§ 21, und Jarnsioa, Mannh. § 24 zu ergänzen. 
4) BjarkR. III, § 152. 
5) Fragm. H, ｾ＠ 22; Jarns. i\1annh., § 24; FrI>L. V, Inhalts-

verzeichnisB, § 19-23 (§ 22-26). 
6) FrI>L. V, § 13. 
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. B th 'I' teine fimtarstefna anzuberaumen, an hchen e el 19 en 
welcher diese Anseinander;;etzung zu erfolg.'n ｨｾｴＬ＠ und ,,:".enn 

d· .. t hat er sich am nächsten Dmge daruber er leSB versaum , . . B 
t t . zahlt er einem der Bethelhgten den e-zu veran wor en, h 

. ht 11 us welchen dieser zu beanspruchen at, trag mc vo a , . D I 
und bleibt auch eine förmliche Zahlungsanforder.ung er 0 g-

I· so richtet Rich sofort die Execution gegen Ihn auf das 

ｾＺｾｰ･ｬｴ･Ｌ＠ und zwar in der Art, dass der Kläger nur den 

BetraO' seiner Schuld erhält, der Ueberrest aber den Bauern 

zufällt. Verkürzt der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ die Frau des ｇ･￤｣ｨｴｾｾ･ｮＬ＠ so 
'lt d' ｾｳ＠ als btwin; nimmt etwa der Erbe des Geachteten 

gl leIS N d K'" 
dessen Land in Besitz, der Vogt aber amens es olllgS 
dessen Fahrhabe, so sind beide Massen abzuschätzen, und 

ist die auf dem Vermögen ruhende Alimentationslast n:ch 

Verhältniss zu theilen, wogegen sie, wenn nur Land ､ｾ＠ ｾｳｴＬ＠

dem Erben, und wenn nur Fahrhabe da ist, dem KOlllge 

allein zufällt. - Insoweit als die bisher besprochenen Be-

stimmungen reichen, könnte allenfalls das pecuniäre Ａｮｴ･ｲｾｳｳ･＠
des Königs an der Strafrechtspflege als für das Emgrelfen 
seines VoO'tes bestimmend gelten j indessen lässt sich nicht 

ｶ･ｲｫ･ｮｮ･ｮｾ＠ dass dieser auch über das vermögensrechtliche 
Gebiet hinaus auf die Rechtspflege einwirkt, und dass sich 

überdiess auch noch auf ganz anderen Seiten der staatlichen 
Thätigkeit als der strafrechtlichen eine Thätigkeit desselben 

bemerklich macht. Den Unfreien z. B., welcher sein Kind 

aussetzt, soll sein Herr innerhalb einer fünftägigen Frist 

prügeln lassen, oder aber den "konungsmennH zuführen j 1) 

was aber unter dieser Zuführung zu verstehen ist, erläutert 
die andere Vorschrift, .wonach ein ausländischer Sklave, 
welcher stiehlt, von seinem Herrn binnen der gleichen Frist 
geprügelt werden soll, widrigenfalls ihn des Königs Vogt 

an sich nemen darf, welcher aber freilich dieses Recht auch 

1) GI>L. § 22. 

Z_iiiliiii_r / 
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wider einbüsst, wenn er ihn nicht seinerseits binnen einer 
weiteren fünftägigen Frist durchprügeln lässt. 1) Auf einem 

etwas abweichenden Grundgedanken beruht die andere Regel, 

class des Königs Vogt einem Bauern, welcher bei der An-

gabe seiner Hausgenossen zum Behufe der Umlegung der 
KrieO'slast eine Person verschwiegen hat, dafür einen Un-

ｦｲ･ｩ･ｾ＠ wegnemen, und unter mehreren Unfreien desselben 

Herrn sogar den wegzunemellden frei wählen darf j 2) immer-

hin lässt sich freilich dieser Satz sowohl als die beiden un-

mittelbar zuvor erwähnten allenfalls noch auf ein Ver-

möO'ensinteresse des Königs zurückführen, wiewohl der straf-
'" rechtliche Gesichtspunkt bei ihnen doch schon mehr in den 

Vordergrund tritt. 'Wenn nun aber anderwärts gesagt wird, 

die yfirsoknarmenn des Königs und des Bischofs, unter 
welchen deren armenn doch jedenfalls mit inbegriffen zu 

denken sind, sollen für die Entmannung desjenigen sorgen, 

welcher sich der Bestialitret schuldig gemacht hat, 8) oder 

wenn der Verwandtschaft eines Erschlagenen anheimgegeben 

wird, den auf der That ergriffenen Todtschläger entweder 

selber zu bewahren, oder dem Vogte des Königs, eventuell 

dem Landherrn, zur Bewachung zu übergeben, welcher dann 

auch nach gesprochenem Urtheile für dessen Vollzug zu 

sorgen hat j 4) wenn ferner eine ganz analoge Bestimmung 

auch bezüglich des auf handhafter That ergriffenen Diebes 

widerkehrt, 5) so ist dabei eben doch nur die Sicherung des 

Strafvollzuges rnassgebend, nicht irgend welcher pecunirere 

Vortheil des Königs. Ganz dieselbe Erscheinung kehrt 

aber auch in den FrI>L. wider. Den Bettler z. B., welcher 

sich widerrechtlich im Lande herumtreibt, mag der arma5r 

1) e ben da, § 259. 
2) ebenda, § 296. 
3) eb enda, § 30. 
4) e ben da, § 152. 
5) ebenda, § 253. 

[1878. 1. Philos.-philoI.-hist. Cl. 1.] 6 
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wie jeder andere Mann aufgreifen, zum Ding Ｚ￼ｨｾ･ｮＬ＠ und 

wenn er hier nicht von seinen Verwandten nnt elllem Be-

t 3 lIIark aUflO'elöst wird, als Schuldknecht behalten rage von 1\ '0.. • 

und benützen. 1) Wird ferner em Mann am ｾｬｬＱｧ･＠ ver-

] t '·]nd wI'rd der Thäter von den NacheIlenden auf wune e " • 
der Flucht gefangen, so soll er gebunden dem Vogte über-

geben, und von diesem oder dt'm ｌｾｮ､ｨ･ｲｲＮｮ＠ ｳｯｬ｡ｮｾ･＠ ge-
fangen gehalten werden, bis i'ich zeIgt,. WIe es mIt dem 
Verwundeten geht. Zur Hiilfeleistung bel der Bewachung 

des Gefangenen darf der Vogt freilich die Verwandtscha:t 

des Verwundeten, oder auch die Bauerschaft als solche mIt 
heranziehen; aber er hat auch, und zwar nöthigenfal1s so-

gar mit seinem eigenen Leben, für den Gefangenen zu haften, 

wogegen die Verwandten des Damnificaten, wenn sie wollen, 

auch die Bewachung allein übernemen können, dann aber 

auch selbst für ihn einzustehen haben. Ist der Vogt nicht 
zu Hanse, so mag man den Gefangenen anch seiner Frau 

oder seinem Vorarbeiter (verkhUsbryti) übergeben, und 
wenn dessen ｕｾ｢･ｲｮ｡ｭ･＠ verweigert wird, ihn gebunden auf 

des Vogtes Fletz setzen; wird ferner der Gefangene hinter-
her zum Ding geführt und hier verurtheilt, so muss der 

V ogt, wenn er anders dessen utlegÖarfe nimmt, auch für 

dessen Hinrichtung sorgen, es sei denn, dass der Erbe des 
Verwundeten ihn begnadigt. 2) Ebenso soll der auf hand-

ｨ｡ｦｴ･ｾ＠ That ergriff'ene Dieb gefesselt und die gestolenen 

Sachen auf den Rücken gebu.nden, innerhalb des fylki, in 
welchem er gefangen wurde, dem Vogte zugeführt werden; 

dieser hat ihn sodann bis zum Dinge gefangen zu halten, 
und vom Dinge weg zum Strande zu führen, um ihn hier 

durch einen von ihm besorgten Mann hinrichten zu lassen. 

1) Frl>L., X, § 39; lljarkR. 1lI, § 163; vgl. meine Abhand-
ung über "die Schuldkuechtschaft nach altnordischem Rechte", S.15 -16. 

2) Fr p L., IV, § 10. 

, 
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Derjenige, welcher den Dieb gefangen hat, haftet für diesen 

nur bis zu dem Zeitpunkte, in welchem er denselben in des 

Vogtes Fletz niedergesetzt hat; wer aber den Dieb frei 

laufen lässt, büsst dafür dem Könige mit 15 Mark, der ar-
maör ebensogut wie jeder Andere. l ) Entläuft endlich ein 

Unfreier seinem Herrn, und wird dieser des Flüchtlinges 

wider habhaft, so hat er denselben binnen einer fünftägigen 

Frist zu bestrafen, und zwar durch Prügeln, wenn der 

Sklave ein Inländer, durch Entmannung, wenn er ein Aus-

länder ist; unterlässt er diess, so. mag des ｋｾｩｧｳ＠ Vogt 

den Sklaven innerhalb einer weiteren, ebenso langen Frist 
seinerseits in derselben 'Veise bestrafen, und sodann als 

Knecht benützen, bis ihn sein Herr auslöst; versäumt 

freilich auch der Vogt seine Frist, so verbleibt der Sklave 

endgültig seinem Herrn. I) Von besonderem Interesse ist 

aber noch eine Stelle, welche der Einleitung des Rechts-

buches angehört. S) König Hakon bemerkt in derselben 

dass seine sislumenn häufig, wenn geächtete Leute ｩｾ＠
ihrem Bezirke ihr Unwesen treiben, zwar von den Bauern, 

welche denselben Unterschlupf geben, die hiedurch ver-

wirkten Geldbussen eintreiben, jene Uebelthäter selbst aber 

nicht verfolgen noch bestrafen, und er verordnet desshalb 

dass künftighin die "nmb05smenn konungs H ganz· in ､･ｲｾ＠

selben Weise verpflichtet sein sollen, derartige Uebelthäter 

mit Hülfe der Bauern zu verfolgen, wie diejenigen, welchen 
bisher diese Verfolgung obgelegen habe; er bedroh t endlich 

demgemäss für die Zukunft alle sy'slumenn und armenn , 
welche dieser Verpflichtung nicht genügen würden, mit dem 

Verluste ihrer 'Vürde, und mit einer Geldstrafe, welche halb 

1) FrpL, XIV, § 12. 

2) e ben da, X, § 40; der Defect am Schlusse der Stelle ist leicht 
zu ergänzen. 

3) ebenda, Einleitung, § 12. 
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1) FrpL, XIV, § 12. 

2) e ben da, X, § 40; der Defect am Schlusse der Stelle ist leicht 
zu ergänzen. 

3) ebenda, Einleitung, § 12. 
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dem Könige und halb den Bauern zufallen soll. Augen-
scheinlich war somit der bewaffnete Schutz des Landes gegen 

. ｾＧｨｲｬｩ｣ｨ･＠ Leute bis in den Anfang des 13. Jahr-gememgela d ' 
hunderts herein Aufgabe anderer Bediensteter als er ｡ｲｲｾ･ｮｮ＠

und syslumenn gewesen, und war erst durch K. Hak?n 

gamli die gleiche Verpflichtung, wie sie vordem den ｬ･ｾ､ｉｲＭ
enn oder auch den gestir obgelegen hatte, auch Jenen 

m t ' "bertraaen worden Man möchte hieraus den Schluss ers eren u 0 '. .. 

iehen dass die Competenz der Vögte ll1 der That ursprung-

l

z
. h ｡ｾｦ＠ die Wahrung der finanziellen Interessen des König-
lC l' h 

t,humes beschränkt ,gewesen sei, und sich erst allmä lC . von 
hier ans auf Verrichtungen entschieden staatsrechtlIchen 

Charakters hinüber erstreckt habe j für den gleichen Schluss 

lässt sich aber auch der weitere Umstand verwerthell , dass 

eine bereits angeführte Stelle!) die Verpflichtung des Vogtes 

filr die Hinrichtung eines Verbrechers zu sorgen da von ab-
hängig macht, ob derselbe dessen utlegÖarfe beziehe oder 
nicht. - Aber auch auf ganz anderen Gebieten als dem 

strafrechtlichen haben die Vögte des Königs öffentliche Ver

.richtungen als dessen Vertreter zu übernemen, bei welchen 

das Eintreiben von Geldbussen wenigstens nicht den vor-

zugsweise massgebenden Gesichtspunkt bildet. So spielen 
.dieselben eine hervorragende Rolle am lögl>fnge. N ach den 
Gl>L. sollen sie sich ebensogut wie die lendirmenn am Gnla-

pinge einfinden; neben den lendirmenn und s;slumenn haben 
sie die "nefndirmenn" zu ernennen, welche dieses als Vertreter 
der Bauerschaft zu besuchen berufen sind, und sie sollen 
überdiess, wenn die Zahlpflichtigen es versäumen, diesen 

Abgeordneten ihre Diäten zu entrichten, diess ihrerseits 
thun, und dann hinterher von den Säumigen den doppelten 
Betrag beitreiben. 2

) Nicht anders steht die Sache aber auch 

1) FrpL., IV, § 10. 
2) GpL., § 3. 
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in Bezug auf aas FrostupIng. Auch hier hat der armaÖr 
den zur Dingfahrt berufenen Männern ihr pingfararfe zu 
verschaffen, und zwar entweder in der Art, dass er ihnen 

seiuerseits den ..... Betrag vorschiesst , und dann hinterher von 

den Zahlpflichtigen die verwirkte Busse eiutreibt, oder so 

dass ･ｾ＠ die Ernannten auf ihre eigenen Kosten zum Ding 

kommen lässt, und dann ebenfalls die fällige Busse erhebt j 

im einen wie im anderen Falle erhält der klagende Vogt 

die eine Hälfte der Busse, wogegen die andere Hälfte 

ersterenfalls den lögmenn zu Handen der fylkismenn zufällt, 

letzteren falls dagegen dem Ernannten selbst. Verstattet der 

Vogt seinerseits einem der Ernannten widerrechtlich das 

Weableiben vom Ding, so wird zwar der Ausbleibende den-
t> 

noch bussfallig j aber klagsberechtigt sind solchenfalls die 

das Ding besuchenden Bauern, nicht der armaÖr, wie sonst.. 

Der Vogt ist aber auch seinerseits zum Dingbesuche ver-

pflichtet, und er wird den Bauern gegenüber bussfällig, 
wenn er ohne ehehafte Noth dieser seiner Verpflichtung 

nicht genügt. 1) Die Vögte aus den sämmtlichen Volklanden 

des Dingverbandes haben ferner am Frostupinge gemeinsam 

die vebönd oder Gerichtsschranken zu errichten, und die 

löO"rettumenn zu ernennen, welche innerhalb derselben Platz 
t> 

zu nemen haben j 2) sie haben überdiess auch die Ladung 

zum Eyra{>inge zu erlassen, und von den hier ausbleibenden 
Bauern die verwirkten Geldstrafen einzutreiben, welches 

letztere Recht ihnen nur für den Fall entzogen sein soll, 

da sie etwa ihrerseits die Ladung zu erlassen versäumt 

haben würden. 3) Nicht minder haben die armenn aber 

auch hinsichtlich des Heerwesens in gewissem Umfange den 

König zu vertreten. Wenn zwar in den Fr{>L. gesagt wird, ') 

1) Fr p L. I, § 1. 
2) e ben da, I, § 2. 
3) e ben da, I, § 4. 
4) ebenda, VII, § 8. 
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dass der Vogt sowohl als der Landherr am manntalspinge zu 

erscheinen habe, so erklärt sich diess nicht sowohl aus der 

amtlichen Stellung beider, sondern daraus, dass dieses Rechts-

buch beide an der Heerlast theilnemen, nnd darum auch beide 
ihren manntalsei5 schwören und sich zur Vertheilung der Last 

einschätzen lässt, wogegen freilich die GpL. die königlichen 

Vögte für ihre Person von der gleichen Last frei geben; 1) 
aber wenn beide Rechtsbücher ganz gleichmässig dem Vogte 
sofort die Klagestellung gegenüber denjenigen übertragen, 

welche die ｬ･ｩｍｮｧｲｳｧ･ｲｾ＠ oder die ｬ･ｩｍｮｧｲｳｦ･ｲｾ＠ widerrecht-

lich versäumen, so wird damit doch bereits auf dessen amt-

liche Stellung zurückgegriffen. Nach den GpL. hat ferner 

des Königs Vogt das vapnaping anzusagen,') und auch nach 
den FrpL. ist er dieses ebensogut wie das örvarping zu be-

suchen verpflichtet, da ja dieses Rechtsbuch sich veranlasst 

sieht besondere Fürsorge für den Fall zu treffen, da er zu 
beiderlei Versammlungen an einem und demselben Tage sich 

einzufinden hätte. S) Nach den GpL. hat ferner der ｡ｲｭ｡ｾｲＬ＠
wenn sich die Mannschaft eines Schiffes zum Heeresauf-

gebote nicht vollständig stellt, für volle 5 hömlur, d. h. 

Ruderer seinerseits zu sorgen, und ihm haben die Erschiene-

nen, wenn sie an Zahl zu schwach sind um ihr Schiff be-
mannen zu können, ihren Proviant zu Handen des Könicrs 

'" zu llbergeben; 4) ｾｲ＠ hat sodann auch, wenn die Pflichtigen 
die Ausrüstung ihres Schiffes nicht gehörig herstellen das 
ｾ＠ h ' Feiende zu beschaffen, und sodann von den Schuldicren die 

ｶ･ｲｷｩｲｾｴ･＠ Busse, und wiewohl diess nicht ｡ｵｳ､ｲ￼｣ｫｬｾｨ＠ ge-
sagt WIrd, doch wohl auch den Ersatz seiner Auslagen bei-
zutreiben. 5) Ganz änlich bestimmen denn auch die FrpL., 

1) G pL., § 298. 
2) ebenda, § 309. 
3) FrpL., X, § 3. 
4) GpL., § 301. 
5) e ben da, § 308. 
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dass gegen den Bauern, welcher gelegentlich eines Schiff-
baues den ihm obliegenden Theil der Kosten nicht ent-

richtet, der Vogt mit ｣Ｑ･ｾ＠ Bauerschaft gemeinsam vorgehen 

solle; die Zwangilvnllstreckung richtet sich auf den doppelten 

Betrag der ausständigen Leistung, und erhält hievon der 

Vogt seine Busse, während der Ueberrest den Bauern zu-

fällt, welche letzteren aber den ganzen Betrag erhalten, 

wenn etwa der Vogt der Theilname an der Execution sich 

entschlägt 1) Handelt es sich dagegen um die Bemannung 

eines Schiffes, so hat der Vogt an der Schiftbrücke auf 

einem Kerbholze (skorarkefli) für jede einzelne, ideell 

dienstpflichtige Person einen Einschnitt zu machen. für 

welche die geschuldete Leistung gehörig erfolgt (auglj6st 

nef); 2) bleiben aber irgend welche Leistungen aus, so hat 

jeder Vogt innerhalb des Volldandes Speise und alles Nöthige 

für 5 Ruderer auf das 8chiff zu bringen, und darf er dann 

die verwirkte Geldstrafe Ｈｬ･ｩｾ｡ｮｧｲｳｶｩｴｩＩ＠ von den Betheiligten 

eintreiben, wogegen dieses Recht wegfällt, wenn er nicht 
in der vorgeschriebenen Weise sich verhalten hat. S) "\Vird 

aber den Dienstpflichtigen unterwegs ihr Schiff unbrauch-

bar, so haben sie Speise und Sold, soweit beide noch nicht 

verzehrt sind, an den Vogt des nächsten Bezirkes abzuliefern,}) 

Nach den GpL. hat ferner der Vogt, wenn ein feindlicher 

Angriff in Aussicht steht, die Ladung zur Herstellung der 

Wacbtfeuer zu erlassen, 5) und wenn ein Privatmann ein 

Kriegsschiff baut, ohne den von ihm damit verfolgten Zweck 

bekannt zu geben, hat er sich darüber Aufklärung zu ver-

schaffen, wohin die Fahrt gerichtet werden will. 6) Endlich 

1) FrpL, VII, § 2. 
2) ebenda, VII, § 14; vgl. § 10. 
3) ebenda, VII, § 14. 
4) ebenda, VII, § 19. 
5) G P L., § 311. 
6) ebenda, § 314. 
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erklärt sich anch nur aus dieser den Vögten des Königs 

eingeräumten Stellung von Staatsbeamten, dass hinsichtlich 

ihrer ebensogut wie hinsichtlich der Landherrn die Möglich-
keit berilcksichtigt werden musste, dass sie rechtswidriger 

Weise ein Verbot der Waarenausfnhr aus einem Reichstheile 

in den anderen betreiben könnten. 1
) - Endlich ist aber 

auch noch zu erwähnen, dass die Vögte des Königs auch 

diejenigen vermögensrechtlichen Interessen dieses ｩｨｲ･ｾ＠ Herrn 

zu vertreten haben, welche ganz ausserhalb der Strafrechts-

pflege sowohl als des öffentlichen Dienstes überhaupt liegen. 
So hat der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ des Königs Recht an einem gefundenen 

Strandwale zu wahren. Nach den Frl>L. soll der Finder 
eines Walfisches, welcher ｬｩｾｳｬ［ＺＨ｣ｲｲＬ＠ d. h. vom Volke zu 

verschneiden und zu ｴ｢･ｩＱｾｮ＠ ist, sofort dem Vogte sowohl 

als der Bauerschaft von seinem Funde Mittheilung machen, 

damit sie sich innerhalb einer fünftägigen Frist einfinden; 
kommt der Vogt nicht an Ort und Stelle, so muss der 
Finder die Schulterblätter des Wales zum Ding bringen, 

um sich darüber auszuweisen, dass er sich kein zu grosses 

Thier angeeignet hat. ｾＩ＠ In gleicher Weise hat aber auch 
nach den Gl>L. der Finder eines Walfisches, auf welchen 

um seiner Grösse willen der König Anspruch hat, dessen 

Vogt von seinem Funde Anzeige zu machen. 5) Kommt 

Jemand in den Verdacht, Almendeland ohne des Königs 

Erlaubniss in Besitz genommen zu haben, so ist es der Vogt, 
welcher die Sache verfolgt, und von dem Verhalten des 

Ｂ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ ･ｾ｡＠ erendreki konungs"- gegenüber der Vertheidig-

ung des Beklagten hängt es ab, ob diesem letzteren ein 
Reinigungseid auferlegt wird oder nicht. 4) Auch sonst er-

1) Frl>L., V, § 43. 

2) ebenda, XIV, § 10; BjarkR., III, § 145. 
3) Gl>L., § 150. 
4) Frl>L., XIV, § 7. 

JJl(wrer: Die arlllenn des altllonrcgischen Rechtes. 89 

scheint der Vogt als der berufene Vertreter des könicrlichen o 
Grundbesitzes. Er hat die lögfestlllg vorzunemen, soweit 
diese überhaupt ｺｵｬ￤ｾｳｩｧ＠ ist, falls es sich um den Schutz 

der Ländereien des Königs oder auch der Almenden crecren o 0 

widerrechtliche Benützung handelt. J) Will ein Privatmann 

Land, welches sich im Besitze des Königs befindet, als sein 

St.ammgut ＨＶｾ｡ｬＩ＠ einlösen, so hat er seine Anspriiche dem 

Vogte des Königs gegenüber geltend zu machen, und um-

gekehrt hat dieser letztere des Königs Itechte zu vertreten, 
wenn dieser einem Bauern gegenüber Stammgut einzulösen 

hat, ganz wie wenn die Sache zwischen zwei Bauern abzu-

machen wäre. 2). Aus den Beziehungen, in welchen der 

Vogt zum Grundbesitze des Königs steht, ist es ferner zu 

erklären, wenn gesagt wird, dass deljenige, welcher von 

ihm Land kaufe, an diesem zum Diebe werde, wofern nicht 

der Kauf am Ding abgeschlossen werde; S) da nämlich so-

fort beigefiigt wird, wenn Jemand seine ｶ･ｩｺｬｵｪｲｾ＠ verkaufe, 

werde zwar er selber an ihr zum Diebe, aber nicht der 

Käufer, so ist klar, dass dabei an den Fall zu denken ist, 

da der Vogt widerrechtlicher vVeise dem Könige gehöriges 
Land verkauft hat. Mehr mit diesen Beziehungen des Vogtes 

zum Grundbesitze des Königs als mit dessen Beziehungen 

zur Strafrechtspflege scheint es ferner auch zusammenzu-

hängen, wenn gesagt wird, dass die Klage wegen wider-

rechtlicher Benützung einer fremden ｶ･ｩｺｬｵＮｩｲｾ＠ zwar zu-

nächst ihrem Besitzer zustehe, jedoch so, dass er nur das 

halbe landmiill fiir sich behalten dürfe, dass aber eventuell, 

wenn der Besitzer nicht klagt, des Königs Vogt zur Klage 

berufen sei, und zwar zur Klage auf den ganzen Betrag der 

Busse; 4) augenscheinlich ist es nämlich das höhere Recht 

1) ebenda, XV, § 5. 
2) GpL. § 271. 
3) ebenda, § 264. 
4) ebenda, § 101. 
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des Königs an derartigem Lande, welches durch dessen Vogt 
geltend gemacht wird. Insoweit erscheint also der armaÖr 
kOllllugs in den Rechtsquellen noch ganz in derselben Weise 
als Verwalter der königlichen Güter, wie ihn uns die Ge-
schichtsquellen in dieser Eigenschaft gezeigt hatten, und 
ebenso ist er es auch nach den Rechtsbiichern, der bei des 
Königs Rundreisen im Lande für dessen Aufname und 

Unterkunft zu sorgen hat; "gera i gegn" nannte man das, 
und darauf bezieht es sich, wenn als ehehafte N oth, welche 
das Ausbleiben des Vogtes am lögplnge entschuldigt, der 
Fall bezeichnet wird, da der herumreisende König einem 

solchen gebietet, "at gera i gegn SeI' i hin u mBsta fylki," 
d. h. für seine Aufname in dem nächsten Volklande zu 

sorgen. 1) Mit dieser Obliegenheit der Vögte hängt anderer-
seits wider zusammen, dass der Aufruf zur Stellung der 

Pferde, welche die Bauern für des Königs Dienst bei seinen 
Rundreisen zu stellen haben, von ihnen zu erlassen ist 
(reitiskj6taboti,2) und dass gesagt werden kann, sie haben dem 
Könige seine Gebäude aufzuführen, nicht aber die Bauern, 
soweit sich diese nicht etwa aus gutem Willen dazu herbei-
lassen. S) Dass endlich der armaÖr k01l11ngs diejenigen 

Leute zu verfolgen hat, welche widerrechtlich den Finnen-
handel betreiben, und dass ihm dabei die Befugniss einge-
räumt wird, Verdächtige vorkommendenfalls durchsuchen 
zu lassen,4) stellt sich zwar nicht mehr unter den Gesichts-
punkt der Gutsverwaltung, aber doch unter den einer Für-
sorge für die pecunimren Interessen des Königthumes, welche 

. 1) e b : n da, § 3. V gl. bezüglich des A. usdruckes Be r g, in den 
Samlmger tll det norske Folks Sprog og Historie, I, S. 328-29, Anm. 
4, und Fritzner, s. v. gegngerit. 

2) FrpL., Einleitung, § 19. 

3) Fr pL., XVI, § 1. 

4) ebenda, XVI, § 2. 

J 
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ja bei jeder Verletzung des königlichen Monopoles ernsthaft 
im Spiele waren. 

.. Bei der ｅｲｲｾ･ｲｵｮｧ＠ der Obliegenheiten der königlichen 
Vogte konnten WIr uns nur auf zwei Rechtsbücher t"t 

. G ' " ". . s uzen, 
auf dIe ulapll1gslog namhch und auf die Frostu'" I" t'lDgs og, 
und es muss somit zweifelhaft gelassen werden, ob in der 
östlichen Reichshälfte und in den Städten deren C t . . ' , ompe enz 
ganz m ､･ｲｳ･ｬｾ･ｮＮ＠ Welse geregelt war wie nach jenen beiden 
Rechten. Bezughch der BorgarPlngslög und der EiÖsifa-
pingslög lässt sich diese Frage aus dem einfachen Grunde 
nicht beantworten, weil uns von beiden ｒ･｣ｨｴｳ｢￼ｾｨ･ｲｮ＠ im 
Grunde nur die kirchenrechtlichen Abschnitte erhalten sind; 
in den vom Stadtrechte uns aufbewahrten Ueberresten da-
gegen werden uns zwar ein paarmal Vögte des Könicrs er-
wähnt 1), aber immer nur an Stellen, welche aus dem Land-

rechte Drontheims entlehnt zu sein schienen, während zu-

gleich die Anname Manches für sich hat, dass die Geschäfte, 
welche auf dem Lande vom armanne besorgt wurden, in den 
grösseren Städten wenigstens zum \Yirkungskreise des g'ald-
keri oder Schultheissen gehört haben ｾｧ･ｮＮ＠ Uncr'ieich 
günstiger sind wir dagegen in Bezug auf die bis c h ö f-

li c h e n Vö g t e gestellt, indem uns bezücrlich ihrer nicht 
nur dieChristenrechte von Vikin und den Hochlanden 

neben den GflL. und den FrpL. zu Gebote stehen, sondern 
auch aus dem Stadtrechte wenigstens einzelne BestimmunO'en 

erhalten sind, deren Selbstständigkeit jeden Verdacht ･ｩｾ･ｲ＠
Entlehnung aus den FrpL. ausschliesst. Ich will das den 
verschiedenen Rechtsgebieten angehörige Material getrennt 

behandeln, um die wesentliche GleichartiO'keit desselben um 
so lebendiger hervortreten zn lassen. ｾ＠ Da tritt nun in 

den GulaPingslög sehr bestimmt die VerpflichtunO' der 3:1'-
menn biskups hervor, für die Einziehung der bis;höflichen 

1) BjarkR., III, § 145, 152 u. 163; siehe oben, S. 79, Anm. 4, 
S. 82, Anm. 1, und S. 88, Anm. 2. 
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Einkünfte zu sorgen, und zumal auch die zum Behufe ihrer 
Eintreibung etwa erforuerlichen gerichtlichen Schritte zu 

thun. Die Olaf'sche Recension·· des Rechtsbnches, welche 

den Zehnt noch nicht kennt, und den Bischof somit noch 

auf seine Ｂｲ･ｩｾ｡ＢＬ＠ d. h. Kopfsteuer beschränkt zeigt, schreibt 
vor,l) dass der Bischof selbst oder dessen "erendreki" ge-
legentlich der Visitationsreisen des ersteren in jedem ein-
zelnen fylki oder fj6rM.ngr ein Ding berufen soll, an 
welchem die Zahlung jener Steuer zu erfolgen hat. Wird 
hier die· ZahluDO' von der Gesammtheit der PHichtigen ver-o 
weigert, so soll der Bischof oder dessen Bevollmächtigter 
eine rechtsf'örmliche Anforderung (krafa) sofort am Ding 
erheben; verweigern sie dagegen nur ·einzelne unter den 

PHichtigen, so soll des Bischofs ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ an diese dieselbe 
Anforderung unter Beiziehung zweier Nachbarn, eventuell 
zweier frei gewählter Zeugen, in ihrer Behausung richten, 
und wenn dann nicht sofort die Bezahlung der Steuer 
sammt der durch die bisherige Saumsal verwirkten Bu'>se 

erfolgt, geht sofort eine Klage wegen ran, d. h. widerrecht-
licher Vermögensentziehung , an das Ding. Diesen Bestim-
mungen wird sodann noch die allgemeine Regel beigefligt 
"en biskup varr ok ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ hans, ok allir kennimenn skolo 
sinar sakir all ar sva scekja, sem nu hefi ek talt," d. h. das 
soeben für einen einzelnen Fall vorgezeichnete Verfahren 
soll ganz allgemein in aUen Fällen eingehalten werden, in 
welchen der Bischof, dessen Vogt, oder ein Priester auf 
Grund einer kirchenrechtlichen Vorschrift eine Forderung 
geltend zu machen haben. Dieselbe Bestimmung wird ferner 
mit denselben Worten am Schlusse des Christenrechtes noch-
mals wider holt , 2) und zwar ist es die Verpflichtung der 
Bauern, dem Bischofe gelegentlich seiner Rundreisen Pferde 

1) GpL., § 9. 
2) ebenda, § 33. 
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zu stellen, welche zur nochmaligen Besprechung des gegen 
widerspenstige PHichtige einzuschlagenden Verfahrens den 

Anlass bietet. Auch in diesem Falle wird aber wider die 

Erhebung des Anspruches dem Bischof und seinem "erend-
reki" anheimgegeben und dessen Durchführung dem ar-
manne" des Bischofs übertragen; in ganz derselben Weise 
wird aber anderwärts dem Bischofe und seinem erendreki 
überlassen, die Herstellung einer Kirchhofmauer zu fordern, 1) 
oder eine Klage wegen unerlaubten Essens von Fleisch an 
Fasttagen zu erheben, 2) wogegen die Durchführung der 
Klage widerum dem armanne des Bischofs zugewiesen wird, 
welcher letztere indessen auch mit der Erhebung der Klage 
wegen Essens von Pferdefleisch beauftragt erscheint, zum 

deutlichen Beweise dafür, dass beide Benennungen lediglich 
denselben Beamten bezeichnen. Weiterhin soll der Bischof 
oder sein erendreki die Klage wegen Kindsaussetzung, oder 

wegen Bestattung eines ungetauften Kindes in geweihter 
Erde erheben, wogegen der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ des Bischofs den Heiden 
zu verfolgen hat, welcher nicht vorschriftsmässig die Taufe 
zu suchen kommt. 3) Endlich soll der Bischof oder sein 

erendreki auch die Klage wegen Blutschande erheben, gleich-

viel wie schwer das begangene Verbrechen sein möge; 4) 
ebenso die Klage wegen Zauberei, Hexerei oder Wahr-
sagerei, 5) dann wegen Bestialitret, 6) nur dass in dem zuletzt 

genannten Falle die weitere Verfolgung der Sache wider 
dem armanne des Bischofs, und die Sorge für den Straf-

vollzug selbst den yfirs6knarmenn des Königs und des 
Bischofs gemeinschaftlich übertragen wird. Man wird hier-

1) GI> L., § 11. 
2) ebenda, § 20. 
3) eben da, § 22. 
4) ebenda, § 24. 
5) ebenda, § 28. 
6) ebenda, § 30. 
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1) GpL., § 9. 
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zu stellen, welche zur nochmaligen Besprechung des gegen 
widerspenstige PHichtige einzuschlagenden Verfahrens den 
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1) GI> L., § 11. 
2) ebenda, § 20. 
3) eben da, § 22. 
4) ebenda, § 24. 
5) ebenda, § 28. 
6) ebenda, § 30. 
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nach nicht bezweifeln können, dass der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ des Bischofs 

mit dessen erendreki identisch. und dass er unter den zu-

letzt· genannten yfirs6knarmenn mit inbegriffen zu denken 
sei, ja dass an ihn sogar ausschliesslich gedacht werden 
müsse, soweit bischöfliche Beamte in Frage stehen. - Ganz 

änlich stellt sich die Sache nach den Borgm'pingslög und 
Ei'ösifaNngslög, welche beiden Rechtsbücher ich um ihrer 
engen Verwandtschaft willen hier in einer Darstellung zu-

sammenfasse. Auch nach diesen beiden Rechtsbüchern hat 

der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ biskups vor Allem für die Erhebung des Zehnts, 
und zwar des Hauptzehntes sowohl als des Ertragszehntes 
zu sorgen. Nach den BpL. ist das in beiden Fällen ein-
zuhaltende Verfahren ein wesentlich verschiedenes, nnd dabei 
so alterthiimliches , dass es sich wohl verlohnt näher auf 
dasselbe einzugehen. 1) Wird der Hauptzehnt nicht bezahlt, 

so hat der Vogt des Bischofes dem Säumigen zunächst eine 
Frist von 4 (der dritte Text sagt irrthiimlich von 3) Mo-
naten vorzugeben, um binnen derselben seine Pflicht zu er-
füllen, und trifft diesen letzteren eine Busse von 3 Mark, 
wenn er solche Frist llnbenützt verstreichen lässt. Noch 
zweimal muss sodann eine gleiche Frist, unter Androhung 
des gleichen Rechtsnachtheiles, gewährt werden; ist aber 
auch die dritte. Frist unbenützt geblieben, und ist der 
Pflichtige somit in 9 Mark Busse verfällt worden weil seine , 
Saumsal ein volles .Tahr gewährt hat, so ist ibm noch eine 
vierte Frist vorzugeben, welche jedoch nur einen einzigen 
Monat währt, und nach deren vergeblichem Ablauf der 
Mann seinen Frieden und sein gesammtes Vermögen ver-
wirkt hat, Land wie Fahrhabe. Er soll in ein heidnisches 
Land gehen, da er doch nicht Christ sein will ; Von spin er 
Habe aber erhält der Bischof den Betrag von 3 Mark 
während der Ueberrest an den König fällt. Wird ､｡ｧ･ｧ･ｾ＠

1) BpL., I, § 11; II, § 22; nr, § 17. 
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der Ertragszehnt nicht bezahlt, so soll der bischöfliche VoO't 
'" dem Säumi(!en bei der Kirche eine 5 täO'iO'e Frist gewähren 

ｾ＠ '" '" , 
und wer innerhalb dieser Frist seiner Verpflichtung nicht 
nachkommt, in eine Busse von 6 aurar verfallen; nach 
Ablauf der ersten Frist wird ferner eine zweite, ebensolange 
unter Androhung einer gleichen Busse vorgegeben, und in 
dieser "\Yeise solange fortgefahren, bis der eine oder der 
andere Theil der Sache überdrüssig wird. Nun habe ich 

anderwärts bereits darzuthnn gesucht, 1) 'dass der Hauptzehnt 

in Norwegen älteren Ursprunges sei als der zu Anfang des 
12. Jahrhunderts eingeführte Ertragszehnt ; bis in die älteste 
christliche Zeit Norwegens muss demnach doch wohl das 

alterthümliche Verfahren bei dessen Eintreihung, und somit 

auch das Amt des bischöflichen Vogtes, hinaufreichen. 
Anders als in Vikin ist das Verfahren bei der Eintreibung 
des Zehntes in den Hochlanden geordnet; aber auch hier 
ist es des Bischofs Vogt, welcher sie besorgt. 2) Der Haupt-
zehnt wird in den EpL. zwar gelegentlich erwähnt, 3) aber 
ohne dass die Art seiner Einziehung besprochen würde; 
bezüglich des Ackerzehntes dagegen wird bestimmt, dass 
der Bauer, welcher ein ganzes Jahr lang denselben zu ent-
richten unterlässt, 3 Mark Busse an den Bischof verwirkt, 

und ebenso das zweite und dritte Jahr, während des Bischofs 

Vogt ihm nach Ablauf des dritten Jahres zur Entrichtung 
von Zehnt und Busse noch eine 5 tägige Frist vorzugeben 

hat, nach deren unbenütztem Verstreichen die Acht eintritt, 
und zwar in der Art, dass von dem Vermögen des Geäch-

teten der Bischof seine Bussbeträge mit 9 Mark vorweg-
nimmt, wogegen der Ueberrest zu gleichen Theilen an den 
König, den Bischof und die Bauern fällt. Nach beiden 

1) vgl. meine Abhandlung: .über den Hauptzehnt einiger nord-
germanischer Rechte," S. 226-261. 

2) E pL., I, § 32; IJ, § 28. 
3) ebenda, I, § 48; IJ, § 37. 
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Rechten hat ｦｾｲｮ･ｲ＠ der bischöfliche Vogt gegen alle die-

jenigen die Klage zu stellen, welche kirchliche Gebote ver-

letzen. Die BpL. lassen ihn auf Busse klagen wegen un-

erlaubten Essens von Morticinien J), oder von verbotenen 

Thieren, es sei denn dass Jemand durch die äusserste .Noth 

dazu gezwungen worden wäre, und die Uebertretung hlUter-

her gebeichtet hätte; 2) sie lassen ihn aber auch gegen 

Lente klagen, welche sich in verbotenen Verwandtschafts-

graden geheirathet haben, obwohl die Klage in diesem Falle 
unter Umständen nicht auf eine Geldbusse geht. S) Kommt 

nämlich das' verwandtschaftliche Ehehinderniss erst nach 

eingegangenem Verlöbnisse auf, so hat des Bischofs ｾ＠ ogt 

lediglich gemeinsam mit dem Verlob er durch 4 von Belden 
zu gleichen Hälften ernannte tlilumEmn, d. h. Zählleute, 

die V ･ｲｷ｡ｮ､ｴｳ｣ｨ｡ｦｴｾｧｲ｡､･＠ berechnen zu lassen, welche 
zwischen den Verlobten in Mitte liegen, und wenn sich in 

Folge dessen zu grosse Nähe der Verwandtschaft ergibt, 

wird das Verlöbniss sofort aufgehoben, jedoch ohne dass 
die Verlobten ｢ｵｾｳｦ￤ｬＱｪｧ＠ würden, indem man annimmt, dass 

der Verstoss von ihnen unwissentlich begangen worden sei. 

Kannten dagegen die Eheleute das Ehehinderniss bei Ein-
gehung ihrer Ehe, so hat sie der bischöfliche Vogt aufzu-

fordern, binnen einer 4 monatlichen Frist ihre Ehe zu lösen, 

und sie biissen mit 3 Mark, wenn sie dieser seiner Auf-
forderung nicht nachkommen; eine gleich lange Frist wird 

ihnen" sodann noch ein zweites und drittes Mal unter der-

selben Strafandrohung vorgegeben. Läuft aber auch noch 
eine vierte ihnen vorgegebene gleich lange Frist unbenüt,zt 

ab, so verwirken beide Ehegatten ihren Frieden und ihr 
Vermögen, und sollen sie in ein heidnisches Land ziehen, 

1) BpL, I, § 5; II, §2. 
2) ebe"nda, I, § 5; II, § 2; III, § 3. 
3) ebenda, I, § 15; II, § 6; III, § 6. 

/ 
IllIlIiii*ii·ilIISSII .. lalulliiiiii .... ., 

t 

J 

Jj[aurcr: Die drlnenn des (tltnurwegischen Rechtes. 

da sie denn doch keine Christen sein wollen. Der Vogt 

des Bischofs verfolgt ferner auch diejenigen mit einer Klage, 
die an gebotenen Feiertagen arbeiten, 1) und zwar auch 

dann, wenn Unfreie die Schuldigen sind; will letzterenfalls 

der Herr seine Sklaven nicht durch Erlegen der gesetzlichen 
Busse loskaufen, so sollen sie durch zwei Leute durchge-

prügelt werden, deren einen der Vogt und deren anderen 

die Bauerschaft des Bezirkes zu stellen hat. Endlich wird 

auch noch ganz allgemein die Regel ausgesprochen, 2) dass 

der Vogt des Bischofes in allen Strafsachen, in welchen er 

nach geltendem Landrechte Namens des Bischofs eine Busse 

zu beziehen hätte, durch den Ladungsstab ein Ding berufen, 
und hier zuniichst an die Dingleute die Frage stellen solle, 

ob sie von dem ihm zu Ohren gekommenen Vergehen 

Etwas gehört haben oder nicht. Bejaht mindestens der 

vierte Theil der Anwesenden die Frage, so gilt die An-

schuldigung als ｨ･ｲ｡ｾｳｦｬ･ｹｴｴＬ＠ d. h. bezirkskundig , und der 

Vogt mag daraufhin seine Klage anstellen, und den Be-

klagten zu einem Reinigungsbeweise treiben, welcher je 

nach der Schwere der Anschuldigung mitte1st eines selbdritt 

oder selbsechst geschwornen Eides, oder mitte1st der Eisen-

probe zu erbringen ist; will dagegen nur ein geringerer 

Theil der Anwesenden von der Sache gehört haben, so muss 

der Vogt die Sache fallen lassen, es sei denn, dass er einen 

Zeugenbeweis führen könnte, welchenfalls natürlich die ganze 

Fmgestellung an die Dingleute wegzufallen hat. Die EpL. 
hinwiderum lassen den Bischof oder seinen armann gegen 

freie sowohl als unfreie -Weiber die Klage wegen Kinds-

mordes stellen, S) obwohl für dieses als "heidnischer Mord" 
bezeichnete Verbrechen, die Acht in Aussicht gestellt ist. 

1) ebenda, I, § 14; III, § 21. 
2) ebenda, I, § 17; II, § 26; III, § 23. 
3) E p L., I, § 3 u. 7; II, § 3. 

[1879. I. Philos.-philol.-hist. Cl. 1.] 7 

:1 
I 

:1 

i 



96 Sitzung der plu7os.-philol. Classe tom 1. Pelmtal' 18,9. 

Rechten hat ｦｾｲｮ･ｲ＠ der bischöfliche Vogt gegen alle die-

jenigen die Klage zu stellen, welche kirchliche Gebote ver-

letzen. Die BpL. lassen ihn auf Busse klagen wegen un-

erlaubten Essens von Morticinien J), oder von verbotenen 

Thieren, es sei denn dass Jemand durch die äusserste .Noth 

dazu gezwungen worden wäre, und die Uebertretung hlUter-

her gebeichtet hätte; 2) sie lassen ihn aber auch gegen 

Lente klagen, welche sich in verbotenen Verwandtschafts-

graden geheirathet haben, obwohl die Klage in diesem Falle 
unter Umständen nicht auf eine Geldbusse geht. S) Kommt 

nämlich das' verwandtschaftliche Ehehinderniss erst nach 

eingegangenem Verlöbnisse auf, so hat des Bischofs ｾ＠ ogt 

lediglich gemeinsam mit dem Verlob er durch 4 von Belden 
zu gleichen Hälften ernannte tlilumEmn, d. h. Zählleute, 

die V ･ｲｷ｡ｮ､ｴｳ｣ｨ｡ｦｴｾｧｲ｡､･＠ berechnen zu lassen, welche 
zwischen den Verlobten in Mitte liegen, und wenn sich in 

Folge dessen zu grosse Nähe der Verwandtschaft ergibt, 

wird das Verlöbniss sofort aufgehoben, jedoch ohne dass 
die Verlobten ｢ｵｾｳｦ￤ｬＱｪｧ＠ würden, indem man annimmt, dass 

der Verstoss von ihnen unwissentlich begangen worden sei. 

Kannten dagegen die Eheleute das Ehehinderniss bei Ein-
gehung ihrer Ehe, so hat sie der bischöfliche Vogt aufzu-

fordern, binnen einer 4 monatlichen Frist ihre Ehe zu lösen, 

und sie biissen mit 3 Mark, wenn sie dieser seiner Auf-
forderung nicht nachkommen; eine gleich lange Frist wird 

ihnen" sodann noch ein zweites und drittes Mal unter der-

selben Strafandrohung vorgegeben. Läuft aber auch noch 
eine vierte ihnen vorgegebene gleich lange Frist unbenüt,zt 

ab, so verwirken beide Ehegatten ihren Frieden und ihr 
Vermögen, und sollen sie in ein heidnisches Land ziehen, 

1) BpL, I, § 5; II, §2. 
2) ebe"nda, I, § 5; II, § 2; III, § 3. 
3) ebenda, I, § 15; II, § 6; III, § 6. 

/ 
IllIlIiii*ii·ilIISSII .. lalulliiiiii .... ., 

t 

J 

Jj[aurcr: Die drlnenn des (tltnurwegischen Rechtes. 

da sie denn doch keine Christen sein wollen. Der Vogt 

des Bischofs verfolgt ferner auch diejenigen mit einer Klage, 
die an gebotenen Feiertagen arbeiten, 1) und zwar auch 

dann, wenn Unfreie die Schuldigen sind; will letzterenfalls 

der Herr seine Sklaven nicht durch Erlegen der gesetzlichen 
Busse loskaufen, so sollen sie durch zwei Leute durchge-

prügelt werden, deren einen der Vogt und deren anderen 

die Bauerschaft des Bezirkes zu stellen hat. Endlich wird 

auch noch ganz allgemein die Regel ausgesprochen, 2) dass 

der Vogt des Bischofes in allen Strafsachen, in welchen er 

nach geltendem Landrechte Namens des Bischofs eine Busse 

zu beziehen hätte, durch den Ladungsstab ein Ding berufen, 
und hier zuniichst an die Dingleute die Frage stellen solle, 

ob sie von dem ihm zu Ohren gekommenen Vergehen 

Etwas gehört haben oder nicht. Bejaht mindestens der 

vierte Theil der Anwesenden die Frage, so gilt die An-

schuldigung als ｨ･ｲ｡ｾｳｦｬ･ｹｴｴＬ＠ d. h. bezirkskundig , und der 

Vogt mag daraufhin seine Klage anstellen, und den Be-

klagten zu einem Reinigungsbeweise treiben, welcher je 

nach der Schwere der Anschuldigung mitte1st eines selbdritt 

oder selbsechst geschwornen Eides, oder mitte1st der Eisen-

probe zu erbringen ist; will dagegen nur ein geringerer 

Theil der Anwesenden von der Sache gehört haben, so muss 

der Vogt die Sache fallen lassen, es sei denn, dass er einen 

Zeugenbeweis führen könnte, welchenfalls natürlich die ganze 

Fmgestellung an die Dingleute wegzufallen hat. Die EpL. 
hinwiderum lassen den Bischof oder seinen armann gegen 

freie sowohl als unfreie -Weiber die Klage wegen Kinds-

mordes stellen, S) obwohl für dieses als "heidnischer Mord" 
bezeichnete Verbrechen, die Acht in Aussicht gestellt ist. 

1) ebenda, I, § 14; III, § 21. 
2) ebenda, I, § 17; II, § 26; III, § 23. 
3) E p L., I, § 3 u. 7; II, § 3. 

[1879. I. Philos.-philol.-hist. Cl. 1.] 7 

:1 
I 

:1 

i 



as Sitzu/tg deI' philos.-philul. Classe rom 1. PelmULI' 1879. 

Sie lassen ferner des Bischofs Vogt die Klage wegen ver
botwidrigen ａｾ｢･ｩｴ･ｮｳ＠ am Feiertage anstellen, gleichviel ob 
der Schuldige frei oder unfrei sei; 1) derselbe darf jedoch 

seinen Beweis nur durch Zeugen führen, und den Beklagten 
nicht zum Reinigungseide drängen. Will überdiess, wenn 
ein Sklave der Schuldige ist, dessen Herr ihn nicht von 

der Strafe loskaufen, so muss er dem Vogte "dessen Haut 
anbieten", d. h. ihm den Mann zum Vollzug der Prügel
strafe stellen. Widerum hat der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ biskups, ganz wie 
nach den BfiL., die Klagestellung im Falle einer Heirath 
in verbotenen Verwandtschaftsgraden , nur dass das Ver
fahren etwas anders geregelt ist als dort. 2) Zunächst hat 
nämlich nur der Vogt einen tölumann zu ernennen, und 
seine Berechnung der Verwandtschaft gilt, wenn sie nicht 
durch einen Gegenbeweis widerlegt wird, welchen die Ehe
leute durch S Zeugen zu führen haben, von denen je zwei 
der väterlichen und der mütterlichen Verwandtschaft des 
Mannes einerseits und der Frau andererseits angehören 
müssen. Diese Beweisführung hat am Ding und innerhalb 
dreier Monate von dem Zeitpunkte an zu erfolgen, in welchem 
der Vogt seine erste Ladung hatte ergehen lassen j wird 
der Beweis nicht innerhalb dieser Frist geführt, so haben 
sich die Eheleute sofort zu trennen, und wenn sie dies bei 
deren Ablauf nicht gethan haben, mit 3 Mark zu büssen. 
Weiterhin hat der Vogt dann noch eine zweite und dritte 
gleich lange Frist vorzugeben, unter Androhung derselben 
Busse, jedoch so, dass während dieser beiden Fristen keine 
Gegenbeweisführung mehr zulässig ist j endlich hat der Vogt 
noch eine letzte 5 tägige Frist zu gewähren, nach deren un
benütztem Ablaufe die Eheleute ihren Frieden und ihr Ver
mögen verlieren, und zwar nimmt vom letzteren der Bischof 

1) eben da, I, § 12; 1I, § 9. 
2) ebenda, T, § 30; n, § 26. 
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seine g .Mark vorweg, worauf der Ueberrest zwischen ihm , 
dem Könige und den lögmenn (zu Handen der Bauern) zu 

gleichen 'fheilen geht. Endlich hat des Bischofs Vogt auch 
die Klage wegen Hexerei zu erheben j 1) doch darf er mit 

dieser nur dann vorgehen, wenn die Sache ｨ･ｲ｡ｾｳｦｬ･ｊｴｴ＠ oder 
bygtifleytt ist, was hier ein Zeugniss von 3 Bauern darüber 
voraussetzt, dass sie von derselben gehört baben. Er büsst 

mit 3 Ma.rk, wenn er ohne ein solches Zeugniss eine der
artige Bescbuldigung erhebt, und er kann überdiess, wie 
es scheint, ohne solches den Angeschuldigten nicht zu einem 

Reinigungsbeweise treiben. Nach einer Bestimmung, welche 

sich zwei Texten der BfiL. angehängt findet, welche aber 
freilich aus den Frf>L. entlehnt zu sein scheint, 2) hat der 
Vogt des Bischofs au eh an die Bauern die Weisung zu er

lassen, diesem bei seinen Rundreisen die Pferde zu stellen, 
und dabei die Zahl der Thiere anzugeben, 'die sie im ge

gebenen Falle bereit zu halten haben. Nach den Ef>L. aber 
hat der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ biskups den Leuten, welche auf neuge
rodetem Lande innerhalb der Almende sitzen, und darum 

regelmässig zum Dingbesuche nicht verpflichtet sind, in den 
AusnamsfäIIen, in welchen ihm ihr Erscheinen nöthig scheint, 

eine besondere Vorladung zugehen zu lassen ;3) nicht minder 
hat er im Frühjabre ein Ding zu halten, um für die ge
hörige Instandhaltung der Kirchbofmauer zu sorgen, und 

wenll sich innerhalb derselben ein Loch zeigt, dem Bau
pflichtigell eine 5 tägige Frist zur Wiederherstellung zu 
geben, bei Vermeidung einer Busse von 6 aurar. 4) Der ar
ｭ｡ｾｲ＠ kann dabei die gleiche Frist immer wieder von Neuem 

1) E P L., 1, § -11; 11, § 00. 

2) B 1>1., 1I, § 27, u. IlI, § 24; vgl. Fr p L., 11, § 44. 

3) EfiL., I, § 15. 

4) ebenda, I, § ＳｾＬ＠ u. II, § 31: doch weicht der jüngere Text 

in den Strafsätzen etwas ab. 
7* 
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vorgeben; jedoch erwachsen solchen falls neue Bussen nur 

dann, wenn er die verfallene eingeklagt hat noch ehe die 
neue verfallt, wogegen die fortgesetzte Säumniss nur mit 
einer einzigen Busse belegt wird, wenn er diese Klagestel
lung unterlassen hat. So geht die Sache fort, his ein 
Drittel der Mauer eingefallen ist, wogegen die Busse auf 
12 aurar steigt, wenn erst die Hälfte, und auf 3 Mark, 
wenn erst zwei Drittel dl'rselben eingefallen sind. - Nicht 
anders ist die Stellung des bischöflichen Vogtes aber auch 
Jiach den Frostupingslög und dem ihnen engverbundenen 
älteren Stadtrechte' geordnet. Dass in diesen Quellen für 
denselben ebenso wie in den beiden zuletzt besprochenen 
Rechtsbl1chern immer nur die Bezeichnung armaßr biskups 
oder erkibiskups gebraucht wird, ist bereits oben bemerkt 
worden, und kommt nur noch beizufitgen, dass in ihnen 
zuweilen auch nur von einem armanne schlechthin gesprochen 
wird, wobei dann aus dem Zusammenhange und aus der 
Beschaffenheit des in Frage stehenden Dienstes erschlossen 
werden muss, ob im gegebenen Falle an den Vogt des 
Bischofs oder des Königs zu denken sei. I) Es hat aber der 
｡ｲｭ｡ｾｲ＠ biskups auch hier wider zunächst die Vertretung 
seines Herrn in Klagesachen wegen Verletzung kirchenrecht
licber Gebote, und zwar gleichviel, ob es sich dabei um 
I'ine Geldbusse , oder um den V ollzuO' einer wahren Strafe 

I:> 

handelt. Nach dem Stadtrechte z. B. ist er es, der die 
Klage wegen Kindsaussetzung gegen Weiber erhebt, bei 
welcher eine Busse von 3 Mark an den Bischof auf dem 
Spiele steht; 2) an der betreffenden Stelle der FrpL. wird 

er ｡ｰ･ｾ､ｩｮｧｳ＠ nicht als Kläger erwähnt, 8) jedoch augen
schemhch nur aus Zufall, da auch hier die gleiche Busse 

11 vgl. z. B. Fr!> L., II, § 23 u. 29. 
2) B j ar k R., I, § :3. 
3) Fr!>L., 11, § 2. 
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an den Bischof eintritt, und überdiess ausdrücklich bestimmt 
wird, dass der Unfreie, welcher ohne Verschulden seines 
Herrn des gleichen Vergehens sich schuldig macht von 

. ' 
diesem entweder nnt 6 au rar losgekauft, oder zum VollzuO'e 
einer Leibesstrafe gestellt werden muss, wessfalls dann d:r 

｡ｲｭ｡ｾｲ＠ biskups für dessen Prügelung zu sorgen hat. Wird 

ferner eine Ehe mit Verletzung der kirchlichen Eheverbote 

eingegangen, so ist es um Vogte des Bischofs, in dessen 
Namen ein Ding zu berufen, und hier die Klage zu er
heben. l

) Er hat am Dinge selbst fitr die Berechnung der 
zwischen den Eheleuten bestehenden Verwandtschaft zu 
sorgen, wogegen diese einen Gegenbeweis durch eine Anzahl 

bauggildismenn und nefgildismelln zu führen berechtigt 

sintI; sind derartige Verwandte nicht zu haben, treten an
statt ihrer 12 der besten Bauern ein, welche der Bischof 
oder dessen Vogt zu ernennen hat, ｶｯｾ＠ denen jedoch Dur 
zwei von dem Beweisführer ausgewählte wirklich auszusagen 
haben. Wird ein Gegenbeweis nicht erbracht, so haben 
sich die Eheleute sofort zu trennen; unterlassen sie diess, 

so hat ihnen des Bischofs Vogt ein zweites Diug anzube
raumen, an welchem sie auch noch ihren Gegenbeweis er

bringen dürfen. Mislingt dieser, so verwirken sie eine 
Busse von 3 Mark, oder bei entfernterer Verwandtschaft 
eine entsprechend geringere, während sie am ersten Dinge 

uur dann bussfallig werden, wenn sie sich wissentlich gegen 
die Eheverbote vergangen hatten"; dann mag der Vogt noch 
ein drittes Ding anberaumen, und wenn auch an diesem 
kein Gegenbeweis geführt wird, verwirken die Eheleute 
nochmals 3 l\Iark. Trennt sich der Mann aber auch jetzt 
noch nicht von seiner Frau, so verwirkt er seinen Frieden 
und sein Vermögen, und das letztere fallt an den Bischof, 
während die Frau ihr Gut behält. Eine änliche Bestim-

1) FrpL., III, § 1. 
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munO' O'ilt ferner auch für die schwersten Fiille der Blut-
tI tI 

schan,le, welche gleich von Vornherein .mit der Acht be-
droht sind; 1) jedoch muss der Vogt solchen falls an dem 

von ihm berufenen Dinge seine Klage durch ein heimilis
ｨｪｾ｡ｲｶｩｴｮｩ＠ unterstiitr.en, und Llem Beklagten, wenn dieser 

nicht sofort die Ableistung eines Reinigungseides verspricht, 
eine ｾｬｯｮ｡ｴｳｦｲｩｳｴ＠ gewähren, um binnen derselben das Land 
zn verlassen. Anch die Klage wegen ｾｉ･ｩｮ･ｩ､ｳ＠ soll des 

Bischofs Vogt erheben, und zwar ebenfalls durch ein Ver
dachtszeugniss unterstützt, "nema mal se opinbert, a d. h. 
falls er nicht einen Zeugenbeweis zu führen vermag; 2) ja 

auch bei der Klage, welche der Priester oder der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠
wegen Arbeitens an Sonn- oder Feiertagen zu stellen hat, 

muss eine Unterstützung durch ein heimiliskviÖarvitni ein
treten, wenn der Kläger nicht behaupten kann den Beklag

ten in eigener Person auf der That ertappt zu haben. 3) Im 
letzteren Falle wird also dem Kläger, offenbar in Anbe
tracht seiner amtlichen Stellung, insoweit Rücksicht ge
tragen, als seine blose Behauptung genügen soll um den 
Beklagten zum Reinigungseide zu treiben; in den übrigen 
Fällen aber wird das heimiliskviÖarvitni in der Art erbracht, 
dass ein Hauptschwörer, je nach der Schwere der Anschuldig
ung von 2 oder von 4, Eidhelfern unterstützt, beschwört, dass 
er von der Sache gehärt, und dass das Gerücht mindestens 
über 3 Höfe sich verbreitet habe, dass er jedoch nicht wisse, 
ob . dasselbe begründet oder unbegriindet sei. Allerdings 
bezeichnet die Stelle den armann nur als solchen und könnte , 
demnach bezweifelt werden, ob damit ein Beamter des 
Bischofs oder des Königs gemeint sei; indessen dürfte doch 
sowohl die Veranlassung der Klage als die Zusammenstel-

1) ebenda, III, § 3. 

2) e ben da, H, § 46. 

3) ebenda, Ir, § 2!); Bjal'kR, Irr, § 61. 
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lung des armanns mit dem Priester für die erstere Ausle _ 

ung sprechen, und die Vergleichung einer Stelle des ｓｴ｡､ｾﾭ
rechtes für diese vollends den AURschlag geben, welche für 

weitere ｕ･ｾ･ｲｴｾ･ｴｵｮｧ･ｮ＠ ｾｬ･ｲ＠ Feiertagsordnung die Verfolg
ung ausdruckhch dem armanne biskups überträgt. 1) An 
einer anderen Stelle dagegen, welche die Rechte und Pflichten 

des armanns in Bezug auf die boÖburÖ, d. h. das Tragen 
des Ladungsstockes bespricht, 2) dürfte vielmehr an den Be

amten des Königs zu denken sein und wurde diese Stelle 

darum auch ber:its o?en in anderem Zusammenhange be
Rprochen. Uebngens 1st zu beachten, dass der bischöfliche 
Vogt auch in solchen Fällen die Klage zu erheben und dail 
Ding zu berufen hat, in welchen diese nicht auf eine Geld

busse, sondern auf die Acht geht, wie z. B. gegen den, 
welcher volle 3 :\Ionate lang im Bann bleibt, ohne sich von 
ihm los zu machen, 3) und überhaupt gegen Jeden, der 

"gerir ti1 ｵｴｬ･ｧｾ｡ｲ＠ i kristnum retti," ') d. h. der durch ein 
Vergehen gegen kirchenrechtliche Vorschriften seinen Frieden 
verwirkt; in allen derartigen Fällen hat überdiess der ar
ｭ｡ｾｲ＠ biskups auch jene fimtarstefna anzuberaumen an . , 
welcher die Liquidation des Vermögens des Geächteten er-

folgt, und ebenso hat er jeden gewaltsamen oder heimlicheu 
Versur.h, diese zu hindern, ganz in derselben Wei>!e O'ericht-

tI 

lieh zu verfolgen, wie die>!s gegenübf'r solchen Leuten, die 

wegen weltlicher Vergehen geächtet werden, der armaÖr 
konungs zu thun hat. 5) Da hiernach de>! Bischofs Vogt 

über das Bereich der gerichtlichen Vertretung hinaus auch 
für die vom Gerichtsverfahren ganz getrennt gehaltene Ur
theilsvollstreckllng zu sorgen hatte, konnte es leicht VOl'-

1) H,iarkR., J, ｾ＠ (j 

2) Fr p L., H, § :n 
:q ebentla, III. § 21. 

4)ebenda, III, § 24. 

ｾＩＩ＠ phen1la, IIT, § :2:1. 
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1) ebenda, III, § 3. 

2) e ben da, H, § 46. 

3) ebenda, Ir, § 2!); Bjal'kR, Irr, § 61. 
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lung des armanns mit dem Priester für die erstere Ausle _ 

ung sprechen, und die Vergleichung einer Stelle des ｓｴ｡､ｾﾭ
rechtes für diese vollends den AURschlag geben, welche für 
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tI 

lieh zu verfolgen, wie die>!s gegenübf'r solchen Leuten, die 
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1) H,iarkR., J, ｾ＠ (j 

2) Fr p L., H, § :n 
:q ebentla, III. § 21. 

4)ebenda, III, § 24. 

ｾＩＩ＠ phen1la, IIT, § :2:1. 
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kommen, wie dies gelegentlich des Verfahrens mit Sicher
heitsbestellnng (tak) ausdrücklich besprochen wird, 1) dass 

ein anderer bischöflicher Vogt als derjenige, welcher die 
Klage gestellt hatte, die weitere Verfolgung der Sache iiber

nemen musste, wenn der Beklagte inzwischen etwa seinen 
Wohnsitz verändert hatte. In einzelnen Beziehungen endlich 
greift der Beruf des bischöflichen Vogtes sogar noch über 
das gesammte Gebiet der Rechtsverfolgung hinaus. Zu be
stimmten Zeiten haben die ansässigen Leute strengstens zu 

fasten, und die hiedurch ersparte Speise den Armen zuzu
wenden; der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ biskups aber hat im Vereine mit einer An
zahl von ihm ernannter Männer diese Speise unter die Armen 
zu vertheilen, und dann freilich auch von denen, welche 
sie nicht einliefern, oder der Ernennung zur Theilname an 
ihrer Yertheilung nicht Folge leisten, die hiedurch ver
wirkte Busse einzutreiben. 2) Nur für den Fall, da der Vogt 
am bestimmten Tage nicht zur Kirche kommt, geht die 
Vertheilung wie die Klagestellung auf den Priester über, 
uud überdiess wird der Vogt selbst bussfällig , wenn er 
seine Gehülfen nicht ernennt. Ausserdem hat der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠
biskups auch den Leuten durch den Ladungsstab und öffent
lichen Verruf in der Kirche den Tag und Ort zu bestimmen, 
an welchem sie die vorgeschriebene Wegearbeit verrichten 
sollen, welche als kirchliche Pflicht an die Stelle der älteren 
Freilassung von Sklaven getreten war, und er hat dann 

auch von den Ausbleibenden die verwirkte Busse einzu
treiben, obwohl diese nur zur Hälfte an den Bischof, zur 
anderen Hälfte dagegen an die Bauern fällt. S) - Um jedem 
Missverständnisse vorzubeugen, bemerke ich schliesslich 
noch, dass der im drontheimer Rechte mehrfach genannte 

1) ebenda, III, § 20. 
2) e ben da, II, § 32. 
3) ebenda, III, § 19. 
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u p p haI d sm a ｾ＠ r kir k j n mit des Bischofs Vogt Nichts 
zu thun hat. Einmal wird davon gesprochen, dass "prestr 
･ｾ｡＠ ｵｰｰｨ｡ｬ､ｳｭ｡ｾｲ＠ kirkju" einer Leiche widerrechtlich das 
Begräbniss auf dem Kirchhofe verweigert; 1) eine zweite, 
etwas sch wel'er verständliche Bestimm ung lautet folgender
massen ｾＩＺ＠ "sa skaI ｵｭ｢ｯｾ＠ hafa kirkju ｪ｡ｲｾ｡＠ innan ｨ･ｲ｡ｾｳ＠ ok 
innan kirkjusoknar, er skilvrenstr er ok erkibiskup vill set ja, 
upphaldsmann kirkju, ef til er; en landb 6i hverr taki heim
ild af presti hverjum eptir annan er til kemr, hvart sem 
sa er ｵｰｰｨ｡ｬ､ｳｭ｡ｾｲ＠ kirkju ･ｾ｡＠ eigi, er ｵｭ｢ｯｾ＠ hefir." Man 
wird wohl für "upphaldsmann kirkju" lesen müssen "upp
ｨ｡ｬ､ｳｭ｡ｾｲ＠ kirkju", eine Correctur, welche um so leichter 

ist, da im neueren Isländischen die Form "mann" für Ｂｭ｡ｾｲＢ＠
gar nicht selten gebraucht wird, S) und ergibt sich sodann 

folgender Sinn der Stelle. Die Vertretung des Grundbe
sitzes der Kirche soll immer ein Mann haben, welcher inner
halb des Gaues und der Kirchengemeinde gesessen ist, zu 
welcher die Kirche gehört; der Erzbischof soll den Tüch
tigsten mit der Function betrauen, aber der ｵｰｰｨ｡ｬ､ｳｭ｡ｾｲ＠
kirkju dieselbe übernemen, ohne dass es dazu einer Ernen
nung bedürfte, wenn er zur Stelle, d. h. innerhalb des 
Gaues und der Gemeinde gesessen ist. Doch sollen die 
Hintersassen nicht von dem ｵｭ｢ｯｾｳｭ｡ｾｲ＠ der Kirche, d. h. 
von dem Vertreter ihres Grundbesitzes, sondern von dem 

jeweiligen Pfarrer an derselben ihre Belehnung erhalten, 
und zwar gleichviel, ob dieser Vertreter der ｵｰｰｨ｡ｬ､ｳｭ｡ｾｲ＠
der Kirche ist oder nicht. Da ist nun zunächst klar, dass 

der ｵｰｰｨ｡ｬ､ｳｭ｡ｾｲ＠ einerseits vom Pfarrer unterschieden wird , 
andererseits aber doch ganz wie dieser immer in einer be-
stimmten Beziehung zu einer bestimmten einzelnen Kirche 

1) ebenda, II, § 16; BjarkR., 1II, § 58. 
2) Fl'i'L., XIV, § 3. 
3) Ich bemerke, dass in Fra gm. V, S. 522, die hier massgeben

Jen Worte ausgefallen sind. 

'1 
1 
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steht. BerUcksichtigt man sodann, dass der Ausdruck: 
,,11alda upp kirkju, ｫｩｲｫｪｵｧ｡ｲｾＢ＠ techniscb von dem Tragen 
der Kirchenbaulast gebraucht wird, und dass eine für das 
altnorwegische Kirchenrecht sehr bedeutsame Quelle als 

"upphaldsmaun kirkju ll geradezu den Kirchenpatron be
zeichnet, 1) welcbem die Kirchenbaulast ja obliegt, und er

innert man sicb überdiess, dass auch nach dem isländischen 
Kirchenrechte der an der Kircbe dienende Priester und mit 
ibm "sa ｭ｡ｾｲ＠ er kirkju varheitir," den Leicben, welcbe zur 
Kirche gebracht werden, ihr Grab anzuweisen hat,2) unter 
welchem Manne docb auch wider nur der Besitzer der 
Kircbe verstanden werden kann, so wird man nicht" umhin 
können, unter dem upphaldsma6r kirkju auch an den oben 
angefii.hrten Stellen lediglicb den Kircbenpatron zu ver
steben. In keinem Falle aber kaun der ｵｰｰｨ｡ｬ､ｳｬＱＱ｡ｾｲ＠

kirkju mit dem armanne biskups irgend Etwas zu thun 
haben. 

Man sieht, die Obliegenheiten der arl11enn der KönIge 
und der Bischöfe sind wesentlich gleicher Art. Sie um
fassen hier wie dort die Vertretung der vermögensrechtlichen 
Interessen des Herrn, und ist es gewiss nur zuiällig, wenn 
bei den bischöflicben Vögten in unseren Quellen der Stell
ung zum Grundbesitze ihres Herrn nicbt gedacbt wird; sie 
erstrecken sich aber vielfältig auch über das Bereich der 

vermögensrechtlicben Interessen hinaus, und lassen insoweit 
die Vögte geradezu in den öffentlichen Dienst hinUbergreifen. 
Bei den bischöflichen Vögten macht sicb dieser letztere 
Umstand allerdings weniger bemerkbar, da die kirchlichen 
Gescbäfte des Bischofs nach den feststehenden Grundsätzen 
des Kirchenrechtes eine Vertretung durch Laien ausschlossen; 
bei den Vögten des Königs dagegen tritt derseIhe um so 

1) Anekdoton Sverreri, § 1:3-16. 
2) K g s b k, § 2, H. 8. 

. ) 
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mehr hervor, weil die Grundanlage des norwecrischen Straf-. 0 

recht.es einerseits, und die Begründung aIIer öffentlichen 
Gewalt des Königs auf eine !teihe durch strafrechtliehe Ge
bote und Verbote geschUtzter Berechtigungen desselben 
andererseits dessen Verl11ügensinteressen mit dem gesammten 
Staatsdienste auf das Engste verflochten zeigt. Insoweit 
weiche ich denn auch von den Ansichten nicht ab, welche 
von· P. A. Munch 1) und R. Keyser 2) vertreten wurden, und 

welche sich auch sonst in der älteren wie neueren Literatur 
ausgesprochen zeigen j Bedenken erheben sich dagegen, so 
wie man es versucht, die allgemeine Stellung dieser 
Beamten sich klar zu machen, also ihr Verhältniss zur 

Eintheilung des Landes und weiterhin zu den übrigen 
Staatsbeamten, ihren Rang und ihre Einreihung in die 
Stufenreihe der verschiedenen Volksklassen, endlich ihr Ver
hältniss zu ihrem Dienstherrn und die 'Art ihrer Ablohnung 

fUr ihre Dienstleistungen. Nach aIIen diesen Seiten hin 
gewähren unsere QueIIen nur ziemlich dürftige und theil
weise sich widersprechende AufschlUsse, und nach aIIell 
diesen Seiten hin scheinen denn aucb die bisher aufgestell
ten Ansichten einer Revision zu bedürfen. 

Das Amt des Vogtes wird aber als armenning be
zeichnet, gleicbviel, welchem Herrn er dient;3) insbesondere 
findet sich diese :Bezeichnung oft genug gebraucht in Bezug 

auf Vögte des Königs, ') dann des Bischofes oder Erz-

I) Det norske Folks Historie, I, 1, S. 572-73; Ir, S. 965-66 u. 
988-89. 

2) Norges Stats- og Retsforfatning i Middelalderen, S. 206-8, ｵｮｾ＠
öfter. 

3) FrpL., IV, § 57. 

4) z.B.Heimskr. Olafs s. Tl'yggvasonar, cap.103,S. 204; 

Olafs. s. helga, eap. 127, S.361; l\iagnus s. ｧＶｾ｡Ｌ＠ cap.3, 
S. 517. 
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hiqchofes,l) allenfalls auch eines Jarles, 2) und es lässt sich 

llieht bezweifeln, dass dasselbe bei den Vögten des ｋＨｪｮｩｧｾ＠

ilowohl ｡ＱＮｾ＠ der Bischöfe stets auf einen bestimmt begrenzten 

Bezirk sich bezog. Beziiglich der bischöflichen armenn 

zeigt eine oben bereit;; besprochene Stelle, dass man unter 

Umständen zwischen dem Vogte, der eine Klage stellte 

(biqlmps armaÖr er s6kn hM), und dem anderen, der an 

dem Orte, an dem eine Klage wegen Nicht!:leachtung einer 

Sieherheitsbestellung rur jeue Klagssache zum Zuge kommt, 
die Verwaltung hat (er fyrir sitr), zu unterscheiden hatte,3) 

dass also der Umzug einer Parthei aus einer Gegend in die 

andere einen 'Wechsel in der Competenz dieser Vögte zur 

Folge hatte. Dass also wenigstens am Schlusse des 12. 
und am Anfange des 13. Jahrhunderts die bischöflichen 

Vögte bereits ihre bestimmten Sprengel hatten, auf welche 

die territoriale Ausdehnung ihrer Competenz be;;chränkt 

war, steht fest. wenn sich auch nicht erkennen lässt, ob 
diese ihre Sprengel mit der sonstigen geistlichen oder welt

lichen Bezirkseintheilung des Reiches in irgendwelchem Zu
sammenhange standen. Nicht miuder deutlich li1sst sich 

aber auch erkennen, dass den königlichen Vögten gleich

falls je ihr besonderer Bezirk angewiesen war, auf welchen 
sich deren Gewalt bezog. Ueber diesen Bezirk wird dem 

Vogte ganz ebenso, wie dies bei dem Landherrn der Fall 
ist, eine "sokn" zugeschrieben,4) oder auch eine "yfirsokn" ;5) 

welcher Ausdehnung aber diese Bezirke waren, dürfte sich 
ebenfalls wider nicht mit genügender Sicherheit feststellen 
ｬ｡ｾｳ･ｮＮ＠ In den Gl>L. wird einmal von einer Zahlung ge-

1) Frl>L., IV, § .59; Diplom. norveg., IH, nr. 28, S. 27 
(1290). 

2) 0 r k n e y f n gas., S. 382. 
3) Frl>L., III, § 20. 
4) Frl>L., XVI, § 2. 
5) G l>L., § 271; 301. 
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sprochen, welche Ｂ｡ｲｬＱＱ｡ｾｲ＠ kOl1l1ngs ･ｾ｡＠ ｬ･ｊＱ､ｲｭ｡ｾｲＬ＠ hverr i 

siuni syslu" zn machen hat; 1) an der entsprechenden Stelle 

des sogenannten Christenrechtes K. Sverrir's lauten aber 

die betreffenden Worte: Ｂ｡ｲｩｬｬ｡ｾｲ＠ konlmgs ･ｾ｡＠ ｬ･ｬＱ､ｲｭ｡ｾｲＬ＠

hverl' i sinu fylki ok s;slu," 2) was den Schluss nahe legt, 

dass unser Text der Gl>L. verderbt, und die sysla nur auf 
den Landherrn , dagegen das fylki auf den ｾｩｲｭ｡ｬｬｮ＠ zu be

ziehen sein möge. Daraus, dass an einer anderen Stelle 

von "yfirsoknarmenn er par eigu syslur ｢ｦｦｩｾｩ＠ af kOl1l1ngs 
hendi ok biskups" gesprochen wird, S) ist jedenfalls kein 

bestimmter Schluss zu ziehen, obwohl auch in diesem Falle 

zweifellos an den armann kOllllngs ebensowohl als an den 

Landhel'rn zu denken ist; die Unbestimmtheit des Aus
drucks sysla Hisst nämlich, zumal da es galt einen Ausdruck 

zu gebrauchen, der sich auf Beamte verschiedener Art zu

gleich brziehen liess, recht wohl die Anname einer ganz 

untechnischen Bedeutung zu. An einer weiteren Stelle ist 

von "l>eim armanne, er i l>vi fylki a yfirsokn", die Rede 4) 
und wider an einer anderen wird ein ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ erwähnt, "sa 
er attung hefir at yfirsokn; ｾｾ＠ 5) aber beide Stellen lassen, 

zumal in ihrem Zusammenhalte, der Deutung Raum, dass 

damit weder das fylki noch der attnngr als identisch mit 

dem Bezirke des Vogtes bezeichnet, sondern nur angedeutet 
werden wollte, dass jedes Volk land sowohl als jeder Gau 

eines solchen seinen bestimmten Vogt über sich hatte. 

Wenn ferner in den Fl'l>L. einmal gesagt wird: "M skaI sinll 
fylkismann ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ scekja," 6) SO scheint diess zwar aller- . 

dings darauf hinzudeuten, dass jeder Vogt der Hegel nach 

1) ebenda, § 2. 
2) I{ R. S ver r i s, § 2. 
3) Gl>L., § BO; änlich KrR. Sverri s, § 80. 

4) eben da, § 271. 
5) ebenda, § 301. 
6) FrpL., X, § 3B. 
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zum Mindesten ein Volkland unter sich hatte; aber aus 

dem an einer anderen Stelle gebrauchten Ausdrucke: Ｂｴｩｮｮ｡ｾｲ＠

hverr i fylki," 1) möchte man umgekehrt eher darauf schliessen, 

dass der Vögte in jedem Volklande mehrere gewesen seien, 

wenn man nicht etwa durch eine Conjectur sich zu helfen 

vorzieht, indem man liest: "hverr i sinu fylki. H Jedenfalls 
konnte es aber vorkommen, dass es in einem Volklande 

einmal keinen Vogt gab, da in den GflL. für diesen Fall 
das Eintreten des nächstwohnenden armanns aus einem 
anderen Volklallde vorgesehen war,2) ganz wie die FrflL. in 
N othfällen den nächsten armann angehen lassen, gleichviel 
welchem Bezirke die J.1eute angehören, welche ihn anzurufen 
im Falle sind. 5) Alles in Allem genommen wird es hiernach 
am Gerathensten sein anzunemen, dass "die armenn des 
Königs sowohl als des Bischofs zwar ihre bestimmten Be
zirke hatten, dass aber diese Bezirke ihnen nur von Fall 

·zu Fall angewiesen wurden, nicht ein für allemal feststanden, 
wenn auch vielleicht bei den Vögten des Königs im Allge
meinen üblich sein mochte, für jedes Volkland einen solchen 
anzusetzen. Das Verhältniss aber der königlichen Vögte zu 

den übrigen Staatsbeamten, also zumal zu den lendirmenn 
und syslumenn, lässt sich nicht wohl erörtern ohne dass , 
vOI'gängig die dienstliche Stellung dieser letzteren festge
ｳｾ･ｬｬｴ＠ würde; ich behalte. mir demnach die Besprechung 
dIeses Punktes für eine spätere Gelegenheit bevor, und be
merke hier nur, dass in nicht wenigen Fällen die Ausübung 
ｾｬ･ｲ＠ Rechte und Pflichten, welche dem armanne des Königs 
III Bezug auf den öffentlichen Dienst zukommen gleichzeiticf , 0 

auch ｾ･ｭ＠ ｌ｡ｾ､ｨ･ｲｲｮ＠ und allenfalls auch dem Syselmanne 
zugeWIesen wIrd, ohne dass sich doch jederzeit erkennen 

1) ebenda, VII, § 14. 

2) G fl L., § 271. 

31 Fr I> L., VII, § 19. 

) 
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liesse, ob dabei an eine gemeinsame "Wirksamkeit dieser 
verschiedenen Bediensteten zu denken sei, oder ob ihnen 

eine concurrirende Competenz eingeräumt werden wolle, 

oder ob dem Landherrn oder Syselmanne etwa eine über
geordnete Stellung gegenüber dem Vogte zukomme, ver
möge deren er dessen Amtsführung zu überwachen, und 
nur dann selbst in diese einzugreifen hatte, da ､･ｾ＠ Vogt 
seinerseits seinen Verpflichtungen nicht genügte. 

Was ｾｯ､｡ｮｮ＠ die Rangstellung der Vögte betrifft, so 
fehlt es mcht an Stellen, welche auf ein nicht gerincres 
Ansehen wenigstens der Vögte des Königs hindeuten, :nd 

man kann, wie oben bereits bemerkt wurde, dem gegenüber 
nicht ohne Weiteres auf jene anderen Fälle sich berufen, 
in welchen diese von vornemen, auf ihre selbstherrliche 

Stellung stolzen Männern als "konungs flr&lar H bezeichnet 
werden. Darauf zwar will ich kein entscheidendes Gewicht 
legen, dass in einer Bearbeitung der biblischen Geschichte 
･ｩｮｭｾｬ＠ vom Könige gesagt wird: "hann man skipa til ar
menn ok ｡ｾｲ｡＠ höfMngja at heimta leiMngra ok ｬｹｾｳｫｹｬ､ｩｲ［Ｂ＠ 1) 
die betreffende Schrift ist nämlich aller Wahrscheinlichkeit 

nach erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ver
fasstJ., 2) so dass die hohe Stellung, welche sie den Vögten 
des Königs einräumt, jedenfalls nur für eine sehr späte 
Zeit durch sie erwiesen werden könnte, und ihre Uebersetz
ung der einschlägigen ,Yorte der heiligen Schrift ist ilber

diess eine so freie, dass aus der Vergleichung des Originales 
keine nähere Aufklärung zu gewinnen ist. Auch darauf 
lege ich nicht viel Werth, dass die GflL. dem Vogte des 

Königs fiir seine eigene Person, für die seiner Frau, dann 

für seinen Sklaven (nicht für seine übrigen Hausgenossen) 

1) Stj6rn, cap. 221, S. 441; vgl. I Samuelis, 8, 12. 

2) vgl. Guitbrand Vigfusson, in den NfreIagsrit, Bd.XXIII 
(1863), S. 132-51. 
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die Befreiung von der Heerlast angedeiben lassen; 1) SCbOll 

(ler Umstand, dass dasselbe Recbtsbucb die gleiche Befrei

ung den Landherrn nicht angedeihen Hisst, zeigt deutlich, 

dass jene Befreiung nicht auf den höheren Rang des Be

freiten zuriickgeführt werden darf, und diese Folgenmg 

wird dadurch bestätigt, dass die FrI>L., welche die Land-
/ 

herrn bereits seit des heiligen Olafs Zeiten der Heerlast. 

unterworfen wissen, 2) die armenn ganz ebensogut wie die 

Landherrn zum Erscbeinen am manntalsl>inge und zur eid

lichen Angabe ihrer Hausgenossen verpflichten. 8) Die Aus

dehnung der Befreiung auf des Vogtes Frau und auf seinen 

Unfreien zeigt überdiess, dass das Privileg, welches die GI>L. 

ihm verwilligen, auch nicht einer Rücksicbt auf seine Amts

führung seine Entstehung verdanken kann, da diese ja doch 

nur eine Exemption seiner eigenen Person, und auch diese 

nur in Bezug auf den persönlichen Heerdienst , nicht in 

Bezug auf die in der Heerlast begriffenen Vermögensleist

ungen begründen könnte; es wird wohl kaum etwas Anderes 

übrig bleiben, als in der theilweisen Befreillng von der 

Heerlast eine Vergünstigung zu sehen, durch welche der 

vom Vogte geleistete Dienst ihm theilweise vergolten werden 

wollte. Bedeutsamer scheint mir dagegen, dass der Vogt 

ebensogut wie der Landherr seine veizla haben konnte, ') 

und ganz besonders erheblich wollen mir zwei andere Vor

schriften vorkommen, welche Garantieen gegen den Miss

brauch des dem Vogte zukommenden Ansehens zu bieten 

bestimmt sind. Nach den GI>L. darf der Vogt des Königs 

ebensowenig als der Landherr in ein Privatgericht ernannt 

werden, oder auch nur an den Ort, an welchem ein solches 

1) GpL., § 298. 

2) Fr I> L., VII, § 18. 

3) e ben da, VII, § 8. 

4) GpL., § 308. 
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sitzt, so nahe herankommen, dass man seI'11e R d . ;] e e In uem-
seI ben veruemen kann; 1) nach den FrJ..l ab 11 N' 

. ｴＧｾＮ＠ er so Ie-
mand, wenn gegen ihn eilJe Klage erhoben werden will 
sein Domicil "f lends manns O'arÖ" odel' l' a'rl . . Je,: 

b "nanns garu 
verlegen dürfen. 2) AllerdinO's verbieten dem ge "b d· 

b genu ff W 
FrpL. nur dem Landherrn den Zutritt zum Privat· . ht 3) .. . genc e, 
ganz WIe SIe nur Ihn Von dem Zutritte zur 1'·' 'tt 

. 4'. IJgre a aus-
scbhessen, ) wahrend umgekehrt die GI>L. nur das VerleO'en 

des ｄｯｾｩ｣ｩｬＺｳ＠ na:h dem .Hofe des Landherrn untersage:, 5) 
ganz WIe sw beIm StreIte über Stammgut nur die Ver

,,:eisung des Klägers ｾｮ＠ einen solchen dem Beklagten ver

bIeten; 6) aber man WIrd dieses ungleiche Verhalten bei der 

Rechtsbii.cher doch wohl um so weniger wörtlich nemen 

dürfen, als sich deren Bestimmungen kreuzen, vielmebr wird 

wob! das eine von i.hnen aus dem andern zu ergänzen, und 

somIt anzunelllen sem, dass sowohl das Verbot des Betretens 
des Privatgerichtes, als das Verbot der Ver1eO'ung d D-

. '1 n es 0 

ＱｬｬｾＮｃｬＮ＠ es nach beiden Rechten ebensowohl dem Vogte des 

Komgs al.s dem Landherrn gegenüber zu gelten hatte. Der 

Grund belder Bestimmungen kann selbstverständlich nur in 

d.em Bestr:ben. gesehen werden, der Unterdrückung des 

emen StreIttheIles durch einen übermächtigen Beschützer 

des anderen entgegenzuwirken, also in .demselben Beweg

grunde, welcher auch der Vorschrift der G I>L. zu Grunde 

ｬｾ･ｧｴＬ＠ dass ein vVeib die Führung seiner Streitsache zwar 

ellleffi Vertreter übergeben dürfe, jedoch keinem Landhel'rn 

noch sonst Jemanden, der ihrem Processgegner an Macht 

1) eben da, § 37. 

2) F rI>L., X, § 9. 

3) ebenda, X, § 16. 

4) e ben d a, I, § 2. 

5) G p L., § 46. 

6) ebenda, § 267. 
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1) GpL., § 298. 
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sitzt, so nahe herankommen, dass man seI'11e R d . ;] e e In uem-
seI ben veruemen kann; 1) nach den FrJ..l ab 11 N' 

. ｴＧｾＮ＠ er so Ie-
mand, wenn gegen ihn eilJe Klage erhoben werden will 
sein Domicil "f lends manns O'arÖ" odel' l' a'rl . . Je,: 

b "nanns garu 
verlegen dürfen. 2) AllerdinO's verbieten dem ge "b d· 

b genu ff W 
FrpL. nur dem Landherrn den Zutritt zum Privat· . ht 3) .. . genc e, 
ganz WIe SIe nur Ihn Von dem Zutritte zur 1'·' 'tt 

. 4'. IJgre a aus-
scbhessen, ) wahrend umgekehrt die GI>L. nur das VerleO'en 

des ｄｯｾｩ｣ｩｬＺｳ＠ na:h dem .Hofe des Landherrn untersage:, 5) 
ganz WIe sw beIm StreIte über Stammgut nur die Ver

,,:eisung des Klägers ｾｮ＠ einen solchen dem Beklagten ver
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. '1 n es 0 
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1) eben da, § 37. 
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3) ebenda, X, § 16. 

4) e ben d a, I, § 2. 

5) G p L., § 46. 

6) ebenda, § 267. 
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überlegen sei,l) oder der Vorschrift der ｆｲｾｌＮＬ＠ ｮｾ｣ｨ＠ welel.1er 
eine Jungfrau nur einem ｓｴ｡ｮ､･ｳｧ･ｮｯｳｳ･ｾ＠ 1hl'es vaters, ellle 
\Vittwe nur einem Standesgenossen Ihres verstorbenen 

Mannes ihre Vertretung übertragen darf, 2) oder auch t1em 
noch weiter reichenden Satze dieses letzteren Rechtsbuches, 
nach welcbem überhaupt Niemand einem Anderen seine 

Vertretung übertragen durfte, welcher nach Geburt ｯ､ｾｲ＠

Anseben (at ｢ｬｬｲｾｵｭ＠ ne at ｭ･ｴｯｲｾｩＩ＠ höher stand als sem 

Processgegner, mit einziger Ausname des Königs und des 
Erzbischofes, 3) von welchen beiden Ausnamen die erstere 

anderwärts noch speciell für den Fall näher geregelt wird, 
oa der König veranlasst ist, Jemanden wegen Landesverrathes 
verfol<ten lassen zu müssen. 4) Man sieht, das Anseben 
Ｈｭ･ｴｯ［ｾＩＬ＠ dessen der Vogt des Königs um seines Dienstes 
willCll genoss, war gross genug, um ihn mehrfach mit dem 
Landherrn gleich behandeln zu lassen, mit dem er ja ohne
hin in seinen amtlichen Geschäften sich vielfach berührte; 
aber doch werden beide stets scharf getrennt gehalten, und 

lassen sich in Bezug auf die allgemeine Stellung beider sehr 
charakteristische Unterschiede nachweisen. Während z. TI. 
der Sohn des Landherrn an dem höheren Hechte seines 
Vaters innerhalb gewisser Schranken Antheil nam, auch 
wenn er den V ｯｾ｡ｵｳｳ･ｴｺｵｮｧ･ｮ＠ jenes Standes persönlich keines

wegs genügte, 5) so ist diess beim Sohne des Vogtes nicht 
der Fall, vielmehr gilt' von diesem, wie freilich auch vom 
Sohne des Priesters und des Bischofs, des Jarles, Marschalls 
(stallari) und Tischdieners (skutilsveinn), die entgegengesetzte 

1) ebenda, § 47. 

2) FrpL., X, § i.\6; XI, § 7. 
3) ebenda, X, § 29. 

4) ebenda, IV, § 4. 

5) GpL., § 37, 200 u. 206; BpL., I, § 12; II, § 20; EI>L., I, 
§ 4H u. 50; Ir, § 37 u 3(). 
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ｌｾ･ｧ･ｬＬ＠ dass er das T{echt zu nemen hat, das ihm seiner 
Geburt nach zukommt, solange er nicht die gleiche WilrJe 
(nafn) mit seinem Vater erlangt. I) Von jener Hinneigung 
zur Erblichkeit, welche Lei dem Stande der Laridherrn so 
entschieden hervortritt, ist demnach bei den Vögten Nichts zu 
verspiiren ; die angeführte Bestimmung muss aber wohl schon 
iilteren Rechtens gewesen sein, da sonst schwerlich des 
Bischofs und des Priesters Sohn so unbedenklich in ihr er

wähnt sein könnte. Ein weiterer Unterschied lieo·t ferner o 
darinn begründet, dass nach den GpL. Geldstrafen, welche 
ein Landherr verwirkt, soweit solche überhaupt VOll der 
öffentl ichen Gewalt bezogen werden, halb an den König 
und halb an die Bauern fallen sollen, wogegen die vom 
königlichen Vogte verwirkten ungetheilt den Bauern ge
hören. 2) Auch nach den Fr I> L. sollen die Bauel'll wenig
stens in dem Falle, da der Vogt eine BusRe dadurch ver

wirkt, dass er einem von ihnen widerrechtlich Etwas ab
genommen und dessen Zurückgabe verweigert hat, das Straf
geld allein beziehen; 3) nach der Einleitung freilich, welche 
K. Hakon gamli dem Hechtsbuche vorsetzte, soll eine dem 
armanne wegen Versäumung dienstlicher Pft.ichten ange

drohte Busse vom Könige mit den Bauern gleich getheilt 
werden, 4) und nach einer Stelle des Rechtsbuches selbst 
sollen lendirmenn, huskarlar und armenn ganz gleichmässig, 
wenn sie die gesetzwidrige Erlassung eines Ausfuhrverbotes 
innerhalb des Reiches anstiften, das grosse Friedensgeld von 

40 Mark an den König selbst verwirken, wobei nur dem 
Vogte für den Fall seiner U nvermögenheit eine vom König 
willkürlich zu bestimmende Strafe in Aussicht gestellt wird, 

1) G:fJL., § 200. 
2) e ben da, § 71, 152 (auch Fragm. C) unu 2;;;3. 
3) Fr1JL., X, § 33. 
4) ebenda, Einleitung, § 12. 
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während bezüglich der Landberrn und der Gefolgsleute von 
einer solchen nicht die Rede ist, 1) was doch wohl mit eint.>l11 
durchschnittlich geringeren Vermögens besitze jener ersteren 

zusammenhängen wird. "Vie man aber .ienen U nterschiecl 

in der Behandlung der Vögte und der Landherrn zu er-
klären habe, steht dahin. l\1ll,n kann allerJfalls die Ver-
muthung wagen, dass der Vogt als ein ausschliessliches 

Organ seines königlichen Herrn gegolten habe, während 
der Landherr eine ungleich selbstständigere MittelsteIlung 

zwischen dem Könige und der Bauerscbaft eingenommen 
habe,2) und dass darum für seine Vergehen wie für die des 
Königs selbst S) nur an die Bauern ein Gewette bezahlt 
worden sei; aber man muss dabei jedenfalls beachten, dass 

dieser Gesichtspunkt nur in Bezug auf solche Vergehen 
durchführbar war, welche unmittelbar das Recht der Bauer-
schaft oder einzelner Bauern verletzten, und dass somit 
immerhin auch andere Vergehen vom Vogte begangen 
werden konnten, welche, weil nur gegen den König ge-
richtet, auch nur diesem zu büssen waren, oder welche, als 
mehr neutraler Art, auch bei ihm eine Theilung des Ge-
wettes zwischen König und Bauerschaft zuliessen, und man 
wird überdiess nicht übersehen dürfen, worauf zumal Asche-
houg sehr richtig aufmerksam gemacht hat, dass mit der 
Zeit auch bei den armenn der Charakter des einseitigen 
Königsdienstes mehr zurücktrat, bis er endlich dem des 
Staatsdienstes völlig wich. - Ganz besonders schwer ist 
festzustellen, wie sich die Vögte des Königs sowohl als der 

Bischöfe in Bezug auf Wergeld und Busse verhielten, in 

1) ｆｲｾｌＮＬ＠ V, § 43. 

2) vgl. P. A. Munch, Om (Ie saakaldte Lendirmenn i Norge, in 
dessen Samlede Afhandlinger, I, S 90- 91; R: Keyser, ang. 0., S. 
206-7; vorsichtiger Aschehoug, Norges offentlige Ret, I, S, [,0. 

3) FrJl!J., IV, § 53. 
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(I eren Betrag doch die Werthschätzung des einzelnen Mannes 
Hich ganz besonders scharf auszuprägen pflegte. Eine oben 
bereits angeführte Stelle der GpL"l) welche bestimn t d . 

1, ass 
Jes Vogtes Sohn das Recht nemen soll zu dem er b 
, ' , ' ge oren 
1st, solange er mcht selbst dIe 'Würde seines Vaters erlangt 

hat, scheint darauf hinzudeuten, dass der Vogt als solcher 
eine höhere Busse bezog, als welche ihm seiner Geburt nach 
zugekommen wäre, zumal da mit dem Sohne des V t 

h d B
' og es 

der So n es Ischofs, Jarles, stallari und SkUlI'J" . 
ｾ＠ ..,velnn zu-

ｳ｡ｭｭ･ｮｧ･ｳｾ･ｬＱｴ＠ w,ird, wäbrend wir wissen, dass der Bischof 

und Jarl Ihre eIgene ｂｵｳｳｾ＠ ｾｵｮｩｩ｣ｨｳｴ＠ nach dem Könige 
uamen, und dass der stal1an dIe des Land herrn, der skutil-
sveinn die des höldr bezog, Vvenn ferner eine andere Stelle 
bei Besprechung der Bussen, welche dem Herrn wecre V 
,.' I:> n er-

ｾ･ｴｺｵｮｧ＠ ｳ･Ｚｮｾｲ＠ UnfreIen zukommen, den Satz aufstellt:!): "at 

al'man,ns ｲｾｾｴｉ＠ skaI ｾｃｂｴ｡Ｌ＠ H ef ｭ｡ｾｲ＠ öfundar man konungs, f!at 
p,r fyrlr bm hans vmnr, so WIrd man auch hierinn Nichts 
zu finden haben, was dit.>ser Anname im Wocr t h .. , ｾ｢･＠ se en 
kounte. Man pflegt allerdmgs die angeführten Worte dahin 

zu ve,rstehen, dass der auf einem Königflhofe arbeitende 
ｕｮｦｲ･ｉｾ＠ derselben Busse geuiessen solle wie der Vogt, S) und 

man, SIeht demgemiiss in ihnen eine Bestätigung der an-

ｾ･｢ｨ｣｢･ｮ＠ ?hatsache, dass die Vögte des Königs ursprüng-
lIch zumeIst unfreien Standes, oder docl1 nur wenicr besser 

gestellt. gewesen seien als die Unfreien; indessen ｩｾｴ＠ doch 
noch ellle ganz andere Auslegung derselben möcrlich un 1 

. h I:> , l 

sogar vorZUZle en. Die Stelle bestimmt nämlich zunächst, 

dass der "bondiH für seine beste Sklavinn 1 1/1 aurar neme 

der "höldr
H 

3 aurar, und der Landherr 6, worauf die ｷ･ｩｴ･ｲｾ＠

1) GH, § 200. 
2) ebenda, § 198, 

3) vgl. z. B. M une h, Om Lendinnrond, S. 85 Anm. 1, F 
Brand t B d t kk " r, 
S. 4. ' ru s y er af Forelrosninger over den norske Retshistorie, 
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noch ellle ganz andere Auslegung derselben möcrlich un 1 

. h I:> , l 

sogar vorZUZle en. Die Stelle bestimmt nämlich zunächst, 

dass der "bondiH für seine beste Sklavinn 1 1/1 aurar neme 

der "höldr
H 

3 aurar, und der Landherr 6, worauf die ｷ･ｩｴ･ｲｾ＠

1) GH, § 200. 
2) ebenda, § 198, 

3) vgl. z. B. M une h, Om Lendinnrond, S. 85 Anm. 1, F 
Brand t B d t kk " r, 
S. 4. ' ru s y er af Forelrosninger over den norske Retshistorie, 
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13emerkuug folgt, dass der lIerr fi.ir seinen Sklaven eine 
O'loich hohe Busse beziehe wie flir seine Sklavinn; wenn 
o . 
nun an diese Siitze die. oben angf)führten 'Vorte slCh an-
schliessen, so liegt die Vermuthung doch nahe genug, da.ss 
diese besagen soUen, die für Unfreie des Königs zu be-
za.hlende Busse richte sich nicht nach dem Rechte des 
KöuiO's sondern nach dem des Vogtes, der über den ｋｮｩｾｳＭ

o , . -
hof o'esetzt ist. auf welchem der Unfreie dient. Eine dcr-o ' 
artige Bestimmung hat ihren guten Grund, da die für den 
besseren Sklaven des Königs zu entrichtende Busse, wenn 
man ihr das Recht des Königs selbst zu Grunde gelegt 
hätte, nach Analogie der ganz parallel laufenden Vorschriften 
über das ｬ｡ｮ､ｮｾｭｬＩ＠ volle 3 Mark hätte betragen müssen, 
also ebensoviel als die Busse des ｓｴ｡ｭｭｧｵｴｳ｢･ｳｩｴｺ･ｲｾＬ＠ 2) was 
denn doch für let7.teren unerträglich gewesen wäre j nur 
bei llieser Deutung begreift sich überdiess, warum die Unter-
scheidung zweier Kategorien von Sklaven, welche beim 
Bauern, höldl', Landherru gemacht wird, bezüglich der Un-
freien des Königs unerwähnt bleibt. Sie versteht sich für 
diese von selbst, wenn der "armanns rettr" den Busssatz 
des Herrn selber bezeichnet, von welchem ab nach dem be-
reits bekannten Massstabe die für den besseren sowohl als 
rur den geringeren Unfreien zu gebende Busse sich be-
rechnet j sie müsste dagegen besprochen werden, wenn der 
armanns rettr seinerseits die für den Unfreien zu zahlende 
13usse sein sollte, soferne ja ausserdem für alle und jede 
Unfreie des Königs derselbe Busssatz vorgeschrieben wäre. 
Hält man aber an der vorgeschlagenen Auslegung unserer 
Stelle fest, so fällt jene vermeintliche Annäherung des Vogtes 
an die Unfreien völlig weg, soferne die Stelle dann eben 
über den Betrag der Busse jenes Ersteren gar Nichts sagt. 

1) Gl>L., § 91. 
2) e ben da, § 200. 

{ 

/ 1 
11 

IJlanra: Die ltl'lIienn deli ultllo/'/{;cuischen Rcehtes. 11 ｾ＠

Die Gl>L. entlutlten aber weiterhin noch eine Vorschrift , 
welche sich auf die Tcidtung des königlichen Vogtes be-

ｾｩ･ｨｴＮ＠ 1) Dieselbe verfügt, ,dass derjenige, welcher einen 
Vogt des 1\ önigs tödtet, demel hen mit 15 Mark vergelten 
soll (gjalda aftr), es sei denn, dass er ihn vor des Königs 
Tisch erschlage, während er diesem aufwartet, oder am Ding, 
wiihrelld er des Königs Rechtssachen vertritt, als in welchen 
beiden Flillen den Todtschläger die Acht trifft j jene Zahl-
ung aber soll nach dem gewöhnlichen gesetzlichen l\Iiinz-
fusse geleistet werden. Dabei fiillt zunächst auf, dass die 
Tödtullg des Vogtes den 'l'häter nur ausnamsweise der Acht 

verfallen Hisst, während doch der am gemeinfreien Manne 
begangene TodtRchlag dem 'l'häter sofort die Friedlosigkeit 
ｺｵｾｩ･ｨｴＮ＠ 2) Indessen unterscheidet ja das altnorwegische 

Recht bekanntlich zwischen zwei Classen von Friedens-
brüchen, nämlich zwischen den gewöhnlichen ütleg5arm,a 
und den libütamal, und wenn zwar bei beiden die Friedlosig-
keit die nächste Folge der That war, so konnte doch bei 
den ersteren, zu denen der einfache TodtschlaO' O'ehörte 

b ö , 

diese Folge dadurch abgeschnitten werden, dass sich der 

Thäter recht7.eitig \lnd in gehöriger '\Veise zum Erlegen 
des gesetzlichen Siihngeldes erbot, während bei den letz-
teren ein Abkaufen der Acht nicht zuHissig war j wenn so-
mit an unserer Stelle gesagt wird, dass für die 'l'ödtmw 

. ö 

des Vogtes der Regel nach Busse genommen, und nur in 
gewissen Ausnamsfällen die Acht vollstreckt werden solle, 
so kann dies doch wohl auch dahin verstanden werden, 

dass solche 'l'ödtung nur unter bestimmten erschwerenden 
Voraussetzungen den iib6tamriJ, der ｬｾ･ｧ･ｬ＠ nach aber nur 
den ｻｬｴｬ･ｧｾ｡ｲｭ｡ｬ＠ zugeziihlt werden solle, wie diess ja auch 

von cler 'l'öd tung anderer freier Personen galt. Auffällig 

1) ebenda, § 170. 
2) ebenda, § 152--:3. 
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ist ferner, dass der Vogt nur mit 15 Mark vergolten werden 

soll, während doch das Wergeld sogar des gemeinfreien 

Bauern sich ungleich höher belief; indessen steht doch 
keineswegs fest, dass jene 15 Mark als das Wergeld des 

Vogtes zu betrachten sind. Nach einer anderen Stelle soll 

man einen erschlagenen höldr mit 18 Mark "lögeyris" ver-
gelten (gjalda), 1) während doch schon die nir ihn zu ent-
richtendpn "baugar" nach einer anderen Angabe 19,2) und 

nach einer dritten ＱＲＱＯｾ＠ Mark betragen sollen, S) welche 
letzteren überdiess ,,12 -alna eyris" sind, also sich auf 

25. Mark lögeyris berechnen; da sich die Wergelder der 

verschiedenen Volksclassen in derselben 'Veise abstufen wie 
deren Bussen, 4) würden sich die Beträo-e der bauO"ar für 
den gemeinfreien Bauern nur halb so hoch ｳｴ･ｬｬ･ｾ＠ also 

imm.erhin noch etwas niedriger als die für den V ｾｧｴ＠ zu 

entnchtende Zahlung, wenn man die für diesen angesetzten 

15 Mark auf die baugar be:tiehen will, wie diess die erste 
tler auf den höldr bezüglichen Stellen nahe legen könnte. 
Aber noch ein ganz anderer und besserer Ausweo- dürfte 
offen stehen, Wir werden uns daran erinnern dürfen dass 

der norwegische König nicht nur für jeden o-etödteten 

Unterthan ein "I>egngildi" von 40 Mark, sondern
o 

iiberdiess 

noch für jeden getödteten Gefolgsmann "huskarlsgjöld" im 
Betrage von einer Mark Goldes oder 8 Mark Silbers bezo'J' 5) 
welche hinwiderum ziemlich genau 15 Mark lögeyris °be_ 
trugen, und dass der Betrag von 15 Mark ebensowohl wie 

der von,40 Mark sehr ?äufig als Friedensgeld an den König 
zu entnchten kam; dIe Vermuthung liecl nahe d ' 
fu"r d' T"d d 0' ass Jene 

le 0 tung es Vogtes zu erlegenden 15 Mark über-

1) GJ>L., § 180. 
2) ebenda, § 218. 
3) e ben da, § 243. 
4) ebenrra, § 180; .218. 
5) K 0 nun g s s k., § 26, S. 58. 

r 
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haupt nicht als eine 'Vergeldszahlung, sondern als eine den 
hilskarlsgjöld entsprechende, unabhängig vom Wergelde an 
den König zu entrichtende Leistung aufzufassen 8eien. I) 

Nach allem Dem würde sich also unser Ergebnisi': für die 

GI>L. dabin stellen, dass der Vogt des Königs des Wer-

geldes genoss, welches ihm seiner Geburt nach zukam, wo-

neben aber filr seine Tödtung dem Könige ausser dem ge-
wöhnlichen I>egngildi noch 15 Mark zu erlegen waren; dass 

er ferner VOll Amtswegen auch eine höhere Busse zu be-

ziehen hatte, deren Betrag sich jedoch nicht feststellen 

lässt. .tEulich stand die Sache aber auch nach den Frl> L. 2) 

Nach ihnen steht die Acht darauf, wenn man einen Vogt 

des Königs in der Kirche, am Ding oder bei einer fest-

lichen Zusammenkunft verwnndet oder erschlägt, wogegen 

mall, wenn die That an irgend einem anueren Orte be-

gangen war, für dessen Tödtung 15 Mark und für dessen 
VerwundunO" das halbe Recht eines höldr, also, da das Recht o 

dieses letzteren 3 Mark betrug, 3) 12 aurar zu bezahlen hatte; 

derselbe Unterschied sollte übrigens auch für alle anderen 

Leute crelten indem sie alle in der Kirche, am Diu!! und ° , " 
bei Festversammlungen gleich heilig sind, wogegen deren 
anderswo erfolcrte Verletzuncr nicht znr Acht fiihrt. Damit o .,.., 

ist also zunächst die Vermuthung bestätigt, dass unter der 

ｵｴｬ･ｧｾ＠ in diesem Zusammenhange die durch kein Sühngeld 
abzukaufende Acht verstanden werden wolle; weiterhin ist 

aber auch die für die Tödtullg des königliches Vogtes zu 

1) Ganz analog bestimmt Ö G L., J) r a pa b. 14, dasR für den bryti 
oder sonstigen Dienstmann der König, Herzog, Jarl, Bischof, Lagmann 
oder Bauer eine bestimmte llukkabot beziehen solle, neben dem Wer-
gelde, welches Jenen von Geburtswegen gebühre, und dass diese beim 
Könige 40 ｾｲ｡ｲｫ＠ betragen solle, während sie bis auf Birghir jarl nur 
12 Mark betragen hatte. 

2) FrH., IV, § 57-59. 

3) eben da, X, § 34, 
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entrichtende ｚｾｨｬｵｮｧ＠ auf dieselbe Summe gesetzt wie in 

den GpL., wobei sich von selb.;t versteht, dass auch hier 

wider in dieser Summe nicht das 'Vercreld des Vocrte<;: o 0 '., 

sondern eine neben diesem stehende Zahlung an den 

König zu erkennen ist. Bedenken errecrt aber der Betracr 
o 'n 

der dem Vogte zugewiesenen Busse_ Nachdem nämlich diese 

Busse wie bemerkt auf die Hälfte der dem höldr zukommen-

den gesetzt worden war, wird weiter bestimmt, dass die 

Busse bei den Vögten anderer Herrn mit Ausname des Erz-

bischofes gegenUber der Busse des königlichen Vogtes in 

eben dem Verhältnisse fallen solle, in welchem das Recht 

ihres Herrn gegenüber dem Hechte des Könicrs falle zu-

gleich aber auch bemerkt, dass dem VOf,rte eles Bischofes 
das Recht zukomme, zu dem er geboren sei, und das er zur 
Zeit seines Dienstantrittes gehabt habe. Da ist nnn zu-

näch5t die zu Gunsten des Erzbischofes und seines Vogtes 
gemachte .\.usname daraus zu erktiren, dass dieser dem 
Könige und dem königlichen Vogte gleich gehalten werden 

wollte, was freilich mit der an einer anderen Stelle durch-
geführten Abstufung der Bnssen nicht vimig stimmt,l) aber 

ｶｯＱｉｫｯｾｭ･ｮ｟＠ dem Geiste der Zeit entspricht, in welcher K. 
Magnus Erllllgsson und Erzbischof Eysteinn gemeinsam das 

Recht. von Drontheim revidirten. \Veiterhin sprechen aber 

n::h:fache Stellen lJezüglich der Abstufung der Bussen des 
KOlllgS, J arIs, Landherrn , hölds die Regel aus, dass die-
selben nach dem ｍ｡ｳｾｳｴ｡｢･＠ von 3: 2 zu fallen haben t) 

oder ｾ￼ｨｲＮ･ｮ＠ doch diese Regel, wenn auch nicht immer g:nz 
ｦｾｬｧ･ｮ｣ｨ｢ｧ＠ '. für einzelne Fälle durch, S) so dass also der 
"\ ogt des BIschofs oder Jarles 8, der des Landherl'n 51/3, 

1) Fr 1> L., XIII, § 15. 

2) e ben d a IV § 49· X § 34 .)- B' k 
.:> "" -0);); Jar R., III, § 161-62 . 

. ')) ebenda, X, § 41 u. 46; XIII, § V>; der Massstab von 2.1 
WIrd dagegen nur bei Friedensgeldern angewandt, IV, § 53. • 
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der der Mldr 3 5/9 aurar erhalten wUrde u. s. w. Damit 

ist jedoch unvereinbar, dass nach dem weiteren Verlaufe 

ｵｮｾ･ｲ･ｲ＠ Stelle des Bischofs Vogt die Busse erhalten soll, zu 

der er geboren ist, so dass er also, wenn er ein höldr war, 

3 Mark, wenn ein gemeiner Bauer, 2 Mark zu beziehen 

gehabt hätte, also ><ogar im letzteren Falle noch einen 

höheren Betrag als der dem Vogte des Königs oder Erz-
bischofes zugewiesene. Noch bedenklicher wird dieser vVider-

spruch, wenn man erwägt, dass K. Hakon gamli in seiner 

Einleitung zu den FrpL. ganz allgemein ausspricht, jeder 

arma5r solle das Recht nemen, das ihm nach seiner Geburt 

zukomme, 1) so dass also hier auch yon dem Vogte des 

Königs gesagt ist, was oort nur von dem Vogte des Bischofs. 

Durch die Anname eines Conflictes zwischen älterem und 

lleuerem Rechte wird man den Widerspruch nicht erklären 

können; wohl aber dürfte es gelingen ibn durch den Nach-
weis zu beseitigen, dass die sich scheinbar widersprechenden 

Sätze sich einfach ergänzen, und somit recht wohl nehen 

einander bestehen können. ｾｉｧｬｩ｣ｨ･ｲｷ･ｩｳ･＠ handelt es sich 

nämlich bei den Bestimmungen des § 57 über die besondere 

Busse der armenn in ünlicher 'V eise um eine weitere Zahl-

ung, welche ihnen nehen der von Geburts wegen ihnen ge-
bührenden ｂｵｾｳ･＠ um ihres Amtes willen zukommen sollte, 

wie ja auch bei ihrer Tödtung neben dem angehorenen 

Wergelde und dem :pegngildi noch ein weiterer Betrag von 

15 ｾｉ｡ｲｫ＠ an ihren königlichen Herrn zu entrichten kam; 
K. lIakon hätte dann in seiner Einleitung eben nur die 

ancreborene Busse, unser § 57 aber umgekehrt nur die durch 
o . 

das Amt bedingte Znbusse einseitig in's Auge gefasst, wäh-
rend die Vorschrift des § Ｕｾ＠ über den Vogt des Bischofes' 

sich sehr einfach folgendermassen erklären wiirde. Das 

ganze Herrschaftsgebiet der Frostul>lngslög gehörte zu der 

1) e ben da, Ein 1 e i tun g, § 24. 
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o 'n 
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selben nach dem ｍ｡ｳｾｳｴ｡｢･＠ von 3: 2 zu fallen haben t) 
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1) Fr 1> L., XIII, § 15. 

2) e ben d a IV § 49· X § 34 .)- B' k 
.:> "" -0);); Jar R., III, § 161-62 . 

. ')) ebenda, X, § 41 u. 46; XIII, § V>; der Massstab von 2.1 
WIrd dagegen nur bei Friedensgeldern angewandt, IV, § 53. • 

j 
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dem Erzbischofe unmittelbar unterstehenden Diöcese ｎｩｾ｡ｲＶｳ＠

und neben dem Erzbischofe konnten demnach in diesem 

Gebiete nur fremde Bischöfe vorkommen, die aber allerdings 

recht wohl im Drontheimischen Besitzungen und somit auch 

eigene Vögte haben konnten j ein derartiger Vogt mochte 

aber im Drontheimischen, also ausserhalb der Diöcese seines 

Herrn, nicht als öffentlicher Diener betrachtet, und darum 

auf daR Recht seiner Geburt beschränkt worden sein, ohne 

dass ihm jene weitere Zubusse verwilligt worden wäre, die 

sonst an das Amt geknüpft war. Ganz ohne Bedenken ist 

a!lerdings auch dieser Deutungsversuch nicht j indessen lassen 

sICh doch noch zwei Umstände zu Gunsten desselben an-
ｾ￼ｨｲ･ｮＮ＠ Einmalnümlich werden wie in den ｇｾｌＮＱＩ＠ so auch 

m den ｆｲｾｌＮ＠ zwei Classen von Unfreien unterschieden, und 

zwar ＮＬｺ￤ｨｬｾｮ＠ hier wie dort der bryti und ｾＮｩＶｮｮＬ＠ daun von 
den ｾｫｬ｡ｶｭｮ･ｮ＠ die seta und die deiO'J'a zu der höheren 
Cl . . 0 , 

asse j hIer WIe dort nimmt ferner der höldr für den Un-
freien der höheren Classe eine Busse von 3 aurar. Nun hat 

｢･ｲ･ｾｴｾ＠ Ｎ､･ｾ＠ alte PalI VidaJin die Bedeutung des Wortes 
brytI rIchtIg festgestellt. S) Das Zeitwort brytja, eine Neben-
form von brj6ta, bezeichnet das Zertheilen und Kleinlllachen 
zumal auch von Fleisch, Fisch und anderen Lebensmitteln' 

und als bryti wird hiernach derjenige Bedienstete ｢･ｺ･ｩ｣ｨｾ＠
ｬｬ･ｴｾ＠ welchem das Austheilen der Kost unter die Dienstboten 
ob hegt j auf Islarid wird von hier aus dI'e b t' f" 

" '. " ry .Ian YrIr 
1.0 menn zu den DIenstleIstungen gerechnet, für welche 
eme besondere Lohntaxe besteht 4) und oft ge b h '. , nug esprec en 
dIe GeschIChtswerke der Insel den brytl' al . 

semen an ge-

1) G ｾ＠ L., § 198; vgl. auch § 71. 

2) FrH., XI. § 21. 

3) Skyringar yfir fornyr!Ti lögbo'kal' " . 
... em·ar, er Jönsbök kallast, S. 98-99. 

4) Kgsbk, § 78, S. 129; Kanpab., ca]! .. 5:'3, ｾＮ＠ 466. 

,) .. Ｎｾ＠f 
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sehenen Hausbediensteten. In der ｎｪｾｬ｡＠ z. B. wird ein 

"bryt.i NjaIR" erwiihllt, 1) in einer anderen Sage aber von 

einem gewissen porhallr erzählt, dass er bei ｲｾｪｲｦｫｲ＠ rauM in 

Grünland geclient habe als Ｂｶ･ｩｩｭ｡ｾｬＧ＠ bans um Slllllrum, en 

bryti um vetrum j" I) wider anderwärts wird ein l>ol'ariun 

bryti des porgils orrabeinsf6stri genannt, welcher an einer 

anderen Stelle derselben Quelle als Ｂｲ｡ｾｳｭ｡ｾｲ＠ hans" be-
zeichnet wird, S) und zumal auch auf dem bischöflichen Hofe 

zu H6lar finden wir widerholt einen bryti genannt,4) allen-

falls neben der ｲ｡ｾｳｫｯｮ｡Ｌ＠ 5) nnter Umständen aber auch VOll 

dem ｲ｡ｾｳｭ｡ｾｲ＠ ｵｮｴ･ｲｳ｣ｨｩ･､･ｮＬｾＩ＠ also in der Stellung emes 

Verwalters, oder anf grösseren Höfen allenfalls auch emes 

Unterverwalters. Eine ganz entsprechende Stellung muss 

der bryti auch in Norwegen gehabt haben, wo ihn' noch 

das gemeine Landrecht als den vornemsten unter den Haus-

dienern kennt,7) und wo auch wohl einmal der "verkhus-

bryti" als der nächste Untergebene des königlichen Vogtes 
erwähnt wird j 8) ja noch in Urkunden des 14. Jahrhunderts 

wfrd hier von dem bryti des Königs, 9) geistlicher Stift,-

ungen,10) eines Priesters, 11) oder irgendwelcher Pl'ivat-

1) Nj ala, cap. 130, S. 201. 
2) porfinns s. karlsefnis, cap. 7, S. 408. 
3) .I<'löaman na s, cap. 23, S. 144, u. cap. 24, S. 147 vgl. mit 

cap. 20, S. 141. 
4) J0l18 bps. s. Gunnlaugs, cap. :37, S.247; Gultmun<lar ｢ｰｾＮ＠

s., cap. 44, S. 477. 

5) Laurentins bps s., cap. 45, S. 848. 
6) ebenda, cap. 38, S. 839. 
7) Landslög, Laudsleigub., § 54. 
8) FrpL., IV, § 10. 
9) Diplom. norveg. I, nr.453, S. 3:38 ｾ｡Ｎ＠ 1:378); wohl auch 

11, nr. 193, S. 164 (13:32). 
10) ebenda, III, nr. 110, S. 107 (1317). 
11) ebenela, IX, nr. 114, S. 1:31 (13:.\8): 

, , 
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personen 1
) gesprochen, während andererseits auch schon in 

einem Eddaliede' gesagt wird: "Beiti {>at mmlti, bryti var 

hanll Atla." 2) Aus dem bryti heraus hat sich nun augen-

scheinlich der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ entwickelt, indem im Dienste grässerer 

Herrn der letztere als Oberverwalter von dem ersteren als 
Unter verwalter sich abzweigte, während geringeren Herrn 

nach wie vor ein einziger Verwalter genügte, und weist 

hierauf sehr deutlich die Thatsache hin, dass in D:inemark 

der konungs brytim genau dieselbe Stellung einnam, welche 

in Norwegen dem armanne k01l11ngs zukam, sodass isländisch-
norwegische Quellen, wie schon bemerkt, S) unbedenklich den 

letzteren Titel auch für den entsprechenden dänischen Be-

amten verwenden konnten. Da wird nun bedeutsam, dass 

aie Busse, welche der höldr fiir die Verletzung seines bryti 
nimmt (3 aurar), ziemlich genau mit derjenigen zusammen-

fällt, welche sich von der dem königlichen Vogte gebühren-
den Amtsbusse ab für den Vogt eines höldr berechnet 
(3 5

;9 aurar); man wird nach dem in anderen Fällen einge-
haltenen Verfahren vermuthen diirfen, dass auch in diesem 

Falle das Recht sich nicht gen au an das Ergebniss der 
llechnung gehalten, vielmehr die Ziffer abgerundet haben 
werde, und dass somit der freie ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ genau denselben 
Betrag neben seiner Geburtsbusse als Amtsbusse bezogen 
habe, welche für den unfreien bryti der Herr seinerseits 
zu beziehen gehabt bätte. Zweitens aber sehen wir zwischen 
der amtlichen Stellung des armanns und seiner Stellung als 
Privatmann auch noch in einer anderen Richtung ganz 
scharf unterschieden. Es wird nämlich bestimmt, 4) dass 
derjenige, welcher sich gegen den König verfehlt, stets von 

1) ebenda, I1, nr. 85, S. 74 (1:307). 
2) A tlamal, 61. 

3) siehe oben, S. 72. 

4) Fr H., X, § 33. 
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d 
.' !.rlnanne eiu<reklagt werlIen solle, in dessen 

eJl1Jen}O"en «" . 
A t berirk er (reseSRen ist, wogegen die Klage wrgen elller 

1ll s,. e s"elbst zu<refii.aten Verletzung immer uem Ver-
dem armann .' n' n • 1 

t 11 t zusteht welchem Bezirke der SchuldIge auc 1 
letz en 8e )S, " • . t 

. ... ". thnt umrrekehrt der annaur SC111ersel S 
anaehoren moge, '" . ' 
'", d U ht so soll die Klaae aegen Ihn ganz m 
Jeman en nrec , ' '" "'.. . 1 
derselben \Veise durchgeführt wenlell, . WIe SIe gegen !C( en 

B durcbzufiihren wäre. DIe strenge ScheHlung 
anderen auern" . . V t 1 
also der öffentlichen und der Pnvatpcrsou ｾＱＱｬ＠ og e .( es 

K 
.. , . 't l' ｬｾ･｣ｨｴｳ｢ｵ｣ｨ･＠ O"eläufiO" und erlClJet nach Ihm anlas I;, (t:m l ",,,, . d 11 

ｾ＠ .' E" h "nkullO" als jedes Dehct esse Je1l nur lllsowmt ewe lUSC ra 0' • 11. 
. 'h 1 Privatperson beO"angen selll so , Immer nur von I m a s '" 

. d loch nur folaerichti f1 , wenn dem Vogte da 1st es enn ( 0 0 h 
B . d' 'hm von GeburtsweO"en zukommt, aue 

neben der u::<se, le 1 "'. tl' 1. 

h · e'ter'e beiaeleat wird, welche selller am IC lell 
noc ellle w 1 '" '" 

Stellung Rechnung trägt. 

Ueber das Verhältniss der urmenn zu ihrem Die.mt-

1 ll"ch gewähren uns die Quellen nur sehr germge 
flCrrn eU( 1 d klO h b hen' 
A. fkFruncr Niraends wird dasselbe aus rüc IC esproc , 

di: ａＺｨ｡ｬｴｾｾｵｮｫｾ＠ aber, welche uns zu.fälli.g ｧｾｾｯＮｴ･ｮ＠ ｷｾｲ､･ｮｾ＠
. d llzu dürftiO" als dass sich auf SIe e111 volhg gesIcher 

sm Sahl b o..'nden Hesse Es wurde bereits gelegent-
ter c uss egru· . L d 
1· h "h t da's des KöniO"s Voat ebensogut WIe der an-IC erwa n,;, ",,,, d 

h . . 1 h ben konnte 1) also elen Gebrauch un err seme velZ a a, .. 

G S l'hm verliehener könifflicher Grundstücke oeler Guter; 
"enus o. GI' 

dass ibm ferner, ｷ･ｮｩｧｳｴ･ｾｳ＠ im BereIche des u apmge:, 

eine bestimmt begrenzte Befreiung von der ｈｾ･ｲｬ｡ｳｴ＠ zukam, ｾ＠
welche ebenfalls nnter elen Gesichtspunkt emer ｂ･ｬ＿ｨｮｵｾＢＬ＠
für seine Dien:::tleistung gestellt werden kann. Em ＬＬｾｲＭ

"" d h V oO"thof wird überdiess gelegentlich manns garur, .. '" 

1) siebe oben, S. 112, Anm. 4. 
2) siehe oben, S. 111-12. 
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personen 1
) gesprochen, während andererseits auch schon in 

einem Eddaliede' gesagt wird: "Beiti {>at mmlti, bryti var 

hanll Atla." 2) Aus dem bryti heraus hat sich nun augen-

scheinlich der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ entwickelt, indem im Dienste grässerer 

Herrn der letztere als Oberverwalter von dem ersteren als 
Unter verwalter sich abzweigte, während geringeren Herrn 

nach wie vor ein einziger Verwalter genügte, und weist 

hierauf sehr deutlich die Thatsache hin, dass in D:inemark 

der konungs brytim genau dieselbe Stellung einnam, welche 

in Norwegen dem armanne k01l11ngs zukam, sodass isländisch-
norwegische Quellen, wie schon bemerkt, S) unbedenklich den 

letzteren Titel auch für den entsprechenden dänischen Be-

amten verwenden konnten. Da wird nun bedeutsam, dass 

aie Busse, welche der höldr fiir die Verletzung seines bryti 
nimmt (3 aurar), ziemlich genau mit derjenigen zusammen-

fällt, welche sich von der dem königlichen Vogte gebühren-
den Amtsbusse ab für den Vogt eines höldr berechnet 
(3 5

;9 aurar); man wird nach dem in anderen Fällen einge-
haltenen Verfahren vermuthen diirfen, dass auch in diesem 

Falle das Recht sich nicht gen au an das Ergebniss der 
llechnung gehalten, vielmehr die Ziffer abgerundet haben 
werde, und dass somit der freie ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ genau denselben 
Betrag neben seiner Geburtsbusse als Amtsbusse bezogen 
habe, welche für den unfreien bryti der Herr seinerseits 
zu beziehen gehabt bätte. Zweitens aber sehen wir zwischen 
der amtlichen Stellung des armanns und seiner Stellung als 
Privatmann auch noch in einer anderen Richtung ganz 
scharf unterschieden. Es wird nämlich bestimmt, 4) dass 
derjenige, welcher sich gegen den König verfehlt, stets von 

1) ebenda, I1, nr. 85, S. 74 (1:307). 
2) A tlamal, 61. 

3) siehe oben, S. 72. 

4) Fr H., X, § 33. 

, 

iJ
:' 

Ｎｾ＠ . 

I 
• 
I 
! 

j 

llIoul'er: Die (Innenn ｬＱ･Ｌｾ＠ nltn()n("egischcn Rechtes. 127 

d 
.' !.rlnanne eiu<reklagt werlIen solle, in dessen 

eJl1Jen}O"en «" . 
A t berirk er (reseSRen ist, wogegen die Klage wrgen elller 

1ll s,. e s"elbst zu<refii.aten Verletzung immer uem Ver-
dem armann .' n' n • 1 

t 11 t zusteht welchem Bezirke der SchuldIge auc 1 
letz en 8e )S, " • . t 

. ... ". thnt umrrekehrt der annaur SC111ersel S 
anaehoren moge, '" . ' 
'", d U ht so soll die Klaae aegen Ihn ganz m 
Jeman en nrec , ' '" "'.. . 1 
derselben \Veise durchgeführt wenlell, . WIe SIe gegen !C( en 

B durcbzufiihren wäre. DIe strenge ScheHlung 
anderen auern" . . V t 1 
also der öffentlichen und der Pnvatpcrsou ｾＱＱｬ＠ og e .( es 

K 
.. , . 't l' ｬｾ･｣ｨｴｳ｢ｵ｣ｨ･＠ O"eläufiO" und erlClJet nach Ihm anlas I;, (t:m l ",,,, . d 11 

ｾ＠ .' E" h "nkullO" als jedes Dehct esse Je1l nur lllsowmt ewe lUSC ra 0' • 11. 
. 'h 1 Privatperson beO"angen selll so , Immer nur von I m a s '" 

. d loch nur folaerichti f1 , wenn dem Vogte da 1st es enn ( 0 0 h 
B . d' 'hm von GeburtsweO"en zukommt, aue 

neben der u::<se, le 1 "'. tl' 1. 

h · e'ter'e beiaeleat wird, welche selller am IC lell 
noc ellle w 1 '" '" 

Stellung Rechnung trägt. 

Ueber das Verhältniss der urmenn zu ihrem Die.mt-

1 ll"ch gewähren uns die Quellen nur sehr germge 
flCrrn eU( 1 d klO h b hen' 
A. fkFruncr Niraends wird dasselbe aus rüc IC esproc , 

di: ａＺｨ｡ｬｴｾｾｵｮｫｾ＠ aber, welche uns zu.fälli.g ｧｾｾｯＮｴ･ｮ＠ ｷｾｲ､･ｮｾ＠
. d llzu dürftiO" als dass sich auf SIe e111 volhg gesIcher 

sm Sahl b o..'nden Hesse Es wurde bereits gelegent-
ter c uss egru· . L d 
1· h "h t da's des KöniO"s Voat ebensogut WIe der an-IC erwa n,;, ",,,, d 

h . . 1 h ben konnte 1) also elen Gebrauch un err seme velZ a a, .. 

G S l'hm verliehener könifflicher Grundstücke oeler Guter; 
"enus o. GI' 

dass ibm ferner, ｷ･ｮｩｧｳｴ･ｾｳ＠ im BereIche des u apmge:, 

eine bestimmt begrenzte Befreiung von der ｈｾ･ｲｬ｡ｳｴ＠ zukam, ｾ＠
welche ebenfalls nnter elen Gesichtspunkt emer ｂ･ｬ＿ｨｮｵｾＢＬ＠
für seine Dien:::tleistung gestellt werden kann. Em ＬＬｾｲＭ

"" d h V oO"thof wird überdiess gelegentlich manns garur, .. '" 

1) siebe oben, S. 112, Anm. 4. 
2) siehe oben, S. 111-12. 



128 Sitz/mg der philos.-philol. Cl asse rOll! 1. Februar 1879. 

erwähnt, 1) worunter doch wohl nur ein Königshof verstanden 

werden kann, welcher dem Vogte des Königs als Amts-
wohnung eingeräumt war, und auch in den Geschiehtsquellen 

finden wir die königlichen Vögte l't'gelmässig auf grösseren 

Königshöfen sitzend j welches Recht aber der Vogt an einem 

solchen Hofe hatte, ist weder aus den geschichtlichen noch 

ans den Rechtsquellen ersichtlich. Vielleicht lässt sich in-

dessen durch die Vergleichung des dänischen Rechtes zn 

einigermassen gesicherten Ergebnissen gelangen. Nach diesem 

spielt der konungs brytjre oder rerchibiskops brytjre, wie 

bemerkt, ganz dieselbe Rolle wie der arma5r kOllllUgS und 

der arma5r erkibiskups im· norwegischen Rechte; Andreas 

Sunesen übersetzt die Bezeichnung durch "exactor vel vil-

licus regis vel episcopi," 2) also durch zwei Ausdrücke, von 

denen der eine den Gutsverwaltel', der andere den Eintreiber 

von Geldern bezeichnet, und auch in den übrigen Quellen 

tritt dieselbe Doppelstellung dieses Bediensteten klar und 

bestimmt hervor. Nun hat H. ·M. Velschow,' dessen eIll-

schlägige Abhandlung noch immer das Beste ist, was man 
über den Gegenstand besitzt, S) bereits nachgewieRen, dass 

､ｩｾ＠ Bezeichnung als bryti 111 Dänemark schon frühzeitig 

1) Fr{lL. X, § 9. 

2) vgI. z. B. Andr. SUDonis, 109, mit Skaane L., 162. 
3) De villicis secundum antiquas leges patriaa aliaque monumellta 

bistorica (1827); erheblicb umgearbeitet unter dem Titel: Om lJryderne, 
en egen Classe af den danske Bondestand i Middelalderen, in der Hiator-
iak Tidsskrift, I) S. 112-47 (1840). Von älteren Schriften sind etwa 
noch Ko fo dAn c h er's Erörterungen über die Bryder, und Sc h lege l's 
Bemerkungen zu denselben in des Ersteren Samlede Skrifter, II, S. 531 
-49 (1808, resp. Lovbistorie, I, S. 514-21, 1769) anzuführen, von 
neueren aber N. M. Petersen, Bonde, Bryde og Adel, in den Annaler 
for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1847, S. 228-3'27 (hieher zumal 
S. 262-73); Job. Steenstrup, Studier over K. Valdemars Jordebog, 
S. 68--79, und 373-77 (1873-74); Schlyter's Glossar zu Bd. IX 
seines Corpus juria Sueo-Gotorum antiqui (1859). 
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nimmt, welche sonst der rensma er B' ､･ｾ＠ des Jarles, 
pflegt j daneben aber werden auch I Y "h t 

d d einzelnen Bauern erwa n , 
Bischofs, Lagmannes un es h' elen ührigen 
und die letzteren wenigstens treten ｾｵ｣Ｎ＠ Jn" k· 't 
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[18,\).1 Philos.-phil.-Ilist. Cl. 1.1 
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ihren Bauern in Gütergemeinschaft stehend, 1) sodass sich 

wohl annemen lässt, dass auch in den Norwegen nächstge-

lt>genen Theilen Schwedens die Stellung der konongs brytjar 

in pecuniiirer Beziehung änlich wie in Dänemark geordnet 

war. Der Schluss auf eine änliche Ordnung der Verhält-

nisse der armenn komlngs in Norwegen selbst liegt hier-

nach nahe genug, und es fehlt auch nicht an einzelneu 

Stützpunkten für denselben in den norwegischen Quellen 

selbst. ,Venn z. B. eine oben schon besprochene SteHe der 
ｇｰｌＮｾＩ＠ denjenigen als Dieb behandelt wissen will, der Land 

vom armanne kauft, falls der Kauf nicht am Ding abge-

schlossen wurde, oder wenn eine andere 3) für den Unfreien, 

welcher auf einem Königshofe dient, die Busse nach dem 

Rechte des armanns, nicht des Königs selbst bemessen wissen 

will, so stimmt Beides vortrefflich zu der Anname, dass der 

armaÖr konungs zwar nicht der Eigenthümer des ibm zu-

gewiesenen Königshofes, aber doch in einer Stellung zu 

diesem gewesen sei, die ibn als dessen Besitzer erscheinen 
liess; ja vielleicht lässt sich sogar der Umstand, dass mehr-

fach die vom königlichen Vogte zu entrichtende Busse un-
getheilt den Bauern, und nicht wie die vom Landberrn Im 

entrichtende Busse halb diesen, hilb dem Könige zugewiesen 
wird, 4) darauf zurückführen, dass der Vogt an den dem 

Könige zufallenden Geldstrafen selber wider einen Antheil 

hatte, soweit nicbt etwa für bestimmte einzelne Fälle aus-

drücklich ein Anderes vorgeschrieben war. ,Vie dem aber 

auch sei, in dem Verhältniss des Vogtes zu dem Königs-

hofe, der ihm zugewiesen ist, werden wir nicht nur den 
Ausgangspunkt erkennen mii.ilsen, von welcbem aus dessen 

1) vgl. Sc h 1 Y te r, ｇｉｯｾｾ｡ｲＮ＠
2) G I:>L., § 21;4. 
ＺｾＩ＠ ebenda. ｾ＠ 198. 
4) siehe oben, S. 115-16. 
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FunctlOn er arm •. d' . ;'tere Zeit wesent-

. Ｎｾ＠ .. I" h ist aber fur lese spa 
KömgshOle nam lC , . 1 b .' h die AbHjhnung .,. F m we c er SIC 
lieh nur noch ule orm 'd' llzieht und es konnte 

Cl I;.:taats lenern vo , 
dieser asse von Ｎｾ＠ k n da.Qs Beamte, welche 

h f ta wohl vor omme, -
demnac or n ganz W' k -kre;" batten bald als 

d· -tI" hen u UDO'" .. ｾ＠ , 
ganz denselben len::. IC 1 Id 0 • 'ht J' e nachdem sie 

b . h waren Ja lllC , 
Ilrmenn zu ezelC nen , kteri..,ti<.:chen 'V eise 
nämlich in der für jene ･ｲｳｾ･ｲ･ｮ＠ chara v

r 

- - rlf'r nicht. 
das Entgeld für ihre DienstleIstungen bezogen, °X' d 

. h 1 au eh dass der ... ame er 
Von hier aus erklärt SIe (enn b h 'd t" • 1) ohne völlig 

'I'tt d 13 Ja r un er s a • Ilrmenn von der ..1 I e es .. ' h ··d doch in 
.1 ｔｾ＠ k den zu Vf'rsc Wlll cn, aus den Gesetzen ouer ur rnn : . Be' h "'I'n 

'. t wird mdem zelC nUD"". 
diesen ungleIch seltener genaDn '. n wird nämlich 
allgemeinerer Art an dessen Stelle treten, ｭｾ＠ dar- da 
nicht, wie ｾｵｮ｣ｨ＠ gethan hat,2) annemen durfen, :", , 

1) siehe ob€n, S. 111. 
F ｊ ｬｾ＠ H' t " ir, I, S. llfj. Ｒｾ｜＠ Ud ｄＨｬｲｓｾ･＠ u .. s lö ·lJr,:, 9. 
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ihren Bauern in Gütergemeinschaft stehend, 1) sodass sich 
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ＺｾＩ＠ ebenda. ｾ＠ 198. 
4) siehe oben, S. 115-16. 

i J 

1)/'e (i/'IIICI/ll dC8 1l1tMf/rCf/ischcn llcchtcH. 
ＢｾｲＨｵＨｲ｣ｲ＠ : 

BI 

d ' ·tl' he Stell unO' sich entwickelt hat, sondern 
nmte lens JC 0 b I h 

gesal . 1 1\1 ente zu suchen ha en, we c e 
h . ·ten::; emes ( er om , 

auC wemgks
t 

.' t'. hen Unterschied zwischen den Vögten 
d cbara ' ens ISC A h' 
en ..' 0' Beamten des Königs begründeten. uc III 

und den ub.floen I I die staatlichen Functionen des Vogtes 
. Zeit Jll we c ler . I 't 

eIDer . ' 0' des Grundbesitzes der Krone Jerel S 

über dIe Verwaltuno 1 e hatte und in welcher 
h· d d'e Oberham gewonn n, .' 

entsc le en J "b . Beoamten des Königs zlemhch 
I d' eden u ngen " 

demzufo ｾ･＠ les. S't t eten auch gleich diesen aus den 
gleicbartIg an dIe . eh 

1 
er;, . 'n und zu den ＢｨＨＩｾｩｮｧＮｩ｡ｲｈ＠

St" den SIC erganze h 
besseren ,an.. werden 1) auch in dieser Zeit noc 
des Landes gezahlt f K" . ｾｨｦ･ｮ＠ deren Verwaltung ihnen 
't, die lirmenn au omg--, . h . 't 

SI zen N t nrfen sie bezle en, sowel 
"b t O'en ist, und deren .l u zu 0 , I 'h 
u er ra", .' 1 ,4 ufgezehrt werden, "\\ e c e 

1 h . ht durch dIe "velz ur a . L d 
so c e ll1C l' h'h Rundreisen 1m an e 

K'· . geleO'ent le 1 rer ｾ＠
sie den orugen 0 •• l' h der Hauptinhalt der 

1 b b Was ursprung IC 
zu ba ten a en. , die Verwaltung der 

. d ' enn gewesen "\\ ar • 
FunctlOn er arm •. d' . ;'tere Zeit wesent-

. Ｎｾ＠ .. I" h ist aber fur lese spa 
KömgshOle nam lC , . 1 b .' h die AbHjhnung .,. F m we c er SIC 
lieh nur noch ule orm 'd' llzieht und es konnte 

Cl I;.:taats lenern vo , 
dieser asse von Ｎｾ＠ k n da.Qs Beamte, welche 

h f ta wohl vor omme, -
demnac or n ganz W' k -kre;" batten bald als 

d· -tI" hen u UDO'" .. ｾ＠ , 
ganz denselben len::. IC 1 Id 0 • 'ht J' e nachdem sie 

b . h waren Ja lllC , 
Ilrmenn zu ezelC nen , kteri..,ti<.:chen 'V eise 
nämlich in der für jene ･ｲｳｾ･ｲ･ｮ＠ chara v

r 

- - rlf'r nicht. 
das Entgeld für ihre DienstleIstungen bezogen, °X' d 

. h 1 au eh dass der ... ame er 
Von hier aus erklärt SIe (enn b h 'd t" • 1) ohne völlig 

'I'tt d 13 Ja r un er s a • Ilrmenn von der ..1 I e es .. ' h ··d doch in 
.1 ｔｾ＠ k den zu Vf'rsc Wlll cn, aus den Gesetzen ouer ur rnn : . Be' h "'I'n 

'. t wird mdem zelC nUD"". 
diesen ungleIch seltener genaDn '. n wird nämlich 
allgemeinerer Art an dessen Stelle treten, ｭｾ＠ dar- da 
nicht, wie ｾｵｮ｣ｨ＠ gethan hat,2) annemen durfen, :", , 

1) siehe ob€n, S. 111. 
F ｊ ｬｾ＠ H' t " ir, I, S. llfj. Ｒｾ｜＠ Ud ｄＨｬｲｓｾ･＠ u .. s lö ·lJr,:, 9. 



---

132 Sit;:lIl1if der phi{ol!.-philol. Clll8se /'0111 1, Fcbl'll((1' 187[J. 

WO in den späteren Quellen ltrlllenn noch genannt werden, 

"nnr die Benenn ung aus der älteren Gesetzgebung beibe-
haltell ist, während eigentlich die Syselmänner gemeint 
sind," sondern vielmehr zu vermuthen haben, dass man 

zwal' der Regel nach Bezcichnungen vorzog, welche nur 

auf den Dienst hin ｷｩ･ｾ･ｮＬ＠ und dafür die Art, wie dieser 

gelohnt wurdc, dahingestellt sein liesscn, aber doch ebenso-

gut die älteren, auf diesen letzteren Punkt hindeutenden 

Ausdrücke da und dort gebrauchen oder stehen lassen 

konnte, ohne befürchten zu müssen, dass damit irgend-
welche Missverständnisse hervorgerufen werden könnten, 

Ich will zum Schlus::ie auf diesen Punkt noch etwas näher 
eingehen, ohne dabei indessen irgelldwie vollställdiges Ma-

terial bieten zu wollen, da derselbe ja über die diesel' Unter-
suchung gezogene Zeitgrenze hinausliegt. 

Von den beiden revidirten Christenrechten des K. l\Iagn-
UR lagabcetir hält das für Vikin bestimmte an zwei Stellen 
die Bezeichll ung bis 1. ups arm a ｾ＠ r fest, welche beide dem 

älteren Christenrechte dieser Landschaft entnolllmen sind j 1) 
an einer dritten Stelle dagegen, welche aus den Gulapings-
lög entlehnt ist, 2) liest man die \Yorte "byscup ･ｾ｡＠ hans 

ｵｭ｢ｯｾｳｭ｡ｾｲＧ｜＠ wo in der Vorlage "biscop ｲ･ｾ｡＠ hans rerend-
re1.e" steht, und so macht sich denn auch hier, wie dies 
bereits oben von anderen späteren Quellen nachgewiesen 
wurde,3) eine Beseitigung des ｡ｵｳｾ･ｲ＠ Uebung ge1.ommellen 
Ausdruckes erendre1.i bemerklich, wobei jedoch ?u beachten 

ist, dass an dessen Stelle nicht der Titel ｡ｲｭ｡ｾｲＬ＠ sondern 

ｵｬｬｬ｢ｯｾｳｭ｡ｾｲ＠ gesetzt wird. In dem nooeren Christellrechte 
des Gulapillgs ferner wird der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ biskups an drei Stellen 
erwähnt, von welchen zwei den älteren GpL, entnommen 

1) neuerer BPKrR., § 1 u, 27; vgl. BJ>L" I, § 11 u, 17. 
2) e bell da, § 22; vgl. G p L. § 24. 
3) siehe oben, S, 63-66. 

1··· 11 ､｣ｾ＠ U!liIOI'II'Clji.w:lICII Hechte.'. "'{alll'l'l': Jie (II'1I1CII . . . 133 

l ' 1· 'tt frei nach den FrpL. bearbeitet 1 1) "Iu'end {le (11 e . d 
sill( ,wa d' bemel'ken dass einerSeits an eil ' , t "1 le"8 zn , . , , 
ist j dabeI IS u )er ·d ' ｾ＠ fl"lr den erendreIn emge-'d St lIen er armaur 
ersten bel eu e d 'tt Ierselbe auch nicht aus der Vor-Ilt d an der 1'1 en ( . t d 
ste ,un 1b.t t" diO' aufgenommen -IS I, ass tl h t sondern se s s an 0 ' , 

lage en . e n , . d gefilhrten Stellen 2) fiir ar-d eits an zweI er an 
aber an erers. ｾ＠ ｾ＠ .. h findet welcher letztere ' V ' te umbousmaur SIC , 
ｭ｡ｾｲ＠ (he anan 't weil an einer weiteren, 

d bedeutsamer 1S , 

Umstan um so. ht. z eiO'enthümlichen Stelle '" Chrlstenrec e gan 0 I b 
dem Jungeren ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ b' ku ps" ebenfalls als so c er ,. mbousmaur eua IS B 
der "konungs u . h t !'lich also nicbt, die alte e-
aufgeführt wird,8) Man sc eU'

h 
ｾ＠ vor zu gebrauchen, 

, .'. Öl' biskups nac wIe 
zelcbnung arma h ältere Bezeichnung als 

d loch dessen noc 
währen man ( " I bt. aber man braucht da-d k· t'l zu mussen g au • 1 
eren 1'e lIgen , . S. f '''her nicht vorkommen( e b h die in <llesem mne 1 u . , ht 
ne en aue ｾ＠ d t t sie soweit man 111C ' h ｢ｯｾｳｭ｡ｵｲ＠ un se z . , 
Bezele nung um '" b "t.t Vorlagen sich be-

l· '1:'\:7 ,tf- 'sunO' der enu z en 
dnrch (Je n 01 aB 0 h' ieht datirte 

. t Vorliebe Auc eme, n , 
stimmen lässt, sogar ml, , ｨｾ＠ von den armenn biskups, ') 
Verordnung des K. Magnus sprlC ht . t von a1'menn breM 

' Landrec e 18 " 
und in dessen gememem d 5) . dem Cbristenrechte 

I b ' k "die Re e' In 
kOlllJ.ngs () { IS ups .., h' t' an einer den FrpL, 

. I J! J' b WIrd mc nur 
Erzbise lOH; ons a:r. .' dem armanne ge-
entlehnten Stelle 6) ｉｾＩ＠ em:,r W ･ｬｾ＠ ､ＺｾＺｩ＠ an den Vogt des 
sprochen, welche ZWeifeln la,sst, 0 " 1 ' h an 

1 B' h t denken seI, SOll( elll auc Königs oder (es Ise 0 s 'Zu Stellen geradezu 
einer Reihe anderer, ehendaher genommenen 

§ 1') S ':312' § 24, S, in\); § 31, 1) neuerer GI>IJ. Kl'R., I, -,.' 'u, 2,1, u. FrJlL" 111, 
S. 323, oder 1I, § 8, 20 u. 26; vgl, GI> L., § 11 
§ 12. Vgl. auch oben S. 66. . 

2) I § 24 Anm. 23, u. H, § 26. 
ｾＩ＠ J' § 3 'S. 308 unu besser II, § 3. 
'" ｾ＠ S 4>1(' 4) Norges gamle Love, 11, nr. I, . 'J. 

5) l>ingfb., § 2, S. 14. I II § 23. vgl. auch oben, 8.103, 
6) Jons KrR., § 21; vgl. FrJ! J., , " 

) 
J 
J 
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der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ biskups genannt. 1) Dao'eu'en wI'rd . o 0 an emet' 
anderen Ｎｓｴ･ｬｬｾ＠ des.selben Rechtsbuches, welche frei nach den 

FrpL. bearbeIt.et, Ist,2) ständig der ｵｭ｢ｯｾｳｭ｡ｾｲ＠ biskups ge-

nannt, wo dIese älte:e ｑｵ･ｬｾ･＠ von dessen. armanlle ge-
sprochen hatte, und Ist nur In einzelnell ｈｾｳ＠ der' t . ' ｾ＠ . armaur 
als VarIante stehen geblieben; andere Male ist der ｵｭ｢ｯｾｳＭ

ｾｬｊ｡ｾｲ＠ fü: den urmann der Vorlage gesetzt, ohne dass letzterer 
Irgend ｾｉｄ･＠ SPUl' :;eines früheren Daseins hintE'rlassen hätte, S) 

oder wIrd" der ｵｄｬ｢ｯｾｳｭ｡ｾｲ＠ an Stellen gena nut, die frei 
n:ch den F rpL. bearbeitet sind, und an welchen diese des 
BIschofs Beamten überhaupt nicht erwähnen, 4) oder die 
allenfalls auch völlig neu sind. 5) Bemerkenswerth b . t d '. a er IS , 

ass an eIller ell1zelnen Stelle des erzbischöflichen Christen-

rechte:, w.elche nu: eine entferntere Parallele in den FrpL. 

findet, ) eInmal "bISkllP ･ｾ｡＠ hans prOfasti" genannt wird, wo 
man den ｵｭ｢ｯｾｳｭ｡ｮｮ＠ des Bischofs neben diesem aenaunt 
zu sehen erwarten sollte, und es nHl,o' wohl sei d 0 1 r St 11 ' 0 n, ass gerue e 

. (I,eSee e zu;' ｾｾｲｫｬ￤ｲｵｮｧ＠ des schwankenden 8prachge-
blauches den Schlussel an die Hand ClI'ebt W· . d' I:> • Ir WIssen, 
. ass gerade ｉｾ＠ Verlaufe des 13. Jahrhunderts, und zumal 
III dessen zweIter Hälfte, von der Kirche die kräftigsten 

ｾｮｳｴｲｾｮｧｾｬｬｬｧ･ｮ＠ gemacht wurden, um die gesammte Leitunrr 

er geIstlIchen Angelegenheiten, oder was lllan unter ､ｩ･ｳ･ｾ＠

1) Jons KrR '" 49' ", "8 (A F .,)) ,i).); i) nm. 4)' 59' 60' 61' 62' I 
ｬＧｊｬｾＮＬ＠ lI,I, § 3; 11, § 46; III, § 18; 19; 21; ＲＸｾＮ＠ 24. ' ,vg. 

2) ｊｾｮｳ＠ Kl'R., § 47 (zumal Anm. 7 u. 28); vgl. FrllL 111 § 1 
3) J?ns KrR., § 29; 3l); vgl. FrllL. 11, § 29' 3') ., , . 
4) J 0 n s Kr R § 4' § 38 A' ' w. 

H, § 1 u. 87; HI, § 12. ' ,nm. 20; § 41, Anm, 30; vgl. FrJlL., 

5) Jons KrR., § 55. Von einerStelle, §7, wo das kirk' b tt 
n.ur auf den Vertreter des Grundbesitzes einer Kirche geht J U ｾＱＱＱ＠ 0 , 

emer anderen, § 51, in fin, wo der ｵｭ｢ｯｴｴｳｭ｡ｾＧｲ＠ bisku d' un . von 
delcgatus ist, sehe ich hier ab. ps essen Judex 

G) Jons KrR, § :35; vg-l. FrllL, III. § 2/). 
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Begriff einbeziehen zu sollen glaubte, in die ausschlieRsliche 

Hand des Klerus zu bringen, und dass im Zusammenhange 

damit der Erzbischof sich unter Andel'm auch bestrebte, 

die Functionen, welche bisher Laien unter dem Titel der 

armenn biskups am:geübt hatten, in die Hand von ｐｲｩ･ｳｴ･ｲｾ＠

zu legen, für welche der Titel der prOfastar oder Pröbste 
crebräuchlich wurde. I) ,V' eltlicherseits widersetzte man Rich 

diesem Bestt'ehen, zumal auch aus dem Grunde, weil zu 

befürchten stand, dass die Geistlichkeit die Macht, welche 

ihr der Beichtstuhl verlieh, misbrauchen möchte, um die 
Bauern mit Processen wegen der Verletzung kirchlicher 

Gebote um so härter zu bedrängen. Schon die grosse Ver-

ordnung des K. Eirikr MagllllSSOl1 vom .Jahre 1280 ver-

bietet von hier aus in ihrem § 1 allen Geistlichen, welche 

cura animarum haben, die Uebername der Fundion eines 

Propstes,2) und wenig später schaffte, nach dem ZeugnisRe 

einer im Jahre 1291 ausgestellten Urkunde, Herr Bjarni 

Erlingsson Namens des Königs das Amt der Pröpste sogar 

völlig ab; 3) die erstere BeRtimmung wurde, nachdem im 

.lahre 1309 E'ine weitere Verordnung zum Schnt7.e der 
Bauern gegen die Bedriickungen der Pröpste ergangen 

war,4) im Jahre 1313 noch speciell für Halogaland wider-

holt eingeschärft,5) wogegen umgekehrt ein im Jahre 1334 
zu ｎｩｾ｡ｲＶｳ＠ gehaltenes Provincialconcil widerum die Ueber-

tragung der "prepositura" oder die Besorgung geistlicher 
und den geistlichen verwandt.er Angelegenheiten durch Laien 

untersagte. 6) In die wechsel vollen Zustände, welche VOll hier 

1) vgl. R. Key se r, Den norske Kirkes Historie, I, S. 450; 11, 

S. :m-22. 

2) Norges gamle Love, IU, nr. 1, S. 5. 
3) Diplom. norvcg., I1I, nr. 30, S. 30. 
4) N orges gamle Love, IIT, nr. 2ß, S. 8:! -83. 

5) ebellda, nr. 88, S. 107. 
6) e b end a, nr. 9, S. 279. 
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aus erwuchsen, giebt eine U k d 
im Jahre 1290 ｡ｵｾｧ･＠ r un e klaren Einblick, welche 
. .nommell wur(le I 
111 Bezug auf die Ve .J-" .1 . ' um (as HE'rkoJlll1JeJl 
L' 1 ,UlluUllO" des Tl lf . U 
lestzustellen 1) V' ｉｾｬ＠ 'l '0 •• 1 ne ens in Nia;·· . 
d 

. !er ｾ＠ en (er sa<ren .. ]. . . ｾｾ＠
ass diese Verkünd unO" t t, d '0 U lerelllstimmend aus 

b· '0 ses urch B d' , 
Ischofes, nickt des r" . elenstete des Erz-

1 b' . \.ol1lgs besorgt Wor 1 . 
(a el Jeue einzelnen Bed' t' t (en seI, und neunen 
b 11" Iens e en VOll d '. 
a e sllld dIesS Leute 'I h .. ' enen SIe WIssen' 

biskups i Ni6arose" 'hwb
e 

c e "heilagl'ar kirkju starf ok ･ｲｨｾ＠
d 

. a en, aJs el'k'" 1 t 

o er "ltmsrnenn" be . h "I )IS \:Ups umb06smenn" 
zelC net weruE' U 

ｾｰｳ＠ armenlling" zugeschrieben Wil'd
ll

, ｾ＠ er denen "erkibisk-
Ihre Namen deutlich ｡ｬｾ＠ L . ,wahrend sie sich uurch 
p . '" men zu k 

nester, denen der B 't d ,. er ennen geben, bald 
V h' eSI z es profastd '"'' 

on Ier aus erkläl't . h d" millI beIgelegt wird. 
14 2) SIC, ass man b hl . 

. , sondern auc11 no I . '. 0 wo DIcht nur im 
b· k Cl lIn 15 J h h 

18 ups al'meun mit d' . . a I' undert gelegentlich 
d h . Iesem Ihrem 1" t 1 

oc heber allgemeinere Au'd .. 1 e genannt werden, S) 
treffenden Function" d s .rucke brauchte, um die be-
I . are er KIrche b' 

g elChgut für Pröpste ge' tl' h .zu ezelChnen, weil sie 
St d IS IC en w f" V 
. an es passten; augenscheinlich ':l

e 
ur. ögte weltlichen 

hches erreicht werden . . WI damIt nur etwas LEu-
. h WIe lIut de I . ｾ＠

ZIe ungen sehr interessan m, auc I ll1 anderen Be-
Bischof IIakon von Sta ten, Bestallungsbriefe, welchen 
. . vanger unte 4 J . 

geWIssen Aruvid Arnv'd rm . UllI 1417 einem 
d· I sson ausstellt 4) 

er Iesem zuo'leich . e, und durch welchen 
über d' E·k'b. "aarmanz starf", 1 

Ie IuafJardar klo k"] . une "Pl'ofvastadöme" 
.. ]' r JUso '11 H 

narn Ich volle Sicherheit d f" 'd Ul ardanger übertrug 
a ur, ass der Bedienstete, ｭｯ｣ｨｴｾ＠

1) Diplom. norve I 
2) ebend I ,g., II, ur. 28, S. 26-28 

. a, ,nr. 314 S "48 . 
Jum 1313 (N ' '. ｾ＠ -B (1348) V 
A orges gamle Lov UI . erordnunO' VOlll 10. 

ugust 1313 (eben da, nr. 38 S ･ｾＰＸ＠ ' nr. 37, S. 106) und Vom 12. 
3) ebenda III ",.). 

(1426). " nr. 6u8, S. 47.5 n 122); I 
4) b • '." V, nr. 8:29, S. 60:; 

ren da, IV, nr. H03, S. .582. 

- I j 

2lfaurer: Die arlllenn des altnol'wegi8chen Rechtes. 137 

er nun geistlichen oder weltlichen Standes sein, doch von 

der geistlichen sowohl als weltlichen Behörde in seinen Be-

-?uissen nicht sollte angefochten werden können. - Etwas 

anders steht die Sache auf weltlichem Gebiete. Auch die 

armenn kOllllngs werden in den Gesetzbüchern K. Magnus 

lagabretir's noch widerholt genannt. Einer Stelle des ge-

meinen Landrechtes, welche neben den lendirmenn und syslu-

menn auch den "armenn ｢ｲ･ｾｬ＠ konungs ok biskups" die 

Verpflichtung auferlegt, das lögl'ing zu besuchen, wurde 

oben bereits gedacht; 1) ausserdem werden die armenn alter-

nativ neben den lendirmenn und sfslumenn angewiesen, die 

Vertreter der einzelnen Lalld;'lchaften am lögl'inge recht-

zeitig zu ernennen,2) und ist es wohl nur ein Zufall, wenn 

in Bezug auf das ｅｩｾｳｩｦ｡ｬＧｩｮｧ＠ ihrer neben den letzteren 

nicht gedacht wird; s) endlich wird der ｡ｲｭ｡ｾｲ＠ komlngs 

noch einmal als bei einer Executionshandlung mitwirkend 

bezeIchnet. 4) Aber an den meisten dieser Stellen nennen 

andere Hss. des Gesetzbuches anstatt des armannesden 

ｵｭ｢ｯｾｳｭ｡ｮｮ＠ konungs, und an nicht wenigen anderen Stellen 

nennt das Gesetzbuch den ｵｭ｢ｯｾｳｭ｡ｮｮ＠ oder sislumann 

u. dgl., wo die beniitzte Quelle den armann genannt 

hatte; 5) an denjenigen Stellen vollends, welche dem Gesetz-

buche ausschliesslich eigen sind, oder wenigstens eine durch-

1) l'ingfb., § 2, S. 14; vgl. oben S. 61. 
2) ebenda, § 1 u. § 2, S. 13. 
3) ebenda, § 2, S. 12-13. 
4) Landsleigub., § 11. 
5) vgl. z.B. Landvarnarb., § 4 u. 18 mit Gl'L. § 311 u.314; 

Mannh., § 8 u. 23 vgl. mit Gl'L., § 152 u. Frl'L., IV, § 10, dann 
ebenda, V, § 22; Landsleigub., § 61 u. 64, vgl. mit Frl'L., XIV, 
§ 7 u. 10, an welcher letzteren Stelle freilich auch eine Hs. der Lands-
lög den armann fest hält; Kaupab.,§ 1 u. 3 mit Gl'L.,§ 141 u. 35; 
I'j6fab., § 2 u. 3 vgl. n. Frt>L., XIV, § 12 u. Gt>L., § 253, dann 
eben da, § 2.56. 

r1879. I PhiJos.-phil.-hist. Cl. 1.] 10 
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greifend freie Behandlung der benützten Vorlagen zeigen, 
werden immer nur Ausdrücke wie umboÖsmaÖr,. s6knari, 
rettari u, dgl. gebraucht, soweit nicht etwa von lendirmenn 
oder syslumenn die Rede ist. Auch in späteren Verord-
nungen wird nur noch ganz vereinzelt der armenn des 
Königs gedacht, 1) während der Regel nach in ihnen nur 
von lögmenn, lendil'menn und syslumenn, dann von um-
boÖsmenn des Königs und seiner Beamten gesprochen wird i 
allerdings aber ist zu beachten, dass dafür seit dem Ende 
des 13. Jahrhunderts vielfach lensmenn genannt werden, 
einerseits als Unterbeamte des Syselmannes, und anderer-
seits als Beamte des Bischofs für die Erhebung seiner Ein-
künfte. Dass diese in der letzteren Beziehung ganz an 
die Stelle der armenn biskups getreten sind, kann keinem 
Zweifel unterliegen, und somit wohl die Frage aufgeworfen 
werden, ob sie nicht auch in der ersteren Beziehung an 
die armenn kOllllngs anzuknüpfen seien, so dass diese in 
ihnen nur unter geändertem Namen fortbestünden? Der 
Umstand, dass in Dänemark sowohl als in Schweden die 
lEmter von den armenn kOllllngs ganz analog gestellten 
Bedienstet,en nachweisbar als "lam" bezeichnet wurden, 2) 
würde für eine solche Anname sprechen; indessen setzt 
eine Entscheidung der Frage einerseits eine einlässige Prüf-
ung der Stellung dieser späteren lEmsmenn, und zumal ihrer 
Beziehungen zum Krongute und andererseits eine vorgängige 
Untersuchung der Stellung der lendirmenn, und zumal der 
syslumenn in der älteren wie späteren Zeit voraus, sodass 
hier darauf verzichtet werden muss eine solche zu erstreben, 

1) Verordnung vom 12. August 1313 (Norges gamle Love, III, 
nr. 38, S. 108). 

2) SchIyter, h. v.; J. Kineh, Om den danske Adels Udspring 
fra Thinglid , in den Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 
1875, S. 318-20. 
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